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190. Sitzung 

Bonn, den 16. Juni 1965 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen  und Herren, nach einer interfrak-
tionellen Vereinbarung wind die heutige Tagesord-
nung wie folgt erweitert: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil-
fläche .des ehem. Flugplatzes Hamburg-Bah-
renfeld an die Firma P . Beiersdorf & Co. AG 
in Hamburg 20 (Drucksache IV/3544) 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil-
fläche des ehem. Standortübungsplatzes Boye

-

Kl. Hehlen an die Stadt Celle (Drucksache 
IV/3543) 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Außenhandelsausschusses über die von der 
Bundesregierung beschlossene Fünfundzwan-
zigste Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1965 (Zollkontingent für Roh-
aluminium  — 2. Halbjahr 1965) (Drucksachen 
IV/3506, IV/3553). 

Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist die Ergän-
zung der Tagesordnungspunkte so beschlossen. Ich 
schlage vor, diese Punkte gleich nach der Frage-
stunde zu behandeln. — Auch hier erhebt sich kein 
Widerspruch. 

Die folgende amtliche Mitteilung wird ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der .Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung hat unter dem 14. Juni die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Baier (Mosbach), Dr. Götz, Adorno, Dr. Wuermeling, 
Stiller und Genossen betr. öffentlich geförderte Eigentumsmaß-
nahmen im Wohnungsbau — Drucksache 1V/3409 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache IV/3557 verteilt. 

Damit kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde (Drucksachen IV/3538, IV/3525, 
IV/3542) 

Ich rufe zuerst die dringliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Mommer an den Herrn Bundesminister des 
Auswärtigen — Drucksache IV/3538 — auf: 

Wird die Bundesregierung bei den Verhandlungen im Minister-
rat in Brüssel den Vorschlag der EWG-Kommission unterstützen, 
daß die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik an die 
Schaffung von Eigenmitteln der Gemeinschaft und von Haus-
halts-Kontrollrechten des Europäischen Parlaments gebunden 
bleibt? 

Bitte sehr! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Ant-
wort 'auf diese Frage lautet wie folgt. 

Die Bundesregierung hat gestern in Brüssel — 
wie Sie ,den Morgenzeitungen entnehmen werden 
— die  Auffassung vertreten, daß die 'Finanzierung 
der gemeinsamen Agrarpolitik mit  eigenen Einnah-
men der Gemeinschaft und mit Verstärkung der 
Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments 
verbunden sein soll. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Verstehe ich also richtig, 
Herr Minister, daß sich die  Bundesregierung da z. B. 
mit der holländischen Regierung einig weiß? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Herr Kollege Mommer, ich würde jetzt unseren 
Standpunkt nicht allzusehr zu dem anderer in B e

-ziehung setzen. Ich habe unseren Standpunkt hier 
dargelegt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage? 
— Dann kommen wir gleich zu den übrigen Fragen 
aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts, 
und zwar zunächst zur Frage VII/1 — der Abgeord-
neten Frau Freyh (Frankfurt) —: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um den in einem 
Schreiben des Erziehungsministeriums von Costarica vom 6. Mai 
1965 angedrohten Schritten zu begegnen, angesichts des baulichen 
Zustandes der Humboldt-Schule in San José die Erlaubnis zur 
Weiterführung des Schulunterrichts zu entziehen? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Die Antwort auf diese Frage lautet wie folgt. 

Das Auswärtige Amt bemüht sich bereits seit 
längerer Zeit um eine Zwischenlösung zur Behebung 
der Raumnot der Humboldt-Schule in San José, bis 
die Mittel zur Errichtung eines Neubaus zur Ver-
fügung stehen. Die Versuche, eine geeignete zusätz- 
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liche Unterkunft anzumieten, blieben indessen bis-
her erfolglos. Das Auswärtige Amt prüft daher die 
Möglichkeit eines früheren Baubeginns, als bisher 
beabsichtigt, wobei in erster Linie die haushalts-
mäßigen Voraussetzungen zu sichern sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete, Freyh. 

Frau Freyh (Frankfurt) (SPD) : Herr Minister, 
wird die Auskunft, die Sie soeben gegeben haben, 
dazu führen, daß die Schule ihren Unterricht vor-
übergehend unterbrechen muß? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Ich glaube, daß das nicht der Fall sein wird. Was 
allerdings den Baubeginn angeht, so dürfte dieser 
kaum vor dem Rechnungsjahr 1967 möglich sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 
— Dann kommen wir zur Frage VII/2 — des Abge-
ordneten Dr. Dr. Oberländer —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der US-Präsident auf 
Grund der Resolution des amerikanischen Kongresses (Public 
Law 86-90-1959) über die „Woche der unterjochten Völker" das 
amerikanische Volk auffordert, diesen Gedenktag mit ange-
messenen Feierlichkeiten zu begehen, und daß der Präsident 
vom Kongreß bevollmächtigt wurde, jedes Jahr am 4. Juli eine 
ähnliche Proklamation zu erlassen, bis Freiheit und Unabhängig-
keit für alle unterjochten Völker erreicht worden sind? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Herr Präsident, ich darf vielleicht mit Ihrer Erlaub-
nis die drei Fragen zusammen beantworten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! — Dann 
rufe ich noch die Fragen VII/3 und VII/4 — des 
Abgeordneten Dr. Dr. Oberländer — auf: 

Ist der Bundesregierung der Wortlaut der Proklamation des 
US-Präsidenten, ergangen auf Grund der in Frage VII/2 erwähn-
ten Kongreßresolution, bekannt, wodurch auch der Freiheits-
kampf der Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone bzw. die 
Bestrebungen des deutschen Volkes nach Wiedervereinigung in 
Freiheit unterstützt und seitens des US-Kongresses als recht-
mäßiges Anliegen gesetzlich verankert werden? 

Erachtet es die Bundesregierung nicht für notwendig, dem 
Bundestag eine entsprechende Gesetzesvorlage zuzuleiten, um 
die Solidarität des deutschen Volkes mit dem Freiheitskampf 
aller vom Bolschewismus unterjochten Völker, insbesondere in 
der Sowjetunion und den sogenannten Satelliten, zu bekunden 
und somit das Recht auf Selbstbestimmung, d. h. nationale 
Unabhängigkeit, in dem gleichen Sinne anzuerkennen, in dem 
dieses Recht heute ein Anliegen des deutschen Volkes für die 
sowjetische Besatzungszone ist? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Der Bundesregierung sind sowohl die Resolution 
des amerikanischen Kongresses vom 17. Juli 1959 
wie auch die Proklamationen bekannt, die von den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 
auf Grund dieser Resolution verkündet worden sind. 

Die Bundesregierung hält es nicht für erforderlich, 
dem Bundestag eine der erwähnten Resolution des 
amerikanischen Kongresses entsprechende Gesetzes-
vorlage zuzuleiten. Das deutsche Volk ist sich ange-
sichts der ihm aufgezwungenen Teilung und ange-
sichts der 17 Millionen Deutschen, die unter sowje-
tischer Herrschaft leben müssen, in besonderem 
Maße bewußt, daß Freiheit und Selbstbestimmung 

unabdingbare Rechte sind. Es fühlt sich daher mit 
jedem Volk aufs engste verbunden, das nach natio-
naler Unabhängigkeit und nach Freiheit strebt. Um 
dieses Bewußtsein und um dieses Gefühl der Ver-
bundenheit wachzuhalten und zu bekunden, bedarf 
es nach Auffassung der Bundesregierung in Deutsch-
land keines Gesetzes und keines gesetzlich vorge-
schriebenen Gedenktages. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Dr. Oberländer (CDU/CSU) : Herr Minister, 
sind Sie nicht der Auffassung, daß, wenn andere 
für den 17. Juni demonstrieren — eben die Ameri-
kaner —, wir etwas sichtbarer machen sollten, daß 
auch wir für die unterdrückten Nationen etwas tun? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Es geht um die Frage, ob das irgendeiner weiteren 
gesetzgeberischen Nachhilfe — wenn ich mich so 
ausdrücken darf — bedarf, und diese Frage möchte 
ich verneinen. Was die Bundesregierung selbst an-
geht, hat sie oft genug erklärt und durch ihre Politik 
auch immer wieder bewiesen, daß sie das Recht auf 
Freiheit, Selbstbestimmung und nationale Unabhän-
gigkeit nicht nur für das deutsche Volk, sondern 
auch für alle Völker der Welt fordert und zu ver-
wirklichen sucht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfra-
gen? — Dann rufe ich auf die Frage VII/5 — des 
Herrn Abgeordneten Kahn-Ackermann —: 

Was hat die Bundesregierung seit ihrer am 10. März 1965 
gegebenen Zusage, die wirtschaftlichen Verhältnisse der deut-
schen nach Argentinien entsandten Lehrer sorgfältig zu überprü-
fen, getan, um die Bezüge der durch die fortschreitenden infla-
tionistischen Verhältnisse in Argentinien in Bedrängnis geratenen 
Lehrer aufzubessern? 

Bitte sehr, Herr Minister! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Herr Präsident! Die Antwort auf diese Frage lautet 
wie folgt: 

Bei der Festsetzung der Bezüge der Auslands-
lehrer in Argentinien kommt bis zum Inkrafttreten 
der beabsichtigten Neuregelung ihrer Ausgleichszu-
lagen gegenwärtig mit 35 % ein höherer Kaufkraft-
zuschlag zur Anwendung, als er den Auslandsbe-
amten des Bundes zusteht. Diese erhalten ab 1. April 
1964 15 %. Eine Prüfung, ob die jetzige Preisent-
wicklung in Argentinien eine Erhöhung dieses 
Satzes nötig macht, ist noch nicht abgeschlossen. 
Wie sich aus dem gegenüber den Auslandsbeamten 
des Bundes höheren Kaufkraftausgleich für die Aus-
landslehrer ergibt, ist die Tatsache, daß die Bezüge 
der Auslandslehrer in Argentinien noch nicht als 
voll befriedigend angesehen werden können, nicht 
auf einen zu niedrigen Kaufkraftausgleich zurück-
zuführen. Es liegt dies vielmehr vor allem daran, 
daß die den Lehrern nach den jetzt gültigen Be-
stimmungen vom Bund gezahlten Ausgleichszulagen 
keine nach geographischen Zonenstufen gestaffelte 
Auslandszulage von der Art berücksichtigen, wie sie 
den Auslandsbeamten des Bundes zusteht. Ver-
handlungen zwischen den beteiligten Bundesressorts 
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über eine entsprechende Neuregelung stehen vor 
dem Abschluß. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann! 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Minister, finden 
Sie nicht, daß es angesichts der am 10. März gege-
benen Zusage, diese Frage sorgfältig prüfen zu las-
sen, und angesichts der Tatsache, daß in der 
Zwischenzeit nichts geschehen ist, obwohl sich die 
Lage der in Argentinien tätigen Lehrer von Monat 
zu Monat verschlechtert hat, ein wenig unbefrie-
digend ist, daß die Bundesregierung in der Frage 
der Kaufkraftausgleichszulagen nicht eine vorläufige 
Übergangsregelung getroffen hat, die den Schwierig-
keiten Rechnung trägt und vor allem der Tatsache, 
daß die Lehrer bei weitem nicht die übrigen Aus-
landszulagen bekommen, die etwa andere im Dienst 
des Bundes im Ausland tätigen Kräfte erhalten? 
Finden Sie nicht, daß angesichts der zahlreichen 
Schreiben und Mahnungen an die Botschaft die Lage 
langsam unerträglich geworden ist? 

Dr.. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Herr Kollege Kahn-Ackermann, ich stimme Ihnen 
darin zu, daß der derzeitige Zustand unerfreulich 
ist. Ich habe gerade gesagt, daß darüber zwischen 
den beteiligten Bundesressorts verhandelt wird und 
daß diese Sache nicht allein in unserer Hand liegt. 
Ich kann das nur bedauern. Aber bei Schwierigkei-
ten  der hier genannten Art sind die drei Monate, die 
inzwischen seit unserer letzten Unterhaltung ver-
gangen sind, ein relativ kurzer Zeitraum. Ich be-
daure, das sagen zu müssen; aber das liegt an der 
Schwierigkeit der Materie und an der Kompliziert-
heit der Bestimmungen, die wir nicht einfach kur-
zerhand ändern können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Kahn-Ackermann! 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Minister, werden 
Sie sich dafür einsetzen, daß in Kürze, wenn auch 
keine endgültige Regelung erfolgen kann, wenig-
stens eine Übergangsregelung erfolgt, die der Lage 
dieser immerhin für die Bundesrepublik tätigen Be-
amten Rechnung trägt? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Ich will das gern, Herr Kollege Kahn-Ackermann, 
noch einmal prüfen. Aber ich würde, glaube ich, 
unrecht handeln, wenn ich hier Erklärungen abgeben 
wollte, die über meine gesetzlichen Möglichkeiten 
hinausgehen. Prüfen will ich es sehr gern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 
— Dann rufe ich auf die Frage VII/6 — des Abge-
ordneten Jacobs —: 

Hat die Deutsche Botschaft in Paris oder einer ihrer Ange-
hörigen oder Mitarbeiter offiziell oder inoffiziell versucht, die 
Entscheidung zu beeinflussen, den als deutschen Festspielbeitrag 
in Cannes vorgeschlagenen Film „Das Haus in der Karpfengasse" 
abzulehnen? 

Herr Bundesminister, bitte! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Die Antwort auf diese Frage lautet zunächst einmal 
kurzerhand nein. Das Auswärtige Amt hat im Ge-
genteil, als bekannt wurde, daß der betreffende Film 
von der Leitung der Filmfestspiele in Cannes zu-
rückgewiesen werden sollte, die deutsche Botschaft 
in Paris angewiesen, mit Nachdruck für die Annahme 
des Films „Das Haus in der Karpfengasse" bei den 
zuständigen französischen Stellen einzutreten. An-
derslautende Gerüchte, die in der letzten Zeit auch 
Eingang in die Presse gefunden haben, sind falsch. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Jacobs! 

Jacobs (SPD) : Herr Minister, können Sie bestäti-
gen, daß die deutsche Botschaft in Paris ein Dementi 
in der Form eines Telegramms an die Wochenzei-
tung „Die Zeit" herausgegeben hat, in der die Vor-
würfe erhoben worden waren? Wenn ja, wären Sie 
in der Lage, mitzuteilen, warum „Die Zeit" dieses 
Dementi nicht gebracht hat? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Leider kenne ich den Vorfall nicht und schon gar 
nicht die Politik oder die Redaktionspolitik in die-
sen Fragen. 

Ich möchte nur noch ergänzend hinzufügen, daß 
die deutsche Botschaft in Paris wiederholt bei der 
Festspielleitung und im französischen Außenmini-
sterium interveniert hat, um eine Änderung der 
ablehnenden Haltung der französischen Stellen dem 
Film gegenüber zu erreichen. Dabei hat die fran-
zösische Seite versichert, daß bei der Ablehnung des 
Films keine politischen Gründe mitgespielt haben. 
Das Recht zur Ablehnung von Filmen steht dem 
Verwaltungsrat der Festspielleitung laut Satzung zu 
und ist in diesem Jahr übrigens gegenüber meh-
reren Nationen angewandt worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Jacobs! 

Jacobs (SPD) : Herr Minister, wenn ich mir eine 
zweite Zusatzfrage erlauben darf, obwohl ich mich 
dabei im Gegensatz zu der offiziellen Mitteilung 
französischer Behörden befinde: Sind Sie nicht auch 
der Meinung, daß dieses Zusammenspiel zwischen 
offenbar nazistisch-antisemitischen Kreisen in 
Deutschland und kommunistischen in Cannes — 
denn die haben letztlich in der Rolle als Erfüllungs-
gehilfen dieser Kreise die Entscheidung gefällt — 
dem Ansehen Deutschlands sehr geschadet hat? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Ich bedauere, daß die Sache so gelaufen ist. Aber ich 
habe gerade gesagt, daß die amtlichen Stellen alles 
dazu getan haben, ein befriedigendes Ergebnis zu 
erreichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Jetzt kommen wir zur Frage VII/7 — des Abge-

ordneten Biechele —: 

Befinden sich unter den europäischen Opfern, die nach Mel-
dungen von dpa und kna von kongolesischen Regierungstruppen 
bei der Stadt Likati im nördlichen Kongo aufgefunden worden 
sind, und unter den 100 Europäern, die in Buta im nördlichen 
Kongo als Geiseln in den Händen der Aufständischen vermutet 
werden, auch Deutsche? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Die Antwort auf diese Frage lautet: Nach den dem 
Auswärtigen Amt vorliegenden Berichten der Bot-
schaft Léopoldville befinden sich unter den euro-
päischen Opfern, die bei der Stadt Likati im nörd-
lichen Kongo aufgefunden worden sind, keine deut-
schen Staatsangehörigen. Auch unter den in Buta als 
Geiseln in den Händen der Aufständischen vermute-
ten Europäern sollen sich nach diesen Informationen 
keine deutschen Staatsangehörigen befinden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Biechele! 

Biechele (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, darf 
ich davon ausgehen, daß Sie auch in Zukunft be-
strebt sein werden, weitere Informationen über 
unter Umständen an Leib und Leben bedrohte 
Deutsche im Gebiet des nördlichen Kongo zu er-
halten, und unter Umständen erwägen werden, wie 
ihnen geholfen werden kann? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Ich stimme Ihrer Auffassung zu. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage VII/8 — der Abgeordneten Frau Dr. Flitz 
(Wilhelmshaven) —: 

Was gedenkt die Bundesregierung für das „UN-Cooperation-
Year" zu unternehmen? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Die Antwort auf diese Frage ist leider etwas länger, 
Herr Präsident. Die XVIII. Vollversammlung der 
Vereinten Nationen hat das Jahr 1965, in dem die 
Weltorganisation auf ihr zwanzigjähriges Bestehen 
zurückblicken kann, zum „Jahr der internationalen 
Zusammenarbeit" proklamiert und in der diesbezüg-
lichen Entschließung Nr. 1907 (XVIII) vom 12. De-
zember 1963 alle Mitgliedstaaten aufgerufen, diesem 
Umstande durch angemessene Veranstaltungen 
Rechnung zu tragen. 

Der Aufruf ist nicht an die Bundesrepublik 
Deutschland gerichtet, da diese den Vereinten Na-
tionen nicht als Mitglied angehört. Aus diesem 
Grunde hält es die Bundesregierung nicht für tun-
lich, das „Jahr der internationalen Zusammenarbeit" 
in der gleichen Weise offiziell zu begehen, wie eine 
Reihe von Mitgliedstaaten es geplant haben. Trotz-
dem hat die Bundesregierung angesichts des  be-
deutsamen deutschen Anteils an der internationalen 
Zusammenarbeit Schritte unternommen, um sowohl 
die deutsche als auch eine breitere ausländische 
Öffentlichkeit mit Art und Ausmaß dieser Zusam-
menarbeit vertraut zu machen. 

Im Einvernehmen mit dem Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung sind u. a. geplant: die 
Herausgabe einer Broschüre über die Rolle der Bun-
desrepublik Deutschland in der internationalen Zu-
sammenarbeit; ein ausführlicher illustrierter Artikel 
über Deutschlands Kooperation innerhalb der Ver-
einten Nationen in der Zeitschrift „international 
scala"; ein entsprechender Artikel im Bulletin  des 

 Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung bei der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
angeregt, daß diese ihre Arbeit im Jahre 1965 ins-
besondere unter den Gesichtspunkt der internatio-
nalen Zusammenarbeit stellt. Die Bundesregierung 
hat ihre Mithilfe bei diesem Vorhaben angeboten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Frau Abgeordnete Flitz. 

Frau Dr. Flitz (Wilhelmshaven) (FDP) : Herr 
Minister, die Bundesrepublik ist doch Mitglied sehr 
vieler Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen, z. B. der UNICEF. Würde die Bundesregierung 
überlegen, als Beitrag zum Jahr der internationalen 
Zusammenarbeit unter Umständen die Kultusmini-
sterkonferenz zu bitten, anzuregen, daß Schulkinder 
am Weltkindertag im September für die Kinder in 
der Welt sammeln, so wie es in anderen Ländern seit 
Jahren geschieht? Würde die Bundesregierung also 
unter Umständen bereit sein, der Kultusminister-
konferenz eine solche Anregung zu geben? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Auswärtigen: 
Frau Kollegin, ich halte das für eine sehr überlegens-
werte Anregung, die wir gern an die Konferenz der 
Kultusminister weitergeben wollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfra-
gen mehr. Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Verteidigung. Ich 
rufe auf die Frage XI/1 — des Abgeordneten Bör-
ner —: 

Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus dem 
Meinungsaustausch über den Erlaß des Bundesverteidigungs-
ministeriums betreffend „Briefzensur von Arrestanten" im Bun-
destagsausschuß für Verteidigung zu ziehen? 

Das Wort zur Beantwortung der Frage hat der 
Bundesminister der Verteidigung. 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Herr Präsident, die Frage des Herrn Abgeordneten 
Börner ist schriftlich beantwortet worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herrn Abgeordne-
ten Börner scheint die schriftliche Antwort nicht be-
kannt zu sein. 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung. 
Dann darf ich hier die Antwort vorlesen, Herr Prä-
sident. 

Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, 
daß die Kontrolle der Post der Disziplinar-Arrestan- 
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Bundesminister von Hassel 
ten nicht gegen Art. 10 des Grundgesetzes verstößt, 
weil das besondere Gewaltverhältnis, in dem sich 
der Soldat während der Verbüßung des Arrestes 
befindet, diesen Eingriff in das als Grundrecht ge-
schützte Briefgeheimnis rechtfertigt. Zum Erlaß 
eines die Briefkontrolle ausdrücklich zulassenden 
Gesetzes bestände danach nach Auffassung der Bun-
desregierung vom Rechtlichen her gesehen kein An-
laß. Trotzdem hält es die Bundesregierung zur Be-
seitigung etwaiger rechtlicher Zweifel für zweck-
mäßig, daß die Frage der Zulässigkeit der Brief-
kontrolle, die sich nicht nur bei Disziplinar-Arre-
stanten, sondern bei allen Arten von Zwangsinhaf-
tierten stellt, durch Gesetz geregelt wird. Die Bun-
desregierung hat bereits Erwägungen über die Art 
und Weise angestellt, in der eine solche Regelung 
am zweckmäßigsten getroffen wird. In dieser Legis-
laturperiode, Herr Abgeordneter, wird es aller-
dings nicht mehr möglich sein, ein entsprechendes 
Bundesgesetz einzubringen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Börner. 

Börner (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen bekannt, 
daß diese eben von Ihnen geäußerte Ansicht im Wi-
derspruch zu einer einstimmigen Meinungsäußerung 
steht, die der Verteidigungsausschuß unter Vorsitz 
des Herrn Vizepräsidenten Jaeger in seiner Be-
sprechung gefaßt hat? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich darf darauf hinweisen, Herr Abgeordneter, daß 
das eben Dargelegte nicht nur eine Frage der 
Arrestanten, also der Soldaten ist, die einsitzen, 
sondern eine Frage, die alle Inhaftierten angeht und 
die zunächst das Justizministerium und erst sekun-
där das Verteidigungsministerium betrifft. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Börner. 

Börner (SPD) : Herr Minister, darf ich aus Ihrer 
Antwort schließen, daß Sie der Meinung sind, der 
Arrestant in der Bundeswehr sei in seiner Behand-
lung mit einem kriminellen Strafgefangenen gleich-
zusetzen? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich wehre mich gegen eine Gleichsetzung mit dem 
Komplex, den Sie eben nannten. Bei der Frage des 
Briefgeheimnisses oder der Briefzensur, scheint mir, 
sollte man jedoch gleiche Grundsätze anwenden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Cramer. 

Cramer (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen bekannt, 
daß auch der Wehrbeauftragte der Meinung ist, für 
die Überwachung der Briefe der Arrestanten fehle 
die gesetzliche Grundlage? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich habe darauf aufmerksam gemacht, daß wir der 
Meinung sind, die  Frage müsse geprüft werden, ob-
wohl .wir sie für rechtlich einwandfrei geklärt halten. 
Um alle Zweifel auszuschalten, will man die Rechts-
frage noch einmal klären. Dafür ist aber der Justiz-
minister federführend. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Würden Sie, Herr Minister, es 
nicht angesichts der Sachlage und der Willensäuße-
rungen, die Sie jetzt gehört haben, für gut halten, 
wenn Sie bis  zum Erlaß einer gesetzlichen Regelung 
diese militärischen Arrestanten nicht so behandelten 
wie die kriminellen? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich habe darauf hingewiesen, daß die Bundesregie-
rung mit den beteiligten Ressorts prüft, ob die 
Rechtsgrundlage klargestellt werden sollte. Ich 
glaube, Sie werden mit mir darin übereinstimmen, 
daß das in dieser Legislaturperiode nicht mehr mög-
lich ist; und ich habe nicht die Absicht, für eine 
Zwischenzeit eine Lösung zu finden, die uns viel-
leicht für später präjudiziert. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Zoglmann. 

Zoglmann (FDP) : Herr Minister, würden Sie mit 
mir der Meinung sein, daß diese Fragestellung der 
Kollegen der  SPD nur die Schlußfolgerung zuläßt, 
daß die Sozialdemokratische Partei für eine eigene 
Militärgerichtsbarkeit eintritt? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich bin überzeugt, daß sie für eine eigene Militär-
gerichtsbarkeit eintreten wird, wenn sie alle Details 
der gegenwärtigen Regelung kennen würde. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, darf ich 
fragen, ob das Verteidigungsministerium, nachdem 
die Stellungnahme des Verteidigungsausschusses ja 
bekannt war, bereits etwas in Richtung auf die Prü-
fung durch das Justizministerium hin unternommen 
hat? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Jawohl. Wir haben ein Interesse daran, daß der 
Komplex so geklärt wird, daß nicht der Verteidi-
gungsminister in Zukunft wieder hier interpelliert 
wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Heinemann. 
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Dr. Dr. Heinemann (SPD) : Herr von Hassel, 
was ist der sachliche, insbesondere der disziplina-
rische Grund für eine solche Postkontrolle? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich kann Ihnen den gesamten Komplex im Zusam-
menhang nicht darlegen. Es ist seit eh und je auch 
in der Bundeswehr seit zehn Jahren in dieser Form 
unangefochten gehandhabt worden. Wenn es geän-
dert werden soll, muß man es mit allen Konsequen-
zen überlegen. Ich bin also nicht bereit, hier heute 
eine Zusage zu geben, daß ich das im Sinne der 
Interpellation ändern werde. Es muß eine grundle-
gende Klärung für alle beteiligten Ressorts erfolgen 
und nicht nur für das Verteidigungsressort. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage! 

Dr. Dr. Heinemann (SPD) : Darf ich meine Frage 
wiederholen, was der sachliche, insbesondere der 
disziplinarische Grund für die Kontrolle ist? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Man müßte Ihnen dann den gesamten Komplex der 
Disziplinarordnung in der Bundeswehr darlegen; 
man müßte Ihnen die Disziplinarstrafen erläutern, 
die vom Einheitsführer bzw. vom Gericht verhängt 
werden, so wie die Gründe aufzeigen, aus denen 
Disziplinarstrafen verhängt werden. Dazu wäre ich 
gern bereit, auch in einem anderen als dem Vertei-
digungsausschuß, beispielsweise im Rechtsausschuß, 
der sich zur gegebenen Zeit mit dieser Frage be-
schäftigen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Minister, beabsichtigt die Bun-
desregierung, dem Bundestag ein Gesetz zur Ände-
rung des Artikels 96 a des Grundgesetzes vorzule-
gen? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich darf darauf aufmerksam machen, Herr Abgeord-
neter, daß das nicht Sache des Verteidigungsressorts 
ist, sondern des Justizressorts. Mit diesem als feder-
führendem Ressort wird das behandelt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Wie kommen Sie dann zu Ihrer Ver-
mutung, auch die Sozialdemokraten würden bei 
Kenntnis der Sachlage für eine Wehrstrafgerichts-
barkeit eintreten? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Weil in den Gesprächen des Bundesjustizministers, 
zu denen Vertreter aller drei Fraktionen des Bun-
destages mehrfach hinzugezogen worden sind, am 
Ende herauskam, daß eine „kleine Lösung" un-
zweckmäßig wäre und daß im neuen Bundestag alle 

Fraktionen gemeinsam mit der Bundesregierung 
eine gemeinsame „große Lösung" anstreben sollten. 
Die Vertreter Ihrer Fraktion haben diese Auffas-
sung dort in der Sitzung einheitlich vertreten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Ritzel. 

Ritzel (SPD) : Herr Bundesverteidigungsminister, 
welchen Effekt hatte denn in all den Jahren, die 
verflossen sind, diese Briefzensur? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Herr Abgeordneter, die Frage kann ich Ihnen hier 
aus dem Handgelenk nicht beantworten. Ich glaube 
aber, daß, wenn jemand wegen einer Disziplinar-
strafe einsitzt, es schon notwendig ist zu wissen, was 
der einsitzende Soldat unternimmt. Um das zu er-
reichen, wird die Briefzensur ausgeübt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ritzel. 

Ritzel (SPD) : Sind Sie, Herr Minister, nicht mit 
mir der Auffassung, daß, wenn eine solche Regelung 
seit zehn Jahren quasi zu Gewohnheitsrecht ohne 
ausreichende Begründung geworden ist, Anlaß be-
steht, sich Rechenschaft darüber abzulegen, daß der 
Effekt auch wirklich den Einsatz und den Eingriff 
rechtfertigen muß? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich bin davon überzeugt, daß die Vorgesetzten, die 
die Briefzensur durchführen, den Verteidigungs-
minister mit Sicherheit darüber unterrichtet hätten, 
wenn man es ändern sollte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Berkhan. — Das Thema 
scheint unerschöpflich zu sein. 

Berkhan (SPD) : Herr Minister, ist es ganz ernst-
haft Ihre Auffassung, daß man einen disziplinar 
bestraften Soldaten, der eine Arreststrafe von drei, 
fünf, sechs oder zehn Tagen absitzt, genauso be-
handeln muß wie einen Arrestanten, der wegen 
eines kriminellen Delikts einsitzt? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich darf klarstellen, daß ich weit davon entfernt bin, 
beide generell miteinander zu vergleichen. Hier han-
delt es sich nur um die Frage der Briefzensur, der 
Überprüfung der aus- und eingehenden Post. Dar-
aus läßt sich, glaube ich, nicht auf den gesamten 
Komplex vergleichbarer Tatbestände schließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Berkhan. 

Berkhan (SPD) : Herr Minister, teilen Sie mit mir 
die Auffassung, daß ein Soldat, der sich disziplinar 
vergangen hat und bestraft wird, es nicht verdient 
hat, daß man z. B. in die Briefe, die ihm seine Braut 
schreibt, Einsicht nimmt? 
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von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich glaube, daß Sie bei dieser Frage einen beson-
deren Fall im Auge haben. Ich bin der Meinung, 
daß man über die Briefe einer Braut mit der nöti-
gen Diskretion hinweglesen sollte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage XI/2 — des Abgeordneten Ritzel —: 

Soll der Grundstückserwerb für Zwecke des Bundesverteidi-
gungsministeriums in der Zukunft durch das Bundesverteidi-
gungsministerium oder durch das Bundesschatzministerium erfol-
gen? 

Bitte, Herr Minister. 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Herr Präsident, ich beantworte die Frage wie folgt: 
Die Landbeschaffung für Zwecke der Bundeswehr 
erfolgt durch die Dienststellen der Bundesvermö-
gensverwaltung, nämlich durch die Oberfinanzdirek-
tionen, Bundesvermögensabteilungen und deren 
nachgeordnete Bundesvermögensstellen. Eine Ände-
rung dieser Zuständigkeit ist nicht beabsichtigt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Ritzel zu einer Zusatzfrage. 

Ritzel (SPD) : Wer erteilt diesen untergeordneten 
Stellen die Weisungen in bezug auf die Grund-
stückspolitik, die das Verteidigungsministerium zu 
betreiben wünscht? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Das Verteidigungsministerium erteilt unmittelbar 
den Oberfinanzdirektionen einen Auftrag zur Land-
beschaffung bei bestimmten Objekten, in einer be-
stimmten Stadt, in einer bestimmten Gemarkung und 
in einer bestimmten Größe. Der Auftrag dazu geht 
vom Verteidigungsministerium direkt an die Ober-
finanzdirektionen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Ritzel. 

Ritzel (SPD) : Welche Maßnahmen sind getroffen, 
Herr Minister, um in diesen Fällen eine echte Zu-
sammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministe-
rium und beispielsweise dem Schatzministerium her-
beizuführen? 

voll Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Herr Abgeordneter, die Bundesvermögensabteilun-
gen, die für das Verteidigungsressort die Grund-
stückserwerbe durchführen, leisten die gleiche Auf-
gabe beispielsweise für das Innenministerium — für 
den Bundesgrenzschutz — und für eine ganze Reihe 
anderer Dienststellen, z. B. für das Bundesschatz

-

ministerium selber, in gewissen Fällen auch für das 
Bundeswohnungsbauministerium. Sie behandeln die 
gesamten Beschaffungsvorgänge und damit auch die 
Beschaffungspolitik nach einheitlichen Gesichtspunk-
ten, die in der Spitze zwischen den Ministern nur 
vom Grundsatz her erörtert werden, nicht aber im 
Detail. Ich darf hinzufügen, Herr Abgeordneter: Es 
handelt sich um rund 15 000 derartige Grundstücks

-

erwerbsvorgänge mit etwa 35 000 ha. Die kann man 
in der Spitze nur generell erörtern und nicht im Ein-
zelfall. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Frau Abgeordnete Pitz -Savelsberg. 

Frau Pitz -Savelsberg (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, darf ich in diesem Zusammenhang eine Frage 
stellen: Was hat das Land Hessen getan in bezug 
auf Ersatzbeschaffung für militärisches Gelände in 
Griesheim, das schon lange von den Siedlern ge-
nutzt ist und in deren Eigentum übergehen sollte? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Frau Abgeordnete, diese Frage kann ich aus dem 
Handgelenk nicht beantworten. Ich bin bereit, auf 
Grund des Stenogramms Ihnen eine schriftliche Ant-
wort zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich glaube auch, 
daß diese Frage nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Hauptfrage steht. 

Ich komme dann zur Frage XI/3 — des Abgeord-
neten Cramer —: 

Wann wird die geplante Panzerstraße von den Kasernen in 
Varel zum Bahnhof Langendamm in Angriff genommen? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich beantworte die Frage wie folgt: Mit dem Bau 
der Panzerstraße kann erst begonnen werden, wenn 
die mit dem Grunderwerb beauftragte Oberfinanz-
direktion Hannover die hierfür benötigten Grund-
stücke erworben hat. In Vorverhandlungen mit den 
neun betroffenen Grundeigentümern ist festgestellt 
worden, daß von einem Grundeigentümer Schwie-
rigkeiten zu erwarten sind. Falls dieser das benö-
tigte Grundstück nicht verkauft oder überhöhte For-
derungen stellt, muß ein Enteignungsverfahren ein-
geleitet werden, das aber den Grunderwerb verzö-
gern würde. Die Planungsunterlagen für die Panzer-
straße sind fertiggestellt, so daß sofort mit dem Bau 
begonnen werden könnte. Gleichzeitig soll ein Wirt-
schaftsweg mit entsprechenden Zuwegen für die An-
lieger gebaut werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Cramer. 

Cramer (SPD) : Herr Minister, Ihnen ist doch 
sicher bekannt, daß durch die Panzerfahrzeuge in 
den engen Straßen von Varel sehr oft Beschädigun-
gen der Bürgersteige entstehen und Fußgänger und 
Radfahrer in Gefahr kommen? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Das ist ja der Ausgangspunkt für die Überlegungen, 
eine Panzerstraße zu bauen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Cramer. 
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Cramer (SPD) : Was glauben Sie tun zu können, 
Herr Minister, um ohne dieses langwierige Enteig-
nungsverfahren den einen Grundstückseigen-
tümer zu veranlassen, sein Grundstück herzugeben? 

von Hassel, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich kann ihm lediglich gut zureden. Wenn das nicht 
hilft, hilft nicht anderes, als dieses Verfahren durch-
zuführen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine weitere Zu-
satzfrage. Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu der Frage des Abgeordneten 
Ertl aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. — Das 
Ministerium ist, wie ich feststelle, nicht vertreten. 

Meine Damen und Herren, dann kommen wir zu 
den Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Verkehr. 

Ich rufe auf die Fragen XII/1 und XII/2 — des 
Abgeordneten Dr. Müller-Emmert —: 

Wird der Bundesverkehrsminister prüfen, ob eine dringende 
Notwendigkeit zum Bau einer weiteren Abfahrt von der B 40 a 
in der Nähe des Flugplatzes Ramstein, Landkreis Kaiserslautern, 
zur Landstuhler Straße in Richtung der Gemeinde Ramstein be-
steht, damit der sehr starke Verkehr vom und zum Flugplatz 
Ramstein nicht mehr durch die Gemeinde Ramstein hindurch 
geführt zu werden braucht? 

Bis wann ist mit der Fertigstellung des Teilstücks der B 408 
zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler zu rechnen, das — 
wie auf der Besichtigungsfahrt des Bundesverkehrsministers vom 
15. Juli 1964 bekanntgegeben wurde — bis Frühjahr dieses 
Jahres befahrbar sein soll? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 16. Juni 
1965 lautet: 

Zu Frage XII/1: 

Der Bundesminister für Verkehr wird mit der Auftragsver-
waltung des Landes Rheinland-Pfalz die Frage prüfen, ob eine 
dringende Notwendigkeit zum Bau einer weiteren Abfahrt von 
der B 40 a besteht und wer ggf. Baulastträger für diese Abfahrt 
sein wird, da beabsichtigt ist, die B 40 a abzustufen. Im engen 
Zusammenhang mit der Anlegung einer weiteren Abfahrt steht 
die Planung des Landes für eine Umgehungsstraße Ramstein im 
Zuge der Landesstraße 363, durch die die Ortsdurchfahrt vom 
Durchgangsverkehr entlastet werden soll. Diese Planung ist 
jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Zu Frage XII/2: 

Die im Bau befindliche Brücke über den Glan und die Landes-
straße 358 bei Glan-Münchweiler bestimmt den Fertigstellungs-
termin für das Teilstück der B 408 zwischen Landstuhl und 
Glan-Münchweiler. Die Erdarbeiten sind fast abgeschlossen. Die 
Deckenbauarbeiten werden z. Z. ausgeschrieben. Mit der Fertig-
stellung des Teilstücks kann voraussichtlich erst im Sommer des 
nächsten Jahres gerechnet werden. 

Dann rufe ich die Frage XII/3 — des Abgeordne-
ten Cramer — auf: 

Wer ist für den Zustand der Schleuse bei der ersten Hafenein-
fahrt in Wilhelmshaven verantwortlich? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr 'Präsident, ich bitte, die beiden Fragen des 
Herrn Kollegen Cramer gemeinsam beantworten zu 
dürfen, falls Herr Kollege Cramer einverstanden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich rufe 
dann noch auf die Frage XII/4 — des Herrn Abge-
ordneten Cramer —: 

Wenn der Bund für den Zustand der in Frage XII/3 genannten 
Schleuse verantwortlich ist: Was gedenkt der Bundesverkehrs-
minister zu tun, um die bei der Deichschau festgestellten Mängel, 
die zu einer Bedrohung der Landessicherheit führen können, zu 
beseitigen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Zur ersten Frage: Für den Zustand der Schleuse bei 
der ersten Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven, die be-
kanntlich aus dem Jahre 1883 stammt, ist der Bund 
verantwortlich. 

Es trifft jedoch nicht zu, daß bei der Deichschau 
im Mai dieses Jahres bei der ersten Einfahrt solche 
Mängel festgestellt wurden, die zu einer Bedrohung 
der Landessicherheit führen könnten. Die Presse-
mitteilungen haben offenbar den Sachverhalt irre-
führend dargestellt. In .den mir vorliegenden Proto-
kollen der Deichschau wurde lediglich festgestellt, 
daß die Verhältnisse an der ersten Einfahrt im Be-
nehmen mit dem Wasser- und .Schiffahrtsamt Wil-
helmshaven untersucht werden sollen. Die Deich-
sicherheit im Bereich der ersten Einfahrt ist im jet-
zigen Zustand nach den mir gemachten Mitteilungen 
meiner 'zuständigen Stellen voll gewährleistet. Die 
Pläne, die Kammer der ersten Einfahrt vollzuspülen, 
um  die  laufenden Kosten der  Bewachung einzu-
sparen, werden zur Zeit geprüft. Sie bedürfen aber 
zur Durchführung des Einverständnisses des Landes 
Niedersachsen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Cramer. 

Cramer (SPD) : Herr Minister, würde das bedeu-
ten, daß die erste Einfahrt überhaupt stillgelegt 
wird? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Wenn die Schleuse zugespült wird, wird die erste 
Einfahrt stillgelegt. Das ist auch durchaus denkbar 
— falls Niedersachsen nicht einspricht —, weil die 
Unterhaltung und Bewachung der ersten Einfahrt 
unnötige Kosten verursachen, wenn sie nicht mehr 
benutzt wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Cramer. 

Cramer (SPD) : Herr Minister, steht das im rich-
tigen Verhältnis 2u den  Kosten, die dann ,entstehen, 
wenn auch kleinere Fahrzeuge durch die große 
vierte Einfahrt einfahren müssen? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Ja.  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie haben vier Zu-
satzfragen. Bitte sehr! 

Cramer (SPD) : Herr Minister, meinen Sie nicht, 
daß der Baurat Kern vom Wasser- und Schiffahrts-
amt zuständig ist, der gesagt hat, daß die Landes-
sicherheit an diesem Punkt, nämlich an der ersten 
Einfahrt, nicht mehr gewährleistet sei? 
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Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Her Kollege Cramer, ich kann Ihnen nur das sagen, 
was ich in der Antwort auf Ihre Frage gesagt habe. 
Das beruht auf den mir gemachten Mitteilungen des 
Wasser- und Schiffahrtsamtes Wilhelmshaven, und 
zwar in einem Brief vom 26. Mai 1965, unterschrie-
ben von dem Leiter dieses Amtes. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine letzte Zusatz-
frage. 

Cramer (SPD) : Meinen Sie auch, daß der Ober-
kreisdirektor des Kreises Friesland unzuständig ist, 
der gesagt hat, daß die Gefahr bestehe, daß der 
Binnenhafen zu einem Fluthafen werde und daß 
unter Umständen die Marinefahrzeuge zweimal am 
Tage auf dem Schlick säßen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, die Herren übertreiben manchmal ver-
hältnismäßig. Ich schätze den Oberkreisdirektor 
sehr, muß ihm aber eine spezielle Kenntnis in diesen 
Fragen absprechen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme damit 
zu der Frage XII/5 — des Herrn Abgeordneten 
Dr. Kliesing —: 

Ist der Bundesverkehrsminister bereit, nachdem auf seine Ver-
anlassung die Deutsche Bundesbahn mit der Stadt Bonn einen 
Vorvertrag über die Tieferlegung der Bahn-Trasse im Stadtgebiet 
Bonn abgeschlossen hat, zur beschleunigten Verwirklichung die-
ses Projekts beizutragen? 

Herr Bundesminister, bitte! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Frage XII/5 — des Herrn Abgeordneten Kliesing 
— möchte ich wie folgt beantworten. Herr Kollege, 
wie Sie wissen, bemühe ich mich seit Jahren um eine 
für alle Beteiligten optimale Verbesserung der durch 
die Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn nicht 
unwesentlich beeinträchtigten Verkehrsverhältnisse 
in der Stadt Bonn. Nachdem es nun möglich gewesen 
ist, die technischen Untersuchungen soweit abzu-
schließen, daß Einvernehmen zwischen der Stadt 
Bonn und auch der Bundesbahn über die technische 
Durchführung besteht, handelt es sich jetzt im we-
sentlichen nur noch um die Frage der Finanzierung, 
die einer Klärung zwischen den Beteiligten bedarf. 
Die Verhandlungen darüber sind zur Zeit noch im 
Gange. Ich hoffe aber, daß sie in den nächsten 
Wochen abgeschlossen werden können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Kliesing. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, wären Sie bereit, im Rahmen der Bundesregie-
rung den Standpunkt zu vertreten, daß dieses 
Problem ebenso wie andere Verkehrsprobleme im 
Raum Bonn namentlich in der letzten Zeit außer-
ordentlich dringlich geworden ist und daher schnell-
stens gelöst werden sollte? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, ich bin völlig Ihrer Auffassung. Je 
stärker der Autoverkehr in der Stadt Bonn wird und 
je mehr dadurch die schienengleichen Bahnüber-
gänge belastet werden, desto dringlicher wird die 
Lösung des Problems. Nachdem ,sich Stadt und Bun-
desbahn auf die Tieferlegung geeinigt haben, müs-
sen wir mit größtmöglicher Beschleunigung dafür 
sorgen, daß diese sehr umfangreichen, mehrere 
Jahre erfordernden Arbeit endlich beginnen können. 
Dazu ist aber eine Finanzierungsvereinbarung zwi-
schen dem Bund, der Stadt und dem Lande not-
wendig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Kliesing. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, würden Sie diesen positiven Standpunkt auch 
hinsichtlich anderer dringlicher Verkehrsprobleme 
im Raum Bonn vertreten? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Kliesing, es ist ja so, daß die Lösung 
dieses Problems die Lösung einer ganzen Reihe da-
mit zusammenhängender Verkehrsprobleme immer 
wieder zurückgedrückt hat, sehr zu meinem Be-
dauern und zum Bedauern aller Bewohner dieser 
Stadt. Deswegen bin ich gerade der Meinung, daß 
die endgültige Entscheidung über dieses Problem uns 
den Weg frei macht, eine Reihe von anderen drin-
genden Problemen endlich in Angriff nehmen zu 
können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger:  Wir kommen dann 
zu Frage XII/6 — des Herrn Abgeordneten Dr. 
Kliesing —: 

Kann, nachdem mit dem in Frage XII/5 erwähnten Vorvertrag 
eine wichtige Voraussetzung für die Planung der Südbrücke in 
Bonn erfüllt wurde, mit einem schnellen Fortgang der Planung 
und Verwirklichung dieses Bauvorhabens gerechnet werden? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, die Bonner Südbrücke wird mit ihrer 
westlichen Brückenrampe vorsorglich ,die Planung 
der Stadtautobahn höhenmäßig berücksichtigen, so 
daß eine stufenweise Verwirklichung der beiden 
Verkehrsstraßen jederzeit möglich ist. Hinsichtlich 
der Terminplanung habe ich in der Fragestunde des 
Deutschen Bundestages am 11. Dezember 1963 aus-
geführt, daß beabsichtigt ist, die Südbrücke 1967 zu 
beginnen und 1969 fertigzustellen. Die Vorbereitung 
dieser Maßnahmen bleibt auch weiterhin auf diesen 
von mir damals genannten Termin abgestellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, würden Sie meine Auffassung teilen, daß durch 
den Bau der Nordbrücke, so begrüßenswert er an 
sich ist, noch keine entscheidende Entlastung des 
Verkehrs im Raum Bonn eintritt, sondern daß das 
erst nach Vollendung der Südbrücke geschehen 
kann? 
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Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, wir haben die Nordbrücke und die 
Südbrücke immer als eine Einheit angesehen. Beide 
Projekte sollen miteinander — allerdings nicht 
gleichzeitig — verwirklicht werden. Dabei hat die 
Nordbrücke die Aufgabe, den Fernverkehr, der 
aus Norden und Nordwesten zuströmt, um die 
Stadt Bonn herumzuleiten und in direkter Form 
der Autobahn bzw. der Bundesstraße 8 zuzuführen. 
Die Südbrücke dagegen hat die Aufgabe, die jen-
seits des Rheins liegenden Teile der verschiedenen 
Gemeinden und Städte eng mit dem südlichen Teil 
der Städte Bonn und Bad Godesberg zu verbinden, 
hier eine feste Verbindung zu schaffen, zugleich 
aber eine Verlängerung zu erlauben, die auf der 
einen Seite nach Süden zu bis auf die Höhen führt 
und dort den Anschluß an das Straßensystem west

-l

ich der Stadt gewinnt, auf der anderen Seite über 
Ramersdorf hinausführt und den Anschluß an die 
Autobahn gewinnen soll. Diese Straßenzüge sind 
aber Landesstraßenzüge. Sie können erst nach Er-
stellung der Südbrücke ausgebaut werden. Die Fest-
legung der Südbrücke hat sich mit Rücksicht auf die 
Bahnverlegungsfrage verzögert, weil eben, wie ge-
sagt, von der Bahnverlegungsfrage abhängt, an wel-
cher Stelle diese an Stelle des Bahndamms quer durch 
Bonn verlaufende Verkehrsstraße von Norden nach 
Süden von der Verlängerung der  Südbrücke ge-
schnitten werden kann. Ursprünglich hatten wir die 
Auffassung vertreten, daß an dieser Stelle ein Bahn-
hof entstehen sollte und daß wir die Bahn nicht 
tiefer legen, sondern um die Stadt herumführen 
sollten; dann hätten sich andere Verhältnisse er-
geben als jetzt. Damit ist also, wie Sie vorhin schon 
richtig bemerkten, die Tieferlegung der Bahn der 
entscheidende Punkt auch für die endgültige Lösung 
dieser Fragen. So kann der Brückenbau als solcher 
davon unbabhängig in der von mir angegebenen 
Zeit durchgeführt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Frage. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, Sie haben vorhin freundlicherweise noch ein-
mal Ihre Zeitangaben vom Jahre 1963 bestätigt. 
Darf ich fragen, ob auch gewährleistet ist, daß die 
mit der Südbrücke zusammenhängenden Straßen-
bauwerke — durch deren Vollendung die Südbrücke 
erst sinnvoll würde — etwa zur gleichen Zeit wie 
der Bau der Südbrücke ausgeführt werden? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, wir haben das mit dem Landschafts-
verband Rheinland so abgesprochen. Da der Land-
schaftsverband Rheinland selber die bauüber-
wachende Stelle für die Südbrücke ist, nehme ich an, 
daß die entsprechenden Planungen für die anschlie-
ßenden Landesstraßen auch von dem Landschafts-
verband so durchgeführt werden. Ich werde diese 
Frage aber ausdrücklich am 5. Juli, wenn ich mit 
den Herren des Landschaftsverbandes hier in die-
sem Raum zusammen bin, noch einmal zur Diskus-
sion stellen und mich überzeugen, daß das Land — 
wie bisher vereinbart und fest zugesagt — an die-
sen Dingen auch festhält, so daß Sie darüber beru-
higt sein können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frage XII/7 — des 
Abgeordneten Dr. Kliesing (Honnef) —: 

Wann kann nach nunmehriger Überwindung der örtlichen 
Schwierigkeiten mit dem Beginn des Baus der EB 42 im Amt 
Oberkassel gerechnet werden? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, ich rechne mit einem Baubeginn für 
die EB 42 im Amtsbereich Oberkassel spätestens im 
Frühjahr 1967. Ich hoffe, daß wir noch in diesem 
Herbst das Planfeststellungsverfahren einleiten kön-
nen, das voraussichtlich in einem Jahr abgewickelt 
werden kann. Bis zum Baubeginn ist dann noch der 
restliche Grunderwerb durchzuführen, der, wie ich 
hoffe, keine entscheidenden Schwierigkeiten mehr 
bereitet, so daß die Straße 1967 voll im Bau sein 
wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage! 

Dr. KlieSing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, darf ich aus dieser Antwort entnehmen, daß 
die ursprünglichen Bedenken des Verwaltungsrats 
der Siebengebirgsbahn gegen eine Tieferlegung der 
Bahn im Zuge des Straßenbaus ausgeräumt sind? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Leider sind die noch nicht völlig ausgeräumt. Es 
finden zur Zeit noch Besprechungen zwischen dem 
Landschaftsverband und der Siebengebirgsbahn 
statt. Ich habe aber die Hoffnung, daß die Herren 
der Siebengebirgsbahn sich den Notwendigkeiten 
doch nicht entziehen werden, zumal nach meiner 
Auffassung für die Siebengebirgsbahn nicht etwa 
Nachteile, sondern sogar noch Vorteile bei dieser 
Lösung der Verkehrsprobleme auf dem rechten 
Rheinufer entstehen. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, kann nach den Erfahrungen, die wir mit der 
EB 42 gemacht haben, sichergestellt werden, daß 
ähnliche Schwierigkeiten, wie sie dort leider aufge-
treten sind, bei dem geplanten Ausbau der B 9 im 
Raume Bad Godesberg vermieden werden? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Ja, das hoffe ich. Aber Sie wissen, daß hier natürlich 
immer die Haltung der städtischen Körperschaften 
mit eine Rolle spielt. Ich hoffe, daß die städtischen 
Körperschaften an der nunmehr geplanten Lösung 
festhalten und daß sie durchgeführt werden kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage XII/8 — des Abgeordneten Schmidt (Kemp-
ten) —: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß zwischen der 
Antwort von Staatssekretär Dr. Seiermann zur Frage der Ein-
schränkung des Sonntagsfahrverbotes für den Güterkraftverkehr 
und etwaiger Ausnahmegenehmigungen in der Fragestunde vom 
21. Januar 1965 und der dieser Tage durch Rundschreiben den 
Ländern zugestellten Bitte, für bestimmte Zeiten in der Haupt-
reisezeit keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, ein klarer 
Widerspruch besteht, der umgehend im Interesse der Betroffenen 
aufgeklärt werden sollte? 

Ist der Herr Abgeordnete im Saal? — Dann wird 
die Frage schriftlich beantwortet. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage XII/9 — des Abgeordneten Fritsch —: 

Wann ist mit der Umgehung von Schönberg, Landkreis Grafe-
nau, durch die Verlegung der B 85 zu rechnen? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes der Ge-
meinde Schönberg wurde von dem zuständigen Stra-
ßenbauamt in einem Vorentwurf die Linienführung 
der an sich nicht sehr einfachen Ortsumgehung 
Schönberg grundsätzlich festgelegt. Wann dieses 
Bauvorhaben weiter bearbeitet und zur Ausführung 
gebracht werden kann, muß noch abgestimmt wer-
den, da die neue Trasse infolge der ungünstigen Ge-
ländeverhältnisse besonders hohe Kosten erfordert. 
Ich habe vor wenigen Tagen diese Frage noch ein-
mal mit den Vertretern der Obersten Baubehörde 
in diesem Raum besprochen und habe mit  der Ober-
sten Baubehörde abgestimmt, daß wir zunächst den 
Abschnitt zwischen Schönberg und Eppenschlag mit 
Zwischenausbau, also mit einer neuen schweren 
Decke, versehen werden, um die Zeit bis zur Bau-
reifmachung der Ortsumgehung Schönberg zu über-
brücken und weitere Verkehrsverbesserungen in 
dieser Zeit durchführen zu können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneten Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Minister, wären Sie bereit, 
diesem Bereich Ihre besondere Förderung zuteil 
werden zu lassen, da ja bekannt ist, daß diese 
Strecke im Zusammenhang mit der Industrieansied-
lung von besonderer Bedeutung ist? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Fritsch, Sie kennen die Verhältnisse 
dort sehr genau. Die von mir angegebene Verbes-
serung der Strecke ist vor allen Dingen auch für den 
Raum Grafenau, der sehr industrieträchtig ist, und 
für den Anschluß mit Spiegelau und den ganzen 
Glasfabriken wichtig. Unabhängig davon wollen wir 
auch die Umgehungsstraße Schönberg weiter för-
dern. Nach Lage der Dinge und Studium der Pläne 
— in Verbindung mit den örtlichen Sachbearbeitern 
— scheint es mir aber, daß die Schönbergfrage wirk-
lich nicht so einfach gelöst werden kann. Man muß 
also damit rechnen, daß eine gewisse Zeit vergeht 
— trotz allen Drucks, den ich darauf ausüben 
werde —, bis die Angelegenheit tatsächlich baureif 
sein wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage! 

Fritsch (SPD) : Herr Minister, wäre es möglich, 
einen ungefähren Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem 
die Sache verwirklicht sein wird? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Nein, das kann man im Augenblick noch nicht sagen, 
weil jetzt erst diese Vorplanung mit dem Bebau-
ungsplan abgestimmt werden muß und weil die Ge-
meinden noch bestimmte Wünsche geäußert haben 
und wir versuchen müssen, diese bei der Planung zu 
berücksichtigen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage XII/10 — des Abgeordneten Dr. Roesch — : 

Hält es die Bundesregierung für richtig, daß die als Schnell-
verkehrsstraße ausgebaute Bundesstraße 29, auf der am Sonntag, 
dem 23. Mai 1965, drei Fußgänger ums Leben kamen, auf einer 
Entfernung von ca. 30 km zwischen Geradstetten und Schwäbisch 
Gmünd nicht einen einzigen geschützten Fußgängerübergang hat? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident, ich bitte, die beiden Fragen des 
Herrn Kollegen Roesch zusammen beantworten zu 
dürfen, da sie in einem engen Zusammenhang ste-
hen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Einverstanden. Ich 
rufe also auch die Frage XII/11 — des Abgeordne-
ten Dr. Roesch — auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die als Schnellverkehrsstraße 
ausgebaute B 29 zum Schutze der Fußgänger mit Unterführungen 
oder Brücken zu versehen? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Wie mir berichtet wird, hat sich am 23. Mai 1965 auf 
der Bundesstraße 29 bei Hebsack ein Unfall ereig-
net, bei dem bedauerlicherweise drei Fußgänger ge-
tötet worden sind. Diese Fußgänger waren auf dem 
Wege zum Bahnhaltepunkt Geradstetten und kreuz-
ten dabei im Zuge des sogenannten Remsweges die 
ausgebaute Bundesstraße 29. Ohne wesentlichen 
Umweg hätten die Fußgänger jedoch eine vorhan-
dene Unterführung bei Geradstetten benutzen kön-
nen, so daß bei diesem Unfall eine geschützte Fahr-
wegkreuzung zwar vorhanden war, aber nicht be-
nutzt wurde.  

Zu Ihrer zweiten Frage, Herr Kollege Roesch, darf 
ich sagen, daß die Bundesstraßenverwaltung sehr 
darum bemüht ist, die vorhandenen höhengleichen 
Kreuzungen mit anderen Verkehrswegen auf dem 
Abschnitt Geradstetten—Schwäbisch Gmünd auszu-
schalten. Wie Sie sicherlich wissen, sind gegenwär-
tig schon die Untersuchungen und Vorplanungen für 
den zweibahnigen Ausbau der Bundesstraße 29 zwi-
schen Waiblingen und Schwäbisch Gmünd im Gange. 
Im Zuge dieses Ausbaues, der abschnittsweise vor-
genommen werden wird, werden selbstverständlich 
alle jetzt noch vorhandenen höhengleichen Kreu-
zungen beseitigt oder ausgeschaltet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Roesch. 

Dr. Roesch (SPD) : Herr Minister, wäre es nicht 
möglich, bis zum Ausbau dieser neuen Straße be-
helfsmäßige Brücken — vielleicht aus Holz — an 
den Übergängen in Geradstetten, Winterbach, 
Schorndorf, Urbach, Plüderhausen und Lorch anzu-
bringen? Das sind die am meisten frequentierten 
Übergänge. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, das müßten die örtlichen Stellen mit 
der badisch-württembergischen Straßenbauverwal-
tung abstimmen. Es handelt sich um Zwischenan-
lagen, die im Rahmen der Zuständigkeit der Auf-
tragsverwaltung liegen. Möglich ist die Anbringung 
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Bundesminister Dr.-Ing. Seebohm 
natürlich. Ob sie von den zuständigen Stellen aber 
als notwendig anerkannt wird, kann ich von hier 
aus nicht ohne weiteres beurteilen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen damit 
zur Frage XII/12 — des Abgeordneten Hübner (Nie-
venheim)—: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die im Zuge der 
Rationalisierungsmaßnahmen der Deutschen Bundesbahn beab-
sichtigte Einstellung der Stückgutabfertigung am Bahnhof Nieven-
heim für den Empfänger von Stückgut eine Verteuerung der 
Gebühren von etwa 50 % zur Folge haben wird, oder billigt die 
Bundesregierung die an dem Beispiel Nievenheim deutlich wer-
dende Absicht, die Rationalisierung der Deutschen Bundesbahn 
auf Kosten der Bahnkunden durchzuführen? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Auch hier darf ich Sie,- Herr Präsident, bitten, da-
mit einverstanden zu sein, daß die drei Fragen des 
Abgeordneten Hübner gemeinsam beantwortet wer-
den. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich rufe 
auch die Fragen XII/13 und XII/14 — des Abgeord-
neten Hübner (Nievenheim) — auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Absichten der Lan-
desplanung und die sich daraus ergebenden Ziele der regiona-
len Strukturverbesserung in einem Industriestandort bei dei 
Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen durch die Deut-
sche Bundesbahn nicht berücksichtigt werden? 

Gedenkt die Bundesregierung, nachhaltig darauf hinzuwirken, 
daß durch Rationalisierungsmaßnahmen der Deutschen Bundes-
bahn die mit der Landesplanung übereinstimmenden Entwick-
lungstendenzen betroffener Gemeinden nicht empfindlich gestört 
werden? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Wie an zahlreichen anderen Plätzen ist auch in 
Nievenheim der Stückgutverkehr der Bundesbahn in 
den letzten Jahren infolge Abwanderung auf Stra-
ßenfahrzeuge sehr erheblich zurückgegangen. Die 
Bundesbahn beabsichtigt deshalb, die wenigen ver-
bliebenen Kunden auf den Nachbarbahnhof Dor-
magen zu verweisen. Die Mehrentfernung beträgt, 
gerechnet von der Ortsmitte Nievenheim, nur 
2 km. Das ist eine bei dem heutigen Stand der 
Motorisierung gewiß nicht ins Gewicht fallende Ver-
längerung des Anfahrtweges. 

Überdies soll künftig für diejenigen Kunden, die 
ihre Güter nicht weiterhin selbst abholen oder an-
bringen wollen, die Möglichkeit geschaffen werden, 
die Dienste eines bahnamtlichen Rollfuhrunterneh-
mens in Anspruch zu nehmen. Die Höhe der Eisen-
bahnfracht bleibt dabei praktisch unverändert. 

Mir ist daher nicht recht verständlich, wie es un-
ter diesen Umständen zu einer Verteuerung um 
50 % kommen soll. Angesichts der hohen und stän-
dig wachsenden Verluste im Stückgutverkehr ver-
mag ich die Deutsche Bundesbahn nicht daran zu 
hindern, diesen Dienstzweig außerhalb der Zonen-
rand-  und Bundesausbaugebiete durch eine Konzen-
trierung des Abfertigungsdienstes rationeller zu ge-
stalten. So geschieht dies auch bei allen Eisenbah-
nen des benachbarten Auslands. 

Mir ist bisher nicht bekanntgeworden, daß die 
Bundesbahn die Ziele der Landesplanung und der 
regionalen Strukturverbesserung in Nievenheim 
oder anderswo unberücksichtigt ließe. Vielmehr ent

-

hält sich die Bundesbahn im Zonenrandgebiet und 
in den Bundesausbaugebieten jeglicher Verkehrs-
einschränkungen und führt außerhalb dieser Ge-
biete derartige Maßnahmen nur nach eingehender 
Erörterung mit den Verkehrsnutzern und mit den 
beteiligten Stellen des Bundes, des Landes und der 
Kommunen durch, und dies auch nur dann, wenn der 
Schienenverkehr infolge Abwanderung auf andere 
Verkehrsmittel bereits weitgehend zum Erliegen ge-
kommen ist. Globale Stillegungen sind ausgeschlos-
sen. 

Die Bundesregierung sieht nach den von ihr ge-
troffenen, soeben erwähnten Weisungen, die von 
der Bundesbahn strikt befolgt werden, keine Not-
wendigkeit, auf die Bundesbahn im Sinne einer Be-
rücksichtigung der Landesplanung und ihrer Maß-
nahmen und Vorschläge erneut einzuwirken, da 
dies seitens der Deutschen Bundesbahn in ihrer Zu-
sammenarbeit mit den obersten Landesverkehrs-
behörden gesichert ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Hübner. 

Hübner (Nievenheim) (SPD) : Herr Bundesmini-
ster, würden Sie auf Grund Ihrer Auskunft veran-
lassen, daß die Information durch das Verkehrsamt 
der Bundesbahndirektion Köln überprüft wird, in 
der gesagt worden ist, daß sowohl die Kosten um 
50 % steigen, als auch die Landesplanung in diesem 
Falle nicht berücksichtigt werden könne? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Ich kann mir nicht denken, daß eine solche Aus-
kunft gegeben worden ist, weil sie den Tatsachen 
vermutlich nicht entspricht. Im übrigen will ich den 
Vorstand der Bundesbahn, den ich in dieser Sache 
schon angesprochen habe, noch einmal darauf hin-
weisen, daß er seine Verkehrsämter veranlaßt, rich-
tige und zuverlässige Angaben zu machen. Bei 
einer Mehrentfernung von 2 km ist es wohl für je-
den von uns selbstverständlich, daß dadurch keine 
Erhöhung der Kosten um 50 % eintreten kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Hübner. 

Hübner (Nievenheim) (SPD) : Darf ich fragen, ob 
Sie diese Prüfung besonders sorgfältig vornehmen, 
wenn ich sage, daß diese Auskunft schriftlich vor-
liegt. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie mir eine Abschrift 
dieser Äußerung übermitteln könnten, Herr Kol-
lege, damit ich besonders den Vorstand darauf hin-
weisen kann, wie seine einzelnen 'Dienststellen hier 
offenbar fehlerhaft arbeiten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ritzel. 
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Ritzel (SPD) : Herr Bundesverkehrsminister, ist 
sich die Bundesregierung der in Zusammenhang mit 
den Rationalisierungsmaßnahmen stehenden Pro-
bleme bewußt und wenn ja, was hat sie bisher ge-
tan, um .die erforderlichen Schlüsse aus der Tatsache 
zu ziehen, daß die Rationalisierungsmaßnahmen der 
Bundesbahn in entscheidendem Umfange auf Kosten 
des sogenannten flachen Landes gehen, daß die Ver-
kehrsbedienung in diesen Fällen sehr zu wünschen 
übrigläßt und daß 'die Verlagerung des  Verkehrs, 
den die Bundesbahn zu betreiben hat, von der 
Schiene auf die Straße eine zusätzliche schwere Be-
lastung .des 'Bundeshaushalts und der übrigen Ver-
kehrshaushalte bedeutet? Was soll geschehen, um 
dieser Entwicklung einen Riegel vorzuschieben? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, ich bin mir  der  Bedeutung Ihrer 
Fragen durchaus bewußt. Wir haben die Bundes-
bahn mit Erlaß vom 19. Dezember bereits aufgefor-
dert, uns alle Maßnahmen, die sie außerhalb des 
Zonenrandgebietes und der Aufbaugebiete vorsieht, 
in Gruppen zur Überprüfung vorzulegen, so daß ich 
diese Maßnahmen dann mit den zuständigen Lan-
desverkehrsministern selbst besprechen kann und 
dabei alle diese von Ihnen angeschnittenen Fragen 
einer eingehenden Prüfung zwischen Iden verant-
wortlichen Stellen des Landes und des Bundes unter-
zogen werden, bevor die  Bundesbahn grünes Licht 
bekommt, einen etwaigen Antrag zur Prüfung an 
die entsprechenden behördlichen Stellen und später 
an den Verwaltungsrat zu leiten. Dabei ist festzu-
stellen,  daß die Bundesbahn mir bisher trotz des 
Erlasses vom 19. Dezember und ihres Berichtes vom 
1. September noch keine konkreten Einzelvor-
schläge zugeleitet hat, die ich mit meinen Kollegen 
in den Ländern im Sinne und unter voller Berück-
sichtigung der von Ihnen hier angeschnittenen Pro-
bleme besprechen könnte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Ritzel, soweit ich es analysieren konnte, haben Sie 
bereits drei Fragen gestellt. Da Sie sechs Zusatz-
fragen haben, dürfen Sie ruhig noch drei Fragen 
stellen. 

Ritzel (SPD) : Herr Bundesverkehrsminister, was 
sagen Sie in Ihrer 'Eigenschaft als Straßenbau-
minister des Bundes zu der eigentlich unvertret-
baren Überlastung der Straßen des Bundes, der 
Länder, der Kreise und der Gemeinden durch die 
Verlagerung des  Verkehrs von der Schiene auf die 
Straße? Wie kann nach den Vorstellungen der Bun-
desregierung diesen unerhörten Mehrbelastungen 
der Straßen praktisch gesteuert werden? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Ritzel, Sie können natürlich eine Ver-
lagerung, die sich ohne Einstellung irgendeiner Ver-
kehrsbedienung aus den gegebenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen heraus entwickelt, nicht stoppen; denn 
jeder hat selbstverständlich die freie Wahl des Ver-
kehrsmittels. Wenn also eine Fabrik, die bisher 
über die Bundesbahn verladen hat, es für zweck-
mäßig erachtet, sei es mit eigenen Fahrzeugen, sei 

es mit angemieteten Fahrzeugen, sei es mit Fahr-
zeugen des gewerblichen Verkehrs, ihren Verkehr 
nunmehr über die Straße abzuwickeln, dann können 
wir dagegen nichts unternehmen; denn es gilt der 
Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsmittels im 
Rahmen unserer gesamten Wirtschaft. Die Bundes-
bahn wird sich in einem solchen Falle bemühen, 
durch entsprechende Maßnahmen ihrer Werbungs-
abteilung, gegebenenfalls auch durch entsprechende 
Tarifanträge zu versuchen, die Abwanderung von 
der Schiene zur Straße oder zur Binnenschiffahrt zu 
vermeiden. Sie hat das ja mit zahlreichen Aus-
nahmeanträgen, die auch genehmigt worden sind, 
getan. Es ist festzustellen, daß in Wirklichkeit eine 
nennenswerte Umschichtung nicht eingetreten ist. 

Ein anderer Fall liegt vor, wenn durch den Aus-
fall eines Verkehrsträgers — sprich: Stillegung einer 
Bahnstrecke — die entsprechenden Verlader ge-
zwungen sind, sich einem anderen Verkehrsmittel 
zuzuwenden. In diesem Falle — ich darf es noch 
einmal betonen — erfolgt die Genehmigung zur 
Stillegung erst nach eingehender Prüfung auch der 
ganzen Straßenverhältnisse, und zwar nicht nur der 
Straßenverhältnisse des Bundes, sondern auch der 
Straßenverhältnisse des Landes, der Kreise und der 
Gemeinden, die hier durch die oberste Landesver-
kehrsbehörde in den einzelnen Ländern repräsen-
tiert werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für das Post- und Fern-
meldewesen. Ich rufe auf die Fragen XIII/1 und 
XIII/2 — des Abgeordneten Faller —: 

Bis wann kann damit gerechnet werden, daß auch in allen 
Teilen des oberbadischen Landkreises Lörrach ein einwandfreier 
Empfang des 1. und 2. Fernsehprogramms gewährleistet ist? 

Ist es technisch möglich, die Stadt Lörrach und die umliegenden 
Orte vom Sender Totenkopf am Kaiserstuhl aus zu versorgen, 
wenn die erforderlichen Umsetzer geschaffen werden? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Ich komme damit zur Frage 3 — des Abgeordne-
ten Müller (Erbendorf) —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach Aufstellung des 
Senders in Rotbühl bei Amberg ein Personenkreis von mindestens 
10 000 Rinwohnern das 2. Fernsehprogramm nicht empfangen 
kann? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Präsident, ich darf vorschlagen, 
daß die beiden Fragen des Abgeordneten Müller 
gemeinsam beantwortet werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann rufe ich zu-
sätzlich die Frage 4 — des Abgeordneten Müller 
(Erbendorf) — auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um allen Fernseh-
teilnehmern den Empfang des 2. Programms zu ermöglichen? 

Bitte, Herr Bundesminister! 
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Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Der Fernsehsender Amberg-Rotbühl, 
der das zweite Fernsehprogramm ausstrahlt, hat in 
erster Linie die Aufgabe, Anschlußmöglichkeiten 
für Fernsehfrequenzumsetzer im nördlichen Teil des 
Regierungsbezirks Oberpfalz zu schaffen. Es ist be-
kannt, daß wegen der gebirgigen Struktur dieses 
Gebiets höchstens die Hälfte der Einwohner des 
Versorgungsbereichs den Fernsehsender Amberg 
direkt empfangen kann. Die Deutsche Bundespost 
ist deshalb ständig bestrebt, den Ausbau des Fern-
sehnetzes für das zweite Fernsehprogramm be-
schleunigt voranzutreiben. So sieht der Ausbauplan 
für das Fernsehnetz vor, die Liefer- und Montage-
kapazität der Industrie voll auszuschöpfen. Die zur 
Zeit auftretenden Verzögerungen im Ausbau des 
Fernsehnetzes werden in der Hauptsache durch 
Schwierigkeiten, auf deren Behebung die Deutsche 
Bundespost keinen oder nur begrenzten Einfluß aus-
üben kann — z. B. Geländeerwerb, Landschafts-
schutz, Flugsicherung usw. —; verursacht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller (Erbendorf). 

Müller (Erbendorf) (SPD) : Herr Minister, wäre 
es denn nicht zweckmäßiger — ich bin kein Fach-
mann —, wenn man statt eines solch teuren Senders 
mehrere kleine Sender aufstellen würde? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Abgeordneter, bevor ich die  Um-
setzer bauen kann, muß ich einen Muttersender ha-
ben, von dem die Umsetzer die Energie beziehen. 
Es ist leider nicht möglich, auf diese Muttersender 
— die großen Strahlsender — zu verzichten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Müller (Erbendorf). 

Müller (Erbendorf) (SPD) : Herr Minister, ich 
habe Sie nicht recht verstanden; es war sehr schlecht 
zu verstehen. Was gedenkt die Bundesregierung zu 
tun, um den genannten Bevölkerungskreis alsbald 
in den Genuß des Programms kommen zu lassen? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Wenn die vorbereitenden Maßnahmen 
in der Planung — Geländebeschaffung, Flugsiche-
rung usw. — ausgeräumt sind, werden wir, so 
schnell wir dazu in der Lage sind, die Umsetzer aus-
bauen. Einen anderen Wege gibt es nicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Minister, nachdem sich die 
Frage des Herrn Kollegen Müller auf das Zonen-
randgebiet bezog, gestatten Sie die Frage, wie Sie 
den Zustand im Bayerischen Wald beurteilen, daß 
nämlich dort der Fernsehempfang aus der Tschecho-
slowakei einwandfrei ist, dagegen Fernsehsendun-
gen des deutschen, insbesondere des zweiten Pro-
gramms, überhaupt nicht empfangen werden könn-
nen? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Abgeordneter, hier müssen Sie 
mir konkrete Angaben machen. Mit allgemeinen 
Darlegungen kann ich nichts anfangen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen nicht be-
kannt, daß im Gebiet von Bayerisch Eisenstein, Re-
gen und Zwiesel die Bevölkerung zum großen Teil 
ihre Fernsehgeräte abgemeldet hat, weil sie keine 
Empfangsmöglichkeit besitzt? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Ich bin gern bereit, den Bereich, für 
den ich zuständig bin — also das Zweite Programm 
— zu untersuchen und Ihnen Bescheid zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen damit 
zu Frage 5 — des Abgeordneten Strohmayr — : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Oberpostdirektionen 
für nicht zurückgegebene alte Telefonbücher beim Bezug der 
neuen mit der nächsten Telefonrechnung ein Viertel der Kosten 
eines neuen Telefonbuches mit einziehen wollen? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Präsident, ich bitte, die Beant-
wortung dieser Frage mit der Beantwortung der an-
deren Fragen verbinden zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann rufe ich auch 
die Fragen 6 und 7 — des Abgeordneten Stroh-
mayr — auf. 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Altpapier nicht mehr 
gegen Geld von Altpapierhändlern angenommen wird? 

Wenn der Bundesregierung bekannt ist, daß Altpapier nicht 
mehr gegen Geld von Altpapierhändlern angenommen wird, 
welchem Zweck werden die zurückgegebenen Telefonbücher zu-
geführt? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Abgeordneter, ich habe zu dieser 
Frage bereits in der 175. Sitzung ausführlich Stel-
lung genommen. Ich darf mir daher erlauben, die 
Fragen kurz zu beantworten. 

Zur Frage 1: Ja. 

Zur Frage 2: Nein. 

Durch die Antwort auf die Frage 2 ist die Frage 3 
erledigt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD)): Herr Minister, glauben Sie 
nicht, daß es zweckmäßiger wäre, wenn die alten 
Telefonbücher für große Büros weiter verwendet 
würden? Es gibt beispielsweise Büros mit 20 und 25 
Nebenstellen, bei denen auf der anderen Seite prak-
tisch nur drei amtliche Anschlüsse vorhanden sind. 
Es fehlen also eine ganze Reihe von Telefonbüchern 
in diesen Betrieben. Sie müssen durch den Ankauf 
von neuen Telefonbüchern ersetzt werden. Fänden 
Sie es nicht zweckmäßiger und volkswirtschaftlich 
verständlicher, wenn diese Telefonbücher in den 
Büros Verwendung fänden? 
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Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Abgeordneter, ich habe in meiner 
Antwort in der 175. Sitzung ausführlich die Gründe 
dargelegt, warum das nicht zweckmäßig und warum 
es nicht empfehlenswert ist. Ich möchte das mit ganz 
wenigen Worten wiederholen. 

Vom Erscheinungstag an treten Änderungen der 
Rufnummern, der Einteilung der Bezifferungen usw. 
ein, so daß bei der Neuerscheinung eines Fern-
sprechbuchs bis zu 30 % Änderungen notwendig ge-
worden sind. In den alten Büchern sind diese Än-
derungen nicht enthalten. Die Folge davon ist, daß 
Fehlverbindungen zustande kommen und daß unsere 
Auskunft so stark belastet wird, daß sie ihren Auf-
gaben nicht in dem erforderlichen Maße gerecht 
werden kann. Das ist der einzige Grund, warum die 
alten Fernsprechbücher eingezogen und die neuen 
dafür verwandt werden müssen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD) : Herr Bundesminister, ich 
stelle aber immer wieder fest, daß die alten Telefon-
bücher im wesentlichen nicht von den neuen ab-
weichen und daß lediglich dann, wenn neue Num-
mern hinzukommen, Rückfragen notwendig sind. 
Ich frage Sie nun, Herr Minister: Haben Sie nicht 
auch den Eindruck, daß diese Aktion davon aus-
gehen soll, die Telefonbuchauflagen möglichst zu 
erhöhen, damit jeder gezwungen wird, neue Tele-
fonbücher zu kaufen? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Abgeordneter, ich kann Sie nicht 
zwingen, meine Argumente einzusehen und anzuer-
kennen. Ich bestehe aber auf der Feststellung, daß 
die Argumente, die ich hier vortrage, stichhaltig 
sind und daß die Gründe, die ich angegeben habe, 
in keiner Weise eine Beanstandung ermöglichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir stehen am Ende der Fragestunde. Die nicht 
beantworteten Fragen werden wie üblich schriftlich 
beantwortet werden. 

Meine Damen und Herren, gemäß dem Beschluß 
des Hohen Hauses kommen wir nunmehr zur Be-
ratung der Zusatzpunkte. Ich rufe auf: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil-
fläche des ehem. Standortübungsplatzes 
Boye—Kl. Hehlen an die Stadt Celle (Druck-
sache IV/3543). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen Überweisung an den Ausschuß für 
wirtschaftlichen Besitz des Bundes vor. Widerspruch 
erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil

-

fläche des ehem. Flugplatzes Hamburg-Bah-
renfeld an die Firma P. Beiersdorf & Co. AG 
in Hamburg 20 (Drucksache IV/3544). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen Überweisung an den Ausschuß 
für wirtschaftlichen Besitz des Bundes vor. Wider-
spruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Außenhandelsausschusses über die von der 
Bundesregierung beschlossene Fünfundzwan-
zigste Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1965 (Zollkontingent für Roh-
aluminium — 2. Halbjahr 1965) (Drucksachen 
IV/3506, IV/3553). 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeordneten 
Dr. Preiß, für seinen Schriftlichen Bericht. Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer dem Antrag des Aus-
schusses, der Verordnung zuzustimmen, zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstim-
men! Enthaltungen? — Keine Enthaltungen! Ein-
stimmig verabschiedet. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 14 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung des Grund-
stücks in Köln, Hahnenstraße 6, an die Stadt 
Köln (Drucksache IV/3531). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen Überweisung an den Ausschuß für 
wirtschaftlichen Besitz des Bundes vor. — Wider-
spruch erfolgt nicht. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf die Punkte 

15. Zweite Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Grundgesetzes (Drucksache 
IV/891) ; 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses (12. 
Ausschuß) 

(Drucksachen IV/3494, zu IV/3494) 

(Erste Beratung 56. Sitzung) 

16. a) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des Grundgesetzes (Ar-
tikel 10) (Drucksache IV/2633); 

b) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Gesetz zu Arti-
kel 10 Grundgesetz) (G 10) (Drucksache 
IV/2634). 

Meine Damen und Herren, der Ältestenrat schlägt 
Ihnen vor, die Aussprache zu verbinden. Wir wer-
den deshalb in folgender Weise vorgehen: Zuerst 
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erhält der Abgeordnete Benda als Berichterstatter 
das Wort, sofern er eine Ergänzung seines Schrift-
lichen Berichts wünscht. Dann werden die Gesetz-
entwürfe Drucksachen IV/2633 und IV/2634 von der 
Bundesregierung begründet, und anschließend er-
folgt die Aussprache über die Punkte 15 und 16 ge-
meinsam. 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Benda als 
Berichterstatter. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der Ihnen mit den 
Drucksachen IV/3494 und zu IV/3494 vorgelegte 
Schriftliche Bericht des Rechtsausschusses betrifft 
eine außerordentlich wichtige Materie; er betrifft zu-
gleich eine Materie, die zweifellos sehr kompliziert 
ist. Daraus ergibt sich, daß der Bericht einen ver-
hältnismäßig großen Umfang annehmen mußte. 
Allein diese Umstände rechtfertigen es nach Auf-
fassung des Berichterstatters, daß zwar nicht etwa 
der schriftlich vorliegende Bericht hier verlesen 
wird, wohl aber in dem Versuch einer Zusammen-
fassung die wesentlichen Gesichtspunkte vorgetra-
gen werden, die den Rechtsausschuß bei seinen Be-
ratungen geleitet haben. 

Ich halte das um so mehr für notwendig, als zu 
meinem aufrichtigen Bedauern die Drucksache zu 
IV/3494 erst im Laufe des Montag dieser Woche in 

 diesem Hause verteilt werden konnte. Bei dieser 
Gelegenheit erkläre ich ausdrücklich, ,daß ich den 
Anspruch des Hauses und jedes einzelnen Abge-
ordneten ausdrücklich anerkenne, sich mit dem In-
halt dieses Berichts im einzelnen innerhalb einer 
angemessenen Zeit vertraut machen zu können. Von 
seiten des Berichterstatters, soweit es ihn persönlich 
anlangt, und auch von seiten der mit der technischen 
Abfertigung des Berichts befaßten Stellen des Hau-
ses ist alles Erforderliche geschehen — ich lege sehr 
großen Wert auf diese Feststellung —, um den Be-
richt, wie es die Absicht des Berichterstatters war, 
mindestens eine Woche vor dieser Debatte dem 
Hause vorlegen zu können. Ich bedaure, sagen zu 
müssen, daß die Verzögerung der Vorlage des Be-
richts darauf beruht, daß die Korrektur des Berichts-
entwurfs auf dem Postwege von Berlin nach Bonn 
ganze fünf Tage benötigt hat, bevor sie hier ein-
getroffen ist. Dadurch ist natürlich der ganze Zeit-
plan durcheinandergebracht worden. Auch diese 
Umstände rechtfertigen es, wie ich glaube, daß der 
Schriftliche Bericht hier in einer zusammenfassenden 
Form dargelegt wird. 

Meine Damen und Herren, der Rechtsausschuß 
legt dem Hohen Hause das Ergebnis von Beratungen 
vor, die mehr als zwei Jahre angedauert haben. 
Zweifellos ,ist es nicht Sache des Berichterstatters, 
sondern vielmehr dieses Hauses, über den politi-
schen Wert der Beratungsergebnisse zu entscheiden. 
Ich meine aber, der Rechtsausschuß in seiner Ge-
samtheit hat einen Anspruch auf die Feststellung, 
daß die Gründlichkeit und Sorgfalt der Ausschuß

-

arbeit wohl nicht bestritten werden kann, und ich 
nehme an, daß sich darin alle Mitglieder des Aus-
schusses ohne Unterschied der Fraktion einig sind. 

Die in einem Teil der öffentlichen Äußerungen 
vertretene Auffassung, daß hier ein Gesetzgebungs-
werk in letzter Minute durchgepeitscht werden 
sollte, halte ich für unzutreffend. Das Plenum des 
Bundestages erhält heute das Ergebnis einer gesetz-
geberischen Arbeit, die in ihrem zeitlichen Aufwand 
und zugleich in der Sorgfalt der Bemühungen aller 
Ausschußmitglieder zusammen mit den beteiligten 
Vertretern der Bundesregierung und den Vertretern 
des Bundesrats keinen Vergleich zu irgendeinem 
anderen Gesetz zu scheuen braucht. 

In dem Schriftlichen Bericht habe ich Ihnen die 
Zahl der Ausschußsitzungen mitgeteilt. Ich darf dar-
auf verwiesen. Der Rechtsausschuß als federführen-
der Ausschuß hat sich in 38 zu einem großen Teil 
ganztägigen Sitzungen mit dieser Materie beschäftigt, 
— die fraktionellen und interfraktionellen Beratun-
gen sowie eine Fülle anderer Bemühungen in diesem 
Zusammenhang gar nicht berücksichtigt. In ähnlicher 
Weise haben auch die mitberatenden Ausschüsse für 
Inneres und für Verteidigung mit sehr großer Gründ-
lichkeit und Sorgfalt diese Materie bearbeitet. Sie 
haben uns wertvolle Anregungen gegeben, die der 
Rechtsausschuß zu einem Teil bei seinen Beratungs-
ergebnissen auch berücksichtigt hat. 

Ich habe besonderen Anlaß, auch zu erwähnen die 
sehr wertvolle Mitarbeit der Herren des Bundes-
rates, insbesondere des Herrn Innenministers Fil-
binger und des Herrn Innensenators Schmidt, die 
bei einem großen Teil der Ausschußberatungen im 
Rechtsausschuß anwesend waren und uns mit wert-
vollen Meinungsäußerungen und Ratschlägen zur 
Seite gestanden haben. 

Meine Damen und Herren, am Ende unserer Aus-
schußberatungen steht ein Vorschlag zu einer Ver-
fassungsänderung, der mit der ursprünglichen Vor-
lage der Bundesregierung in der Drucksache IV/891 
zwar den gleichen Ausgangspunkt hat, sich aber von 
dieser nicht nur in einer Fülle von Einzelheiten, son-
dern, wie ich meine, auch in der grundsätzlichen 
Konzeption unterscheidet. Der Rechtsausschuß unter-
breitet dem Hohen Hause einen eigenen Entwurf für 
eine Notstandsregelung, von dem ich meine, daß er 
nicht nur im Vergleich zur Regierungsvorlage, son-
dern in seinem eigenen geistigen und politischen 
Gehalt gewertet werden sollte. Auch hier wieder 
unterliegt es der Beurteilung nicht des Berichterstat-
ters, sondern des Hohen Hauses selber, welche der 
alternativ dem Hause zur Entscheidung stehenden 
Konzeptionen die gestellte Aufgabe besser zu lösen 
vermag. 

Die wesentlichen Grundgedanken, die die Kon-
zeption des Rechtsausschusses charakterisieren, be-
treffen die Regelung des Zustandes der äußeren Ge-
fahr. Ein Zustand der äußeren Gefahr liegt nach der 
Formulierung des Rechtsausschusses, die insoweit 
mit der des Regierungsentwurfs übereinstimmt, 
dann vor, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt 
angegriffen wird oder wenn ein solcher Angriff 
droht. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß 
ein solcher Angriff, wenn er jemals erfolgen sollte, 
die Zusammenfassung aller Kräfte der Nation, nicht 
etwa nur die der rein militärischen Verteidigung, 
erfordern würde. Die Notwendigkeit einer Regelung 
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den mitbeteiligten Ausschüssen und ebenso wie 
schon in der ersten Lesung in diesem Hohen Hause 
unbestritten. 

Ebenso war und ist unstreitig, daß in einem sol

-

chen äußersten Falle die Funktionsfähigkeit der nor

-

malen Gesetzgebungsorgane, also des Bundestages 
und des Bundesrates, wahrscheinlich nicht gewähr-
leistet sein wird und daß es infolgedessen darauf 
ankommt, die erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
kürzester Frist zu ergreifen, zumal die militärischen 
Planungen im deutschen und im NATO-Bereich von 
sehr kurzen Warnungszeiten und damit von einer 
sehr kurzen Zeitspanne ausgehen, innerhalb deren 
die volle Verteidigungsbereitschaft, und zwar in 
jeder Beziehung, hergestellt werden muß. Die inner-
halb des Bündnisses, in dem wir Partner sind, ein-
gegangenen Verpflichtungen erfordern ebenfalls ein 
schnell wirksames System der Willensbildung im 
deutschen Bereich, weil anders der deutsche Ver-
teidigungsbeitrag im Rahmen der NATO illusorisch 
werden müßte. 

In diesem Zusammenhang ist erneut der Hinweis 
auf die Ihnen allen bekannte Notstandsregelung auf 
Grund der alliierten Vorbehalte angebracht. Art. 5 
Abs. 2 des Deutschlandvertrages bestätigt einen Vor-
behalt zugunsten der Sicherheit der in der Bundes-
republik Deutschland stationierten alliierten Streit-
kräfte, alle gegen eine Störung und Sicherheit der 
Ordnung innerhalb der Bundesrepublik notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, alle Maßnahmen, meine 
Damen und Herren, ohne daß damit irgendeine recht

-

liche Einschränkung vorgenommen wird. Die Bedeu-
tung und der Umfang dieses alliierten Vorbehalts 
sind im Rechtsausschuß eingehend erörtert worden. 
Ich verweise insoweit auf die Ausführungen auf 
Seite 2 des Ihnen schriftlich vorliegenden Berichts in 
der Drucksache zu IV/3494. Im Rechtsausschuß be-
stand darüber Einmütigkeit, daß eine baldige und 
möglichst vollständige Ablösung dieser alliierten 
Vorbehaltsrechte angestrebt werden sollte. 

Das eigentliche Problem jeder Notstandsregelung 
besteht in der notwendigen Beantwortung der 
Frage, welche Möglichkeiten unter Berücksichtigung 
des gerade skizzierten Zwanges zu einer äußersten 
Konzentration der Willensbildung für die  für den 
Fall einer äußeren Gefahr zu treffenden Entschei-
dungen zur Verfügung stehen. Dabei ergibt sich auf 
der anderen Seite die Sorge, daß als Folge einer 
bewußten Vereinfachung des normaler- und bewuß-
terweise komplizierten Prozesses der Staatswillens-
bildung die rechtsstaatlichen Sicherungen gegen 
einen Machtmißbrauch verlorengehen können. Die 
Qualität der Notstandsregelung — jeder Notstandes-
regelung, meine Damen und  Herren  — hängt davon 
ab, wie diese beiden in sich berechtigten und gleich-
berechtigten Grundsätze gegeneinander abgewogen 
werden können. 

Das Wesen der  Demokratie, die wir wollen und 
die wir auch verteidigen wollen, besteht in .der 
Diskussion. Das Wesen der Bewältigung des Not-
stands besteht im Zwang zur Entscheidung, und 
zwar zur schnellen Entscheidung. Der Verteidiger ist 
in einem doppelten Nachteil. Der Angreifer ist in 

der Lage, seinen Angriff sehr langfristig vorzube-
reiten und ihn ,zu dem ihm am günstigsten erschei-
nenden Zeitpunkt als Überraschungsangriff sehr 
schnell zu starten. Wenn es sich bei dem Angreifer 
— womit wir rechnen müssen, wenn es zu einem 
Angriff kommt — um eine Diktatur handelt, ist 
diese in einem zusätzlichen, doppelten Vorteil, da 
sie ohnehin den bekannten — in Anführungszeichen 
gesagt — „Vorteil" der Diktatur besitzt, schnell ent-
scheiden und damit die Schwierigkeiten der  demo-
kratischen Willensbildung vermeiden zu können. 

Das, meine Damen und Herren, verschärft das 
Problem der Notstandsregelung, der wir uns gegen-
übersehen, auf das äußerste. Auf der einen Seite 
besteht also das Problem  der  Schnelligkeit und zu-
gleich der Wirksamkeit der Entscheidung, um eine 
natürliche Schwäche des  demokratischen Prozesses, 
die zugleich aber auch seine Stärke ist, nämlich die 
Kompliziertheit der Diskussion und der Willensbil-
dung, auszugleichen. Auf der anderen Seite ergibt 
sich ,die Notwendigkeit, die Gefahr zu verhüten, daß 
Demokratie und Rechtsstaat — unter Umständen so-
gar über den Notstand hinaus — verlorengehen 
könnten. Würde das erste Prinzip, nämlich die Not-
wendigkeit der schnellen und wirksamen Entschei-
dung, verletzt, könnte der von außen bedrohte frei-
heitlich-demokratische Rechtsstaat auf Grund dieser 
äußeren Bedrohung untergehen. Würde aber das 
zweite Prinzip nicht beachtet, so könnte der Rechts-
staat vielleicht nach außen hin erfolgreich verteidigt, 
zugleich jedoch im Inneren tödlich getroffen werden 
und damit auf andere Weise — im Ergebnis ebenso 
— untergehen. 

Meine Damen und Herren, der Blick auf andere 
Länder, insbesondere im NATO-Bereich, hat dem 
Rechtsausschuß gezeigt, welche Möglichkeiten zur 
Lösung dieses schwierigen Problems zur Verfügung 
stehen. Ich erlaube mir,  Sie besonders auf die in der 
Anlage 1 zu der Drucksache zu IV/3494 enthaltene 
Zusammenstellung hinzuweisen, die in sehr dan-
kenswerter Weise von einer Mitarbeiterin des Bun-
desinnenministeriums erarbeitet worden ist und  die 

 Ergebnisse der Materialien, die dem Rechtsausschuß 
vorgelegen haben, in einer, wie ich meine, vorzüg-
lichen Form zusammenfaßt. In diesem Zusammen-
hang halte ich es für richtig, der Bearbeiterin, Frau 
Oberegierungsrätin Dr.  Eckstein, besonders zu dan-
ken; sie hat eine meiner Meinung nach ganz ausge-
zeichnete Übersicht erstellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In der genannten Anlage auf Seite 28 ff. der 
Drucksache finden Sie eine Zusammenstellung der 
Notstandsbefugnisse der Exekutive in anderen Län-
dern — insbesondere im NATO-Bereich — unter 
Berücksichtigung auch der Funktion eines etwaigen 
Notparlaments, wie wir es hier vorschlagen. Eine 
Übersicht über diese Regelung ergibt, daß die über-
wiegende Mehrheit der NATO-Länder den von der 
Bundesregierung in ihrem Entwurf ebenfalls — 
allerdings in einer zurückhaltenden Weise — vor-
geschlagenen Weg geht, nämlich im Ausnahmezu-
stand die Machtbefugnisse der Regierung wesent-
lich — auch in Form einer eigenen Rechtsetzungs-
befugnis der entsprechenden Regierung — zu er- 
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weitern. In den meisten NATO-Ländern sind weit-
gehende und schwerwiegende Eingriffe in die Frei-
heitsrechte der Bürger zugelassen, zum Teil in Form 
einer allgemeinen, inhaltlich nicht begrenzten Ge-
neralklausel. Die parlamentarische Kontrolle und 
die Befugnis, Notgestze oder Notverordnungen auf-
zuheben, sind in den Regelungen der NATO-Länder 
vielfach vorgesehen. Aber immer betrifft dies nur 
ein nachträgliches Recht, während zunächst die je-
weilige Regierung die zur Abwehr der Gefahr not-
wendigen Maßnahmen treffen kann. 

Das bedeutet im Ergebnis, daß bewußt der Vor-
rang des Prinzips einer schnellen Entscheidung und 
einer wirksamen Entscheidung auch unter Inkauf-
nahme der Zurückstellung der Befugnisse der ge-
wählten Volksvertretung in diesen Ländern gewählt 
worden ist. Mit anderen Worten: das parlamenta-
risch-demokratische Prinzip wird in diesen Ländern 
in dem Maße auf Zeit verdrängt, in dem die Bewäl-
tigung der Gefahr es erforderlich macht. 

Bereits der Regierungsentwurf in der dritten 
Wahlperiode ist hinter solchen Regelungen ver-
gleichbarer Staaten weit zurückgeblieben. Immerhin 
hat seinerzeit der damalige Bundesinnenminister 
Dr. Schröder noch die Auffassung vertreten — und 
damit liegt er in der Tendenz dieser soeben in be-
zug genommenen Regelung —, daß die Ausnahme-
stunde in erster Linie die Stunde der Exekutive sei 
— wie er sich damals ausdrückte —, weil das Par-
lament dem Wesen seiner Tätigkeit nach praktisch 
nicht arbeits- und funktionsfähig sein würde; hier

-

aus folge unter anderem und insbesondere die Not-
wendigkeit eines Notverordnungsrechtes der Bun-
desregierung. 

Insoweit enthält auch der Regierungsentwurf in 
der vierten Wahlperiode — Drucksache IV/891 — 
eine vergleichbare Regelung. Bemerkenswert an 
dieser Regierungsvorlage ist aber, daß hier das erste 
Mal der neue schon in der dritten Wahlperiode vom 
Bundesrat gemachte Vorschlag erwähnt worden ist, 
nämlich der Vorschlag der Einrichtung eines ver-
kleinerten Notparlaments, das Bundestag und Bun-
desrat in der Stunde der Not vertreten sollte. 

Die Konzeption des Rechtsausschusses, von der 
ich gesprochen habe, weicht von der grundsätzlichen 
Konzeption der Bundesregierung vor allem darin 
ab, daß im Mittelpunkt der Notstandsregelung für 
den äußeren Notstand nicht das Recht der Exeku-
tive, sondern an dessen Stelle die Übertragung der 
Befugnisse des Parlaments auf den sogenannten Ge-
meinsamen Ausschuß, also auf ein verkleinertes 
Notparlament, steht. 

Meine Damen und Herren, dieser Gedanke, dieser 
Vorschlag ist das eigentliche Kernstück der Kon-
zeption des Rechtsausschusses, und mit seiner recht-
lichen und zugleich seiner praktischen Verwirk-
lichung steht oder fällt die Erfüllung der doppelten 
Aufgabe, nämlich zugleich den Notstand zu bewälti-
gen und das System der parlamentarischen Demo-
kratie zu erhalten. 

Diese Regelung ist nicht völlig ohne ausländische 
Vorbilder. Dabei möchte ich allerdings bemerken, 
daß sie vom Rechtsausschuß selbständig und ohne  

eine starre Anlehnung an andere, ausländische Bei

-

spiele erarbeitet worden ist. Es scheint mir aber 
von einem hohen Interesse für dieses Haus zu sein, 
daß Schweden gerade vor ganz wenigen Wochen, 
am 1. April dieses Jahres, eine Verfassungsänderung 
verabschiedet hat, die im Ergebnis ganz ähnliche 
und vergleichbare Vorstellungen enthält, wie sie 
der Rechtsausschuß dieses Hauses Ihnen vorschlägt. 

(Abg. Barzel: Hört! Hört!) 

Wenn Sie freundlicherweise vergleichen wollen, 
was dazu auf Seite 36 der Drucksache zu IV/3494 
zitiert ist, dann können Sie diesen Vergleich an-
stellen, und ich erlaube mir, die lehrreichsten Vor-
schriften — Artikel 50 Abs. 2 und 3 — der schwe-
dischen Verfassung hier in Auszügen zu zitieren. 

Es heißt dort in der schwedischen Regelung: 

Wird das Reich in einen Krieg verwickelt und 
erfordern es die Kriegsverhältnisse, tritt die 
Kriegsdelegation des Reichstages an dessen 
Stelle. 

Das ist exakt der Gedanke, wie er bei uns im Ge-
meinsamen Ausschuß enthalten ist. Es heißt dann 
weiter an anderer Stelle: 

Kann das Reich infolge eines Krieges, in dem 
es sich befindet, nicht nach den Bestimmungen 
dieser Regierungsform regiert werden, so ist der 
Reichstag oder die an seine Stelle getretene 
Kriegsdelegation befugt, zum Schutze des Rei-
ches bis zur Beendigung des Krieges anzuord-
nen, wie die Regierung des Reiches geführt 
werden soll. 1 

Meine Damen und Herren! Nicht nur in der Ge-
meinsamkeit, auch in der Unterschiedlichkeit der 
Konzeption ist diese Regelung, wie ich meine, höchst 
lehrreich. Sie bedeutet nämlich zwar keine Blanko-
vollmacht an die Regierung, wenngleich diese den-
noch weitgehende Exekutivrechte nach den ein-
fachen Notstandsgesetzen der schwedischen Regelung 
hat, zugleich aber die Übertragung einer general-
klauselartig beschriebenen Sondervollmacht an  die 
sogenannte Kriegsdelegation des Parlaments, näm-
lich das Recht, anzuordnen — ohne weitere inhalt-
liche Einschränkung —, wie die Regierung des Rei-
ches im Zustande des Krieges — wir würden sagen: 
der äußeren Gefahr — geführt werden soll. 

Im Vergleich hierzu ergibt sich für die Konzep-
tion des Rechtsausschusses folgendes. 

Wir sehen einerseits im Vergleich dazu eine we-
sentliche Erweiterung der Befugnisse und Aufgaben 
des Gemeinsamen Ausschusses vor, auf der anderen 
Seite aber auch eine starke Begrenzung des Umfan-
ges seiner Rechte. Nach unserer Vorstellung ist der 
Gemeinsame Ausschuß weder ein Ausschuß des 
Parlaments — des Bundestages — noch ein Aus-
schuß des Bundesrates, vielmehr ein Verfassungs-
organ eigener und neuer Art. Es handelt sich um 
ein neuartiges Verfassungsorgan, das bereits im 
Frieden konstituiert und tätig werden soll. Alle 
Rechtsetzungsmaßnahmen, die im Zustande der 
äußeren Gefahr getroffen werden müssen, sind von 
diesem Gremium gemeinsam mit der Bundesregie-
rung schon in Friedenseziten vorzubereiten und 
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durchzuberaten, sogar zu billigen, so daß sie im Zu-
stande der äußeren Gefahr ohne jede zeitliche Ver-
zögerung in Kraft gesetzt werden können. Der Ge-
meinsame Ausschuß ist durch die Bundesregierung 
von jeder krisenhaften Entwicklung der Lage und 
von allen militärischen und zivilen Notstandspla-
nungen zu unterrichten. Er hat inhaltlich genau ab-
gegrenzte, aber sehr weitgehende Mitwirkungsbe-
fugnisse bei Regierungsmaßnahmen, die über den 
Normalzustand hinaus die Verteidigungsbereitschaft 
herstellen oder die im Rahmen eines Bündnisses zu 
diesem Ziele ergriffen werden sollen. Die Befugnisse 
der normalen Gesetzgebungsorgane Bundestag und 
Bundesrat sollen hierdurch nicht etwa eingeschränkt 
werden. Aber der Gemeinsame Ausschuß wird neben 
ihnen, und zwar schon in Friedenszeiten, eine viel-
leicht stille, aber zugleich außerordentlich intensive 
und im Ernstfalle zu weittragenden Auswirkungen 
führende Tätigkeit entfalten müssen. 

Die Mitglieder und Stellvertreter des Gemein-
samen Ausschusses sollen nach dem Vorschlage des 
Rechtsausschusses über die normale Parlaments-
arbeit hinaus am Litz der Bundesregierung entweder 
zu einem Teil ständig präsent oder jedenfalls inner-
halb kürzester Frist erreichbar sein. Mit anderen 
Worten: es soll und muß im Ergebnis sichergestellt 
werden, daß ein beschlußfähiger Gemeinsamer Aus-
schuß jederzeit vorhanden und jederzeit aktions-
fähig ist. Der Rechtsausschuß hat keinen Zweifel 
darüber, daß eine solche Regelung, wie wir sie vor-
schlagen, in jeder Hinsicht ein hohes Maß an zu-
sätzlicher Belastung für die Mitglieder und Stell-
vertreter des Gemeinsamen Ausschusses neben ihrer 
normalen Parlamentsarbeit, die selbstverständlich 
weitergehen muß, bedeutet. Aber ohne eine solche 
Verpflichtung zu zusätzlicher Arbeit könnte diese 
Regelung nach der gemeinsamen Auffassung des 
Rechtsausschusses nicht funktionieren. 

Auf der anderen Seite ergibt sich gegenüber der 
in Vergleich genommenen schwedischen Regelung 
eine wesentliche Einschränkung der Befugnisse die-
ser — wie die schwedische Verfassung sagen würde 
— „Kriegsdelegation". Es gibt keine generalklausel-
artige Allgemeinvollmacht, sondern nur sehr präzise 
im einzelnen umschriebene, allerdings weitgehende 
Befugnisse. 

Es ergibt sich erstens eine sozusagen horizontale 
Erweiterung der Rechte des Bundes, nämlich im Ver-
hältnis zu den Bundesländern. Diese Erweiterung 
der Kompetenzen ergibt sich aus der umfassenden 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch auf 
Sachgebieten, die normalerweise in die Zuständig-
keit der Länder fallen. Dem entspricht wiederum 
auf der anderen Seite das Recht der Länder, ja sogar 
der kommunalen Verwaltungen bis hinab zur Kreis-
ebene, eigene und sogar Bundeszuständigkeiten 
dann wahrzunehmen, wenn im Zustande der äußeren 
Gefahr ein Gebiet abgeschnitten oder sonst ohne 
Verbindung zur Bundesregierung sein sollte. 

Es ergibt sich weiterhin eine sozusagen vertikale 
Erweiterung der Rechte des Gesetzgebers, nämlich 
im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Diese 
Frage steht als zweifellos wichtigste Frage des 

Rechtsstaates vielfach im Mittelpunkt der öffent-
lichen Diskussion und hat auch den Rechtsausschuß 
besonders beschäftigt. Der Rechtsausschuß hat die 
Befugnisse des Staates, in die bürgerlichen Freiheits-
rechte einzugreifen, gegenüber der Regierungsvor-
lage noch weiter beschränkt. Nach Auffassung der 
Mehrheit des Rechtsausschusses ist damit allerdings 
zugleich das Mindestmaß dessen erreicht, was un-
verzichtbar ist, um der Bedrohung der Freiheit aller 
überhaupt mit Aussicht auf Erfolg entgegenwirken 
zu können. Die Minderheit des Ausschusses hat in 
Einzelpunkten eine weitere Beschränkung der Ein-
griffsbefugnisse verlangt. Man kann aber sagen, daß 
jedenfalls über die Grundzüge der Regelung eine 
weitgehende Einigkeit besteht. 

Zu den Punkten, die in der letzten Phase der 
Beratung umstritten gewesen oder, genauer gesagt, 
geworden sind, gehört insbesondere das Recht, die 
Bürger zu zivilen Dienstleistungen zum Zwecke der 
Verteidigung zu verpflichten. Der Rechtsausschuß 
hatte zunächst im Januar dieses Jahres einstimmig 
eine Regelung in Art. 12 des Grundgesetzes verab-
schiedet, die eine solche Dienstverpflichtung dann 
ermöglichen sollte, wenn sie nicht nach einer in der 
Rechtswissenschaft, Tauch im Ausschuß, strittig ge-
bliebenen Auffassung ohnehin schon in diesem Um-
fang nach der Normalverfassung zulässig sein sollte. 
In der heutigen Fassung des Vorschlages des Rechts-
ausschusses, die auf einer Mehrheitsentscheidung 
beruht, ist diese Möglichkeit, soweit es den nicht-
öffentlichen Bereich angeht, noch weiter beschränkt 
worden, nämlich dahin, daß eine solche Verpflich-
tung im nichtöffentlichen Bereich, also in privaten 
Dienstverhältnissen, nur im Zustand der äußeren 
Gefahr oder im Spannungszustand zulässig sein soll. 
Die Regelungen über die  Befugnisse  des Gemein-
samen Ausschusses sehen vor, daß eine Beschluß-
fassung hierüber die Mitwirkung des Gemeinsamen 
Ausschusses, im Zustande der äußeren Gefahr sogar 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit entweder des Gesamt-
parlaments oder notfalls des Gemeinsamen Aus-
schusses, voraussetzt. Von der Minderheit des 
Rechtsausschusses sind gegen diese Regelung im 
Verlauf des letzten Stadiums der Beratungen des-
wegen Bedenken erhoben worden, weil diese Min-
derheit die Auffassung vertreten hat, daß hierdurch 
die Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Koalitionen 
mehr als zumutbar beschränkt werden würden. Im 
Endergebnis ist, wie sich bei den letzten Abstim-
mungen herausgestellt hat, damit diese Regelung 
innerhalb des Rechtsausschusses strittig geblieben. 

Es besteht aber Einigkeit im Rechtsausschuß dar-
über, daß es bei der in Art. 12 Abs. 3 des geltenden 
Grundgesetzes vorgesehenen Regelung verbleibt, 
daß es mit anderen Worten keine Möglichkeit gibt, 
Frauen im Verband der Streitkräfte gegen ihren 
Willen dienstzuverpflichten. Ich will nicht verheh-
len, daß das Bundesverteidigungsministerium wäh-
rend der Beratungen des Rechtsausschusses gegen 
diese Verhinderung einer von der Bundesregierung 
vorgesehenen Möglichkeit erhebliche Bedenken aus 
der Sicht des Verteidigungsressorts geltend gemacht 
hat. Im Endergebnis hat es aber der Rechtsausschuß 
entgegen einem Mehrheitsvotum des Verteidigungs- 
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ausschusses bei der von mir ,dargestellten Regelung 
belassen. 

Zu den Punkten, die die Einschränkung der 
Grundrechte betreffen und die strittig geblieben 
sind, gehört die Regelung zu Art. 5 des Grundge

-

setzes — Recht der Meinungs- und Informations-
freiheit —. Der Rechtsausschuß schlägt in seiner For-
mulierung vor, lediglich die Verbreitung von Nach-
richten zu beschränken, welche die äußere oder 
innere Sicherheit gefährden können. Das bedeutet 
mit anderen Worten, negativ gesagt, daß die Frei-
heit der Meinungsäußerung überall, insbesondere 
auch innerhalb des Bereiches der Presse, in vollem 
Umfange erhalten bleibt und daß es bei der Rege-
lung des Grundgesetzes bleibt, daß eine Zensur nicht 
stattfindet. Auch eine Beschränkung der Verbreitung 
militärischer Nachrichten kann mit anderen Worten 
nicht auf dem Wege einer Zensur durchgeführt wer-
den. Diese Regelung soll nach der Formulierung des 
Rechtsausschusses nur während des Zustandes der 
äußeren Gefahr gelten. Im übrigen bleibt es bei der 
Verfassungslage, die im geltenden Verfassungsrecht 
vorgesehen ist.  In diesem Punkte ist, wie ich er-
wähnt habe, eine einheitliche Meinung des Aus-
schusses nicht erzielt worden. Dabei glaube ich die 
Meinung der Minderheit des Ausschusses richtig da-
hin zu interpretieren, daß sich die Bedenken nicht 
so sehr auf den Text der vorgelegten Formulierung 
der Grundgesetzänderung beziehen. Vielmehr hat 
die Minderheit .den Wunsch, daß auch die entspre-
chenden Vorschläge der Bundesregierung hinsicht-
lich der gesetzgeberischen Ausgestaltung der Einzel

-

regelung dem Hause vorgelegt und zugleich mit 
dieser Regelung verabschiedet wenden. 

Hinsichtlich der Einschränkung der übrigen in Be-
tracht kommenden Grundrechte hat sich im Rechts-
ausschuß eine sehr weitgehende Einigkeit ergeben. 
Es besteht Einigkeit darüber, daß das Grundrecht 
des Versammlungsrechts, in einem gewissen sehr 
beschränkten Umfange das Grundrecht der Vereini-
gungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 und 2 eingeschränkt 
werden können, nicht dagegen das Recht der Koali-
tion nach Art. 9 Abs. 3, daß in Abweichung von 
Art. 14 des Grundgesetzes eine hinsichtlich der Ent-
schädigung von der Normalverfassung abweichende 
Regelung der Enteignung vorgesehen werden soll, 
daß Freiheitsentziehungen über die Regelung in 
Art. 104 des Grundgesetzes hinaus bis zu einer 
Woche, jedoch nicht darüber hinaus, ohne eine rich-
terliche Nachprüfung stattfinden können und daß 
schließlich eine abweichende Regelung des Verwal-
tungs- und Finanzwesens im Verhältnis zwischen 
Bund und Ländern unverzichtbar erscheint. 

(Abg. Dr. Schäfer: Da war aber keine 
Einigkeit!) 

Die Vorschriften, die das Verfahren der Staats-
willensbildung zur Feststellung des Zustandes der 
äußeren Gefahr und während dieses Zustandes, das 
Recht der verfassungsgerichtlichen Kontrolle sowie 
schließlich die Rückführung des Ausnahmezustandes 
in die Normalverfassung regeln, sind vom Rechts-
ausschuß gegenüber der Regierungsvorlage vielfach 
umgestaltet worden mit dem Ziel, jede Mißbrauchs-
gefahr nach menschlichem Ermessen insoweit aus

-

zuschließen, als durch Rechtsform einer Machtusur

-

pation überhaupt vorgebeugt werden kann. 

Die wichtigsten vom Rechtsausschuß in Abwei-
chung von der Regierungsvorlage verabschiedeten 
und Ihnen vorgeschlagenen Regelungen betreffen 
insbesondere die Frage, wie die Feststellung des 
Zustandes der äußeren Gefahr zu erfolgen hat: nach 
den Vorschlägen des Rechtsausschusses in Abwei-
chung von der Regierungsvorlage sowohl im Bun-
destag als auch — falls dieser nicht funktionsfähig 
sein sollte — innerhalb des Gemeinsamen Aus-
schusses mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Anwesenden, mindestens jedoch der Mehrheit der 
gesetzlichen Mitgliederzahl beider Gremien. Wenn 
die normalen Gesetzgebungsorgane funktionsunfähig 
sind, soll — ich habe das schon erwähnt — der 
Gemeinsame Ausschuß mit der gleichen qualifizier-
ten Mehrheit die Feststellung treffen können. 

Dagegen ist die dritte Stufe der Feststellungs-
befugnis umstritten geblieben, nämlich das im Re-
gierungsentwurf und insoweit auch in der Ausschuß-
vorlage vorgesehene Recht -- hilfsweise — des 
Bundespräsidenten mit Gegenzeichnung des Bundes-
kanzlers, die Feststellung zu treffen, sofern auch dem 
sofortigen Zusammentritt des Gemeinsamen Aus-
schusses unüberwindliche Hindernisse entgegen-
stehen. 

Demgegenüber wurde die vierte Alternative wie-
derum übereinstimmend verabschiedet, nämlich die 
Regelung, daß der Zustand der äußeren Gefahr als 
festgestellt gilt, wenn das Bundesgebiet in einem 
Überraschungsangriff mit Waffengewalt angegriffen 
werden sollte und wenn die zuständigen Organe 
nicht in der Lage sind, sofort die entsprechenden 
Feststellungen zu treffen. 

Eine sehr bedeutsame Änderung gegenüber der 
Regierungsvorlage besteht darin, daß der Rechts-
ausschuß vorschlägt, der Bundesregierung im Zu-
stande der äußeren Gefahr kein Notverordnungs-
recht zu geben. Diese Regelung ist bis zum Ende 
der Beratungen im Rechtsausschuß lebhaft diskutiert 
worden und heftig umstritten geblieben. Den Aus-
schlag für die Entscheidung des Ausschusses hat im 
Anschluß an Verhandlungen, die auch zwischen den 
Fraktionen stattgefunden haben, die Erwägung ge-
geben, daß der Gemeinsame Ausschuß — nach den 
zur Herstellung seiner Funktionsfähigkeit vom 
Rechtsausschuß einmütig gemachten Vorschlägen - 
nach menschlichem Ermessen stets oder doch fast 
stets in der Lage sein wird, schnell zusammenzutre-
ten und die erforderlichen Entscheidungen sofort in 
kürzester Zeit zu treffen. 

Wenn auch diese Voraussetzung sich als nicht 
realisierbar heraustellen sollte, soll nach dem Vor-
schlag des Rechtsausschusses die Bundesregierung 
zwar kein Notverordnungsrecht haben, dagegen das 
Recht, die bereits in Normalzeiten vom Gemeinsa-
men Ausschuß gebilligten Entwürfe der Notgesetze 
vorläufig in Kraft zu setzen und auf der Grundlage 
dieser im Entwurf grundsätzlich gebilligten Gesetze 
sofort die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der 
Rechtsausschuß geht davon aus, daß diese Regelung 
— grundsätzlich die volle Funktionsfähigkeit des 
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Gemeinsamen Ausschusses und im äußersten Fall 
hilfsweise die vorläufige Befugnis der Bundesregie-
rung — allen praktischen Erfordernissen des Zu-
standes der äußeren Gefahr ausreichend Rechnung 
trägt. 

In der Vorlage des Rechtsausschusses ist ferner-
hin neu gegenüber dem Regierungsentwurf, daß die 
Wahl eines Stellvertreters des Bundespräsidenten, 
die im Regierungsentwurf nicht vorgesehen war, 
und die Wahl eines Bundeskanzlers dann vorge-
sehen sind, wenn das Amt des Bundespräsidenten 
oder das Amt des Bundeskanzlers sich während des 
Zustandes der äußeren Gefahr vorzeitig erledigen 
sollte. Hinsichtlich der Wahl des Bundeskanzlers be-
steht eine im Ausschuß nicht abschließend geklärte 
Divergenz — bei der eine Mehrheitsentscheidung 
erfolgt ist —, ob bei dieser Wahl nur die Mitglieder 
des Bundestages, die dem Gemeinsamen Ausschuß 
angehören, mitwirken dürfen oder vielmehr, wie 
die Minderheit meint, alle Mitglieder des Gemein-
samen Ausschusses, also auch die Mitglieder des 
Bundesrates, die dem Gemeinsamen Ausschuß ange-
hören. 

(Anhaltende Unruhe. — Glocke des Präsi

-

denten.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und dem 
Berichterstatter mit etwas mehr Aufmerksamkeit zu 
lauschen. 

(Zustimmung.) 

Benda (CDU/CSU) : Über die Regelung, die hin-
sichtlich der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit 
und der vollen Rechte und Pflichten des Bundesver-
fassungsgerichts besteht, bestand im Rechtausschuß 
Einigkeit. Auch hier ist in Übereinstimmung mit 
den Vorschlägen, die das Bundesverfassungsgericht 
selber dem Rechtsausschuß vorgelegt hat, eine ge-
genüber der Regierungsvorlage weitergehende Re-
gelung getroffen worden, die unter allen Umstän-
den sicherstellen soll, daß das Bundesverfassungs-
gericht tätig bleiben kann und daß es in vollem 
Umfange funktionsfähig ist. 

Über eine Frage, die nicht unbedingt zum Ge-
samtzusammenhang der Notstandsverfassung ge-
hört, aber in diesem Zusammenhang mit diskutiert 
worden ist, konnte im Ausschuß nicht einverständ-
lich beschlossen werden, nämlich die Frage, inwie-
weit bei dieser Gelegenheit das Rechtsinstitut der 
Verfassungsbeschwerde im Grundgesetz schon in 
der Normalverfassung verankert werden soll. Die 
Vertreter aller Fraktionen haben bei dieser Gele-
genheit zum Ausdruck gebracht, daß von keiner 
Seite — auch nicht etwa von der Bundesregierung 
— beabsichtigt ist, dieses Institut der Verfassungs-
beschwerde abzuschaffen oder in irgendeiner Weise 
wesentlich zu ändern. 

Schließlich ist gegenüber der Regierungsvorlage 
der Vorschlag des Rechtsausschusses neu, daß der 
Zustand der äußeren Gefahr dann für beendet zu er-
klären ist, wenn die entsprechenden Organe das be-
schließen — das steht schon in der Regierungsvor

-

lage —, darüber hinaus aber auch dann, wenn die 
Voraussetzungen, die in dem Verfassungsvorschlag 
normiert sind, entfallen. Diese Regelung hat des-
wegen eine besondere Bedeutung, weil sie der Kon-
trolle ,des Bundesverfassungsgerichts unterliegt und 
damit die Möglichkeit besteht, eine etwaige Un-
tätigkeit der gesetzgebenden Organe oder des Ge-
meinsamen Ausschusses nachzuprüfen und zu korri-
gieren, falls diese, obwohl die Voraussetzungen ent-
fallen sind, den Zustand der äußeren Gefahr nicht 
für beendet erklären. 

Ich kann mich — ich komme damit zum Schluß — 
hinsichtlich des Zustandes der inneren Gefahr sehr 
kurz fassen. Hier hat es gegenüber der Regierungs-
vorlage die größte Abweichung insofern gegeben, 
als — entgegen der Regierungsvorlage — es über-
haupt keine ins einzelne gehende Sonderregelung — 
ähnlich dem Zustand der äußeren Gefahr — gibt, 
sondern an deren Stelle eine Erweiterung der Be-
fugnisse der Länder einerseits und — falls diese zur 
Beseitigung  der inneren Gefahr nicht in der Lage 
sind — des Bundes andererseits über die in Art. 91 
des geltenden Rechts hinaus gegebenen Möglich-
keiten treten soll. Über diese Regelungen, die ins-
besondere auch den Einsatz der Bundeswehr im 
Falle des  Zustandes der inneren Gefahr betreffen, 
ist es im Rechtsausschuß zu einer breiten Einigkeit 
gekommen. Lediglich über eine Formulierungsfrage, 
die die Stellung der Koalitionen und die Befugnisse 
zur Führung eines Arbeitskampfes im Zustand der 
inneren Gefahr betrifft — in Art. 91 Abs. 6 nach un-
serem Vorschlag —, ist es zu keiner vollen Einig-
keit gekommen. Im übrigen ist es aber über diese 
Regelung, die nach dem Stand in der ersten Lesung 
vielleicht am heftigsten im Hause umstritten war, zu 
einer wenn nicht vollständigen, so doch jedenfalls 
sehr weitgehenden Einigkeit gekommen. Das gleiche 
gilt für die Regelung des sogenannten Katastrophen-
notstandes, die im Rechtsausschuß einmütig verab-
schiedet worden ist. 

Meine Damen und Herren, der Rechtsausschuß hat 
— wie man zusammenfassend sagen kann — die hier 
in ihrer Anlage skizzenhaft vorgetragene Regelung 
sehr eingehend beraten. Er hat, wie der Bericht-
erstatter meint, dem Hause eine in sich geschlossene 
und verabschiedungsreife Regelung vorgelegt. Die 
Entscheidung über die Verabschiedung liegt bei die-
sem Hohen Hause. Der Rechtsausschuß und die mit-
beratenden Ausschüsse haben ihre Arbeit abge-
schlossen. 

In der Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 
haben 14 Mitglieder des Rechtsausschusses, die der 
Fraktion der CDU/CSU oder der Fraktion der FDP 
angehören, für den Gesetzentwurf, wie er Ihnen 
vorliegt, gestimmt; ein Mitglied des Rechtsausschus-
ses, das der Fraktion der  SPD angehört, hat sich der 
Stimme enthalten. Es hat keine Gegenstimmen ge-
geben. 

Ich beantrage und empfehle Ihnen daher namens 
des federführenden Rechtsausschusses, dieser Vor-
lage zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Ab-
geordneten Benda für seinen schriftlichen und seinen 
mündlichen Bericht. 

Meine Damen und Herren, wie mir mitgeteilt 
wurde, ist interfraktionell vereinbart, unmittelbar im 
Anschluß an diesen Bericht die Aussprache zu die-
sem Tagesordnungspunkt vorzunehmen. — Wider-
spruch erfolgt nicht. 

Dann darf ich bekanntgeben, wie die Rednerliste 
derzeit aussieht: Zuerst sprechen die Herren Abge-
ordneten Dr. Barzel, Erler und Dorn, dann die Her-
ren Bundesminister Höcherl und von Hassel, dann 
als Vertreter des Bundesrats die Herren Staatsmini-
ster Dr. Filbinger und Senator Schmidt. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und meine Herren! Dieser Deutsche Bundes-
tag — berechtigt und verpflichtet, für alle Deutschen 
zu sprechen, berechtigt und verpflichtet, den sozia-
len Rechtsstaat zu entfalten, den Frieden zu sichern 
und die Freiheit zu wahren —, dieser Deutsche Bun-
destag hat in 16 Jahren die Mehrzahl der großen 
Fragen kontrovers entschieden. 

Wir stehen heute vor einer großen Frage, die nur 
gemeinsam entschieden werden kann, die aber zu-
gleich von einem Gehalt ist, daß sie so bald wie 
möglich gemeinsam entschieden werden muß. Das 
ist der Geist, aus dem heraus wir an diese Frage 
herangehen, und aus diesem Geist heraus sollten 
wir es, wie wir glauben, alle tun. 

Es gibt Stunden und Probleme, die weniger zu 
parteipolitischem Streit und zu hitziger Kontroverse 
geeignet sind. Das Problem der Ergänzung der Ver-
fassung, insbesondere der Notstandsverfassung, ge-
hört dazu. Parteien und Fraktionen haben sehr 
ernsthafte Pflichten, ihre Besonderheiten zu zeigen 
und zu entwickeln. Sie haben aber immer zugleich 
die Pflicht, das Gemeinsame noch erkennen zu las-
sen, von dem sie Teil sind. Dieser letzte Akzent 
steht heute im Vordergrund, — wenigstens soweit 
es nach uns geht. 

In wenigen Stunden wird jedermann in Deutsch-
land sehen und wissen, wie es um eben diese Ge-
meinsamkeit in Wahrheit hier bestellt ist. 

Der ausgezeichnete Schriftliche Bericht des Kolle-
gen Benda für den Rechtsausschuß und die sehr sach-
liche und eindrucksvolle mündliche Erläuterung, die 
er soeben gegeben hat, — für beides danken wir 
ihm —, haben deutlich gemacht, daß hier, parlamen-
tarisch gesprochen, eine optimale parlamentarische 
Lösung verabschiedet werden kann. Beides hat deut-
lich gemacht, um was es geht. Beides hat den Nebel 
von Unterstellungen und böswilligem Mißverstehen

-

wollen zerstört. Jeder Gutwillige kann sich nun ein 
ganz klares Bild davon machen, um was es geht und 
um was es nicht geht. 

Ich denke an so manchen Brief und manche Ein-
gabe, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. 
Mancher Brief und manche Eingabe war mit großem 
Namen unterzeichnet oder von sehr großen und  

mächtigen Organisationen formuliert. Ich habe oft 
den Kopf darüber geschüttelt, daß selbst diese viel-
fach im Nebel steckenblieben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen, meine Herren, dies ist eine große 
Stunde des Parlaments, eine Stunde gemeinsamer 
rechtsstaatlicher Bewährung. Sie ist zugleich ein 
Markstein unserer parlamentarischen Geschichte. So 
hoffe ich, daß es niemand hier im Hause gibt, der 
glaubt, die Beratung dieses Deutschen Bundestags 
in dieser wichtigen Frage sei ein „Scheingefecht". 

(Abg. Rasner: Herr Brandt!) 

Es blieb dem Führer der Opposition vorbehalten, 
solches außerhalb des Hauses zu sagen. Wir leben 
in einer parlamentarischen Demokratie. Hier ist 
der Ort des verantwortlichen Gesprächs, hier ist der 
der Entscheidung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Hier wollen wir hören, aus welchen Gründen die 
Opposition zu einer Vorlage nein sagen will, die 
— auf der Basis der Regierungsvorlage — gemein-
sam erarbeitet worden ist. 

Meine Damen und Herren, wir legen Wert darauf, 
einiges Grundsätzliche zu sagen: 

Wir Deutschen haben seit 1945, in so mancher 
Frage und nicht immer ohne Bitternis, zu spüren 
bekommen, daß die Welt, in der wir leben, nicht die 
ist, die wir uns wünschen. Wir wünschen eine Welt 
des Friedens, aber wir leben in einer solchen der 
Gefahr und der Spannung. Diese Spannung und 
diese Gefahr gehen nicht von uns aus, aber wir 
müssen ihnen begegnen. Deshalb kann kein Ver-
antwortlicher so tun, als sei uns eine Welt ge-
schenkt, in der Not, Gefahr und Katastrophe nicht 
potentielle Wirklichkeiten seien. So stehen wir ge-
meinsam vor der Frage, was in der Stunde der 
Not sein soll, vor der Frage, ob dann die Alliierten 
in Deutschland wieder die eigentliche Gewalt aus-
üben sollen, ob sie diese — vielleicht am Parlament 
vorbei — auf deutsche Behörden übertragen, ob es 
in der Stunde der Not kein Gebot geben soll. Eben 
dies wollen wir nicht. Wir wollen die Bereitschaft 
der Alliierten, ihre Vorrechte aufzugeben, nutzen. 
Wir wollen, daß auch in der Stunde der Not der 
Rechtsstaat nicht untergeht, daß auch dann alle 
staatlichen Organe an das Recht gebunden bleiben. 

(Abg. Wehner: Auch am Telefon!) 

— Auch am Telefon, — Herr Kollege Wehner. Wir 
werden ja gleich Gelegenheit haben, darüber zu 
sprechen. Wir wollen dies alles jetzt — nachdem 
es lange Jahre ausreichend erörtert worden ist —, 
weil es gut ist, solche Dinge in Ruhe zu erörtern 
und nicht erst in der Hektik von Krisen. Gerade 
weil uns unsere geschichtliche Erfahrung nahelegt, 
in solchen Fragen besonders sorgsam zu sein, soll-
ten wir die gefundene Lösung jetzt gemeinsam ver-
abschieden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir verstehen die geschichtlich begründete Be-
sorgnis vieler in unserem Lande gerade bei diesem 
Thema. Aber auch hier gilt es doch, durch Handeln 
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die Vergangenheit zu bewältigen und so zu einer 
besseren Zukunft zu kommen. Räsonieren allein, 
meine Damen, meine Herren, ist doch weder Politik 
noch zu Ende gedachte Moral. 

(Sehr richtig! und Beifall bei den Regie

-

rungsparteien.) 

Wir suchen eine Verfassung auch für die Stunde der 
Not, nicht Ausnahmerechte für diese Regierung. 
In der Stunde der Not muß der Rechtsstaat voll er-
halten bleiben, damit die Demokratie nicht unter-
geht und nie nach der Maxime gehandelt wird: Not 
kennt kein Gebot! Wir brauchen auch für den Bund, 
was die Länder schon haben. Wir brauchen eine 
ausreichende Notstandsverfassung, wie sie alle 
freien Staaten haben, 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

wie sie auch die deutschen Länder haben. Nur dann 
werden die Rechte der Alliierten fallen, und nur 
dann werden wir sagen können, wir hätten gemein-
sam unsere Pflicht getan. Es geht nicht — um auch 
dies noch zu sagen; wir müssen uns ja mit manchem 
Argument auseinandersetzen, das außerhalb des 
Hauses gesagt wird und das vielleicht auch noch 
hier und da im Hause virulent ist — um Macht, son-
dern um Recht. Gerade wer Mißbrauch fürchtet, muß 
doch Normen schaffen, die auch in der Stunde der 
Not binden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es geht nicht um Parteien, sondern es geht um den 
Staat, um unser Gemeinsames, damit auch in der 
Stunde der Not der freiheitliche und soziale Rechts-
staat erhalten bleibt. 

Meine Damen und meine Herren, aus eben die-
sem Geiste hat die Bundesregierung schon im vori-
gen Bundestag wie auch in diesem Bundestag Vor-
lagen gemacht, für die wir danken. Wir haben uns 
dann bemüht, auf Grund der Haltung der sozial-
demokratischen Opposition in interfraktionellen Ge-
sprächen eine Verständigung mit ihr zu erzielen. 
Niemand kann und niemand wird ernsthaft bestrei-
ten, daß eben dies geschehen ist. Wir waren — die 
Vorlage beweist es — so nahe beieinander, daß ich 
mich immer noch weigere, das Scheitern dieser Ge-
setzgebung als sachlich begründet anzusehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich kenne keinen zwingenden sachlichen Grund, 
diese Gesetzgebung nicht abzuschließen. Ich kenne 
kein Argument, das schlüssig und überzeugend das 
Nein zu diesem gemeinsam erarbeiteten Vorschlag 
begründet. Ich bin gespannt auf diese Debatte, um 
zu hören, welche Position die  Fr  a k t i o n der SPD 
zu beziehen gedenkt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich hoffe nicht, meine Damen und meine Herren, daß 
es die sein wird, die der sozialdemokratische Kol

-

lege Börner nach einer dpa-Meldung vom 3. Juni 
in Kassel bezogen hat. Er soll nach dieser Meldung 
dort gesagt haben, die Bundesregierung wolle sich 
einen „verfassungsrechtlichen Blankoscheck" ein-
handeln; sie wolle „die Presse gängeln" und „das 
Telefon abhören". Jedermann weiß, daß das nicht 

stimmt. Herr Kollege Börner, es geht nicht um Voll-
machten. 

(Zuruf von der SPD: Doch! Denken Sie an 
die Spiegelaffäre!) 

— Herr Kollege Börner, machen Sie doch glaubhaft, 
was an Einlassungen Ihrer Partei hier offiziell vor-
handen ist. Machen Sie doch nicht solche Zwischen-
rufe. — Es geht nicht um Vollmachten für diese 
Regierung, sondern um die Sicherung der Existenz 
des freiheitlichen Rechtsstaates in der Stunde der 
Not. Es geht um Vollmachten für jede Regierung, 
die der deutsche Wähler, und nur er allein, be-
stimmt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und meine Herren, welcher Art 
also ist — und das muß diese Debatte in diesem 
Hause erweisen — die Gegnerschaft der Opposi-
tion? Ich glaube nicht, daß sie von der Art ist, die 
der bedeutende Sozialdemokrat, der Vorsitzende 
der IG-Metall, Otto Brenner, unlängst erneut präzi-
siert hat. Ich glaube nicht, daß sie von dieser Art 
ist. Denn Herr Brenner ist gegen jede Notstands-
gesetzgebung. Das kann man von Ihnen nicht sagen. 
Er führt aber zur Begründung z. B. an — und dies, 
finde ich, ist ungemein interessant —, daß eine kon-
sequente Friedenspolitik, wie sie etwa Kennedy 
betrieben habe, es überflüssig machen würde, Angst 
vor Aggressionen zu haben. Nun, vielleicht wäre es 
gut, wenn sich auch der Vorsitzende der IG-Metall 
einmal damit vertraut machte, was in eben diesen 
USA, verstärkt durch eben diesen Kennedy, stünd-
lich und täglich, Tag und Nacht praktisch geschieht, 
um den Frieden zu sichern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Glaubt er, diese mächtige Nation täte das, wenn Be-
fürchtungen vor Aggressionen unrealistisch wären? 
Ich glaube, er sollte einmal nach Omaha fahren, um 
sich dort einen Eindruck zu verschaffen von der 
Ernsthaftigkeit der Bedrohung der freien Welt 
ebenso wie von der Ernsthaftigkeit der stündlichen 
und täglichen Bemühungen, eben diese Bedrohung 
fernzuhalten. Aber für Herrn Brenner lag ja, wie er 
selber in diesem Interview sagte, schon ein „Not-
stand" vor, als er hörte, dieser Bundestag werde 
möglicherweise die Verfassung ergänzen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Er hat das Go

-

desberger Programm nicht gelesen!) 

und er hat „Zentrale Großaktionen" zwar als gegen-
wärtig nicht nötig bezeichnet, sie aber doch nicht 
ausgeschlossen. 

(Abg. Rasner: Godesberg nicht gelesen!) 

Nun, gut, das ist seine Sache und die Sache seiner 
Gewerkschaft. 

(Abg. Wehner: Das möchte ich auch sagen!) 

Unsere Sache ist unsere Verantwortung. Wir sind 
das Parlament, der dem Gemeinwohl verpflichtete 
Ort der Integration unserer Demokratie. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 



9534 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 190. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1965 

Dr. Barzel 
Aus dem Munde der Opposition ist zu hören, daß 

sie — gerade in diesen Fragen — die Auffassungen 
einzelner Gewerkschaften nicht teile. Aber, meine 
Damen und meine Herren, es genügt nicht, so etwas 
zu erklären. Denn die Stunde des Parlaments ist 
schließlich immer die der Abstimmung. Das ist die 
Stunde der Wahrheit. Da wird deutlich, was ge-
meint ist und was gewollt ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Wehner: Das merkt man an Ihnen: 
Die Stunde der Wahrheit! — Abg. Ras- 

ner: Eben!) 

Und, meine Damen und meine Herren, wenn ich die 
vielen Verlautbarungen sehe, die es hierzu gibt, 

(Abg. Wehner: In Schmalz gebackene Wahr

-

heit!) 

dann werden Sie mir erlauben — Herr Kollege 
Wehner —, an dieser Stelle — — 

(Abg. Dr. Schäfer: Von welcher Wahrheit 
sprechen Sie denn, von welcher von den 

dreien?) 

— Wir unterhalten uns später noch im Verfolg die-
ser Debatte darüber. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, ich habe die 
Absicht, mit Gelassenheit und Ruhe und ohne mich 
provozieren zu lassen zu reden. Aber vielleicht darf 
ich Ihnen schon an dieser Stelle das Goethe-Wort 
sagen: 

Man spricht vergebens viel, um zu versagen, 
der andre hört von allem nur das Nein. 

(Abg. Rasner: Wie immer! — Abg. Dr. 
Schäfer: Da sind Sie gemeint, der andre 
sind Sie! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Meine Damen und meine Herren, ich möchte an 
dieser Stelle und in aller Form die im DGB zusam-
mengeschlossenen Gewerkschaften fragen, ob sie es 
für einen guten Stil halten, sich überhaupt nicht in 
Verhandlungen, nicht einmal in Gespräche über 
diese Dinge einzulassen. Gerade wenn diese Ge-
werkschaften ernsthafte Argumente gegen Dinge 
haben, die wir hier beraten, müßten sie uns doch als 
gute Demokraten sagen, was sie bewegt, und wir 
wollen miteinander sprechen und wollen hören, was 
sie zur Sache zu sagen haben. 

(Abg. Wehner: Sie waren doch so einig, als 
es. um die Lohnfortzahlung ging! Hätten Sie 
ihn doch einmal gefragt! Das Tête-à-tête 

war so nett!) 

— Herr Kollege Wehner, Sie haben doch gelesen, 
daß Herr Brenner noch in diesen Tagen gesagt hat, 
man könne sich hier nicht auch nur in Gespräche 
einlassen. 

(Abg. Erler: War Herr Benda beim DGB 
oder war er nicht dort?) 

— Sie erinnern sich, Herr Kollege Erler, daß die 
Herren des DGB sogar hier im Hause waren; aber 
Sie wissen auch, Herr Kollege Erler, wie kurz diese 
Gespräche waren und daß gesagt wurde, eben dies 
sei eigentlich schon — ich will mich jetzt vorsichtig 
ausdrücken — bedenklich im Hinblick auf die Be

-

schlüsse von Hannover, die doch besagen, daß man 
sich nicht einmal in Verhandlungen einlassen dürfe. 
Das ist doch wohl bekannt, und wir sollten es hier 
nicht verfälschen. 

Es wird auch gut sein, wenn in dieser Debatte völ-
lig klar wird, daß in diesem Hause niemand sein 
Nein zu diesen Dingen auf Grund von Motiven und 
Argumenten spricht, die in der Nähe dessen stehen, 
was Leute sagen, die wir gemeinsam bekämpfen. 
Das sollte in dieser Debatte ganz klar werden, weil 
schon das ein großer Vorteil wäre. 

Ich möchte jetzt nicht — wie Sie, Herr Kollege 
Schäfer, das nach einer Pressemeldung irgendwo 
getan haben — über unsere interfraktionellen 
Gespräche berichten. Vielleicht darf ich hier aber 
doch noch eine Bemerkung machen: 

(Abg. Dr. Schäfer: Wo habe ich das getan?) 

Man lernt in diesem Hause ja nie aus, und das ist 
eigentlich sehr gut so. Mir ist seit einiger Zeit be-
kannt, daß es in Ihrer Fraktion eine Einrichtung gibt, 
die Sie selbst „Die Kanalarbeiter" nennen. 

(Lachen bei der SPD.) 

Meine Damen, meine Herren, lassen Sie mich dazu 
etwas sagen. — Es scheint Sie zu erheitern. Ich will 
Sie gleich weiter erheitern. Ich habe gehört, das sei 
eine sehr „ehrenwerte Gesellschaft". 

(Erneutes Lachen bei der SPD.) 

Etwas anderes habe ich nicht gehört. Meine Erkennt-
nis ist aber, daß hier wahrscheinlich doch ein 
Wettbewerb entstehen wird; denn ich habe den Ein-
druck, daß es bei Ihnen inzwischen den Ansatz einer 
neuen Gruppe gibt, wahrscheinlich der Gruppe der 
„Maurer". 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Schäfer: Da ist der 
Wunsch der Vater des Gedankens!) 

Und, meine Damen und Herren, wenn Sie fragen 
sollten, was ich damit meine, dann erinnern Sie sich 
— falls Sie jemals Fußball oder Skat gespielt haben 
— an das, was eben ein „Maurer" ist, von dem ich 
im Zusammenhang mit diesen Fragen spreche. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU. 
— Abg. Wehner: Erzählen Sie doch noch 
ein bißchen; dann erfährt man wenigstens 

etwas!) 

— Spaß beiseite, meine Damen und Herren! 

(Zuruf von der SPD: Da können Sie mal 
sehen, wie seriös Sie sind!) 

Ich möchte noch einmal hier für uns folgendes er-
klären: Wir sind bereit, erstens in der Stunde der 
Not eine gemeinsame Regierung aller im Bundestag 
vertretenen Parteien zu bilden; zweitens, durch zu-
sätzliche parlamentarische Pflichten das Notverord-
nungsrecht überflüssig zu machen; drittens, die Fest-
stellung des Zustands der äußeren Gefahr im Ge-
meinsamen Ausschuß mit Zweidrittelmehrheit treffen 
zu lassen; viertens, grundsätzlich den arbeitsrecht-
lichen Status dienstverpflichteter Arbeitnehmer zu 
erhalten und fünftens der Presse nur im Zustand 
äußerer Gefahr und nur hinsichtlich der Nachrichten-
gebung Beschränkungen aufzuerlegen, 
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Wie ich den verschiedenen Verlautbarungen der 
Opposition entnommen habe, gibt sie zu, daß der 
allergrößte Teil der 10 Punkte, die der SPD-Parteitag 
zu Karlsruhe am 23. November 1964 zur Notstands-
gesetzgebung gefordert hat, auch für die Opposition 
zufriedenstellend geregelt worden sei. Dem Ver-
nehmen nach gibt es drei Punkte, wegen derer die 
Opposition glaubt, heute Nein sagen zu müssen. Es 
seien dies die Fragen der Presse, der Post und der 
Arbeitnehmer. 

Vorweg darf ich sagen, daß es mich betroffen ge-
macht hat, daß die SPD diese — wie sie meint — 
offenen Punkte nicht auf den Tisch gelegt hat, um 
'jetzt darüber zu sprechen, 

(Zuruf von der SPD: Sie haben sie ja vom 
Tisch gefegt!) 

sondern einfach das genommen hat, um das Nein zu 
begründen und so die Gespräche zu beenden. 

(Abg. Dr. Schäfer: Sie haben es ja jedesmal 
vom Tisch gewischt!) 

— Trotz dieser bitteren Erfahrung, Herr Kollege 
Schäfer, glauben wir, daß wir im Interesse der Sache 
und im Interesse der gemeinsamen Verantwortung 
alle miteinander — für uns gilt das — zu weiteren 
'Gesprächen und auch zu gemeinsamen Absprachen 
über diese wichtigen Dinge bereit sein sollten. Die 
Dinge sind soweit diskutiert, daß in sehr kurzer Zeit 
eine Einigung möglich ist, — vorausgesetzt, daß 
man sie will. 

Hinsichtlich der Presse ist zu sagen, daß Ein-
schränkungen nur für den Fall der äußeren Gefahr 
— und auch das nur für militärische Nachrichten, 
nicht aber für Kommentare usw. — vorgesehen sind. 
Das Gesetz hierzu setzt voraus, daß wir zunächst das 
Grundgesetz ändern. Wir sind aber zu einem Ge-
spräch über diese Gesetzgebung bereit, wenn Ihnen 
ein solches Gespräch das schließliche Ja zum Ge-
samten erleichtern sollte. Diese Gesetzgebung selbst 
ist nach rechtsstaatlichen Prinzipien erst möglich, 
wenn zuvor das Grundgesetz geändert wird. 

Was die Fragen, die mit Post und Telefon zusam

-

menhängen, anlangt, so liegen dem Hause beson-
dere Gesetzentwürfe hierzu vor. Diese Gesetzent-
würfe betreffen nicht den Notstand, sie betreffen 
aber alliierte Vorbehaltsrechte. Wir alle wissen, daß 
es sehr wohl möglich ist, die alliierten Vorbehalts-
rechte auch stufenweise abzulösen, also diese Fra-
gen, die  keine Notstandsfragen sind, später zu 
regeln. Auch insoweit wären wir bereit, in weiteren 
Gesprächen uns über diese Fragen zu verständigen, 
Jedermann weiß, daß die erste Lesung erst heute 
sein kann, weil inzwischen — seit einem Jahr — 
Gespräche über Fragen geführt werden mußten, die 
hiermit im Zusammenhang .stehen. 

Hinsichtlich der Rechte der Arbeitnehmer wäre es 
zweckmäßig, wenn die Gewerkschaften zu einem 
Gespräch auch in der Sache und im einzelnen bereit 
wären. Ich habe schon erklärt, daß wir grundsätzlich 
den arbeitsrechtlichen Status wünschen. Aber, meine 
Damen und meine Herren, wir wollen uns weder 
hier noch sonstwo Illusionen machen: nicht nur den 
Männern, denen wir nach unserer Verfassung zur 

Sicherung des Friedens den Dienst mit der Waffe 
zumuten, sind Beschränkungen auferlegt, sondern 
im Falle der äußeren Gefahr sind Beschränkungen 
für alle Bürger im Interesse der Sicherung aller un-
erläßlich. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich finde es deshalb nicht nur geschmacklos, sondern 
ganz einfach übel, wenn das Blatt der IG-Metall 
unter der Überschrift „Demokratie in Gefahr" auf 
der einen Seite das Arbeitsbuch der Nationalsozia-
listen veröffentlicht und auf der anderen Seite dar-
stellt, wie ein Eisenbahnwaggon gewaschen wird 
mit der Unterzeile: „Eisenbahnwaggons Waschen ist 
keine schöne Arbeit. — Die geplante Verpflichtung 
zu zivilen Dienstleistungen sieht auch vor, daß man 
zum Wagenwaschen befohlen werden kann." Das ist 
mehr als geschmacklos; denn von unseren Soldaten 
wird mehr verlangt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Bei allen diesen Problemen geht es auch um Fra-
gen der Sicherheit. Der Generalinspekteur der Bun-
deswehr hat sich dazu auch in den interfraktionellen 
Gesprächen sehr eindrucksvoll geäußert. Es ist doch 
so, daß wir unsere Sicherheit nur im Bündnis garan-
tieren können. Eben darum ist es unser Interesse, 
daß die alliierten Truppen hierbleiben, daß sie — 
zusammen mit der Bundeswehr — voll handlungs-
fähig sind, weil allein eben dies den Frieden zu 
sichern imstande ist. Es ist unser Interesse, daß die 
NATO schnell handeln kann. Eben dieses Interesse 
spielt hinein in die Beantwortung der Fragen, um 
die es hier geht. Und eben dieses Interesse setzt 
allen Konpromissen eine unüberschreitbare Grenze. 
Unsere Sicherheit wird ja nicht bedroht von Post-
kutschen, sondern von Raketen, sie wird nicht be-
droht von Ehrenmännern, sondern von Agenten. 
Was wir wünschen und was in dieser Vorlage, für 
die wir plädieren, zum Ausdruck kommt, ist nicht 
mehr, sondern eher weniger als das, was alle demo-
kratischen Staaten, was auch unsere Länder für die 
Stunde der Not und an Vorsorge für ihr Volk be-
reits haben. Der Führer der Opposition hat nach 
einer Mitteilung der SPD vom 10. Juni erklärt — 
ich zitiere —: 

Das Thema ist ja nicht, wie man einen Not-
stand einführt und die Bürger piesackt, sondern 
das Thema ist, wie man den Bürger und den 
Staat schützen kann in einer Situation, von der 
wir alle hoffen, daß sie niemals eintritt. Sich 
dafür allein auf die Alliierten zu verlassen, ist 
leichtsinnig und zeugt nicht von Selbstbewußt-
sein. 

(Beifall in der Mitte.) 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich stimme 
ihm darin zu. Aber warum zieht er selbst nicht die 
notwendigen Konsequenzen aus diesen Worten? 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU. — 
Abg. Rasner: Er darf nicht! — Zurufe von 

der SPD.) 

Ich weiß nicht — ich hoffe, daß Sie mir erlauben, 
das in aller Ruhe zu sagen —, wie die wirklichen 
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Vorgänge bei den Beratungen bei Ihnen sind. Wo-
her soll ich das wissen?! Ich weiß es auch nicht in 
dieser Frage. 

(Abg. Wehner: Fragen Sie die 
„Kanalarbeiter"!) 

— Herr Kollege Wehner, ich glaube, daß insoweit 
die „Maurer" zuständiger sind als die „Kanalarbei-
ter". 

(Zurufe von der SPD.) 

Aber Sie müssen einem Außenstehenden erlauben 
-- und ich hoffe, daß hier Klarheit kommt, und dann 
ist es vielleicht nicht mehr nötig, das zu sagen —, 

(Zuruf von der SPD: Wir wollen Ihnen ja 
gern helfen!) 

zu sagen, daß natürlich der eine oder andere Vor-
gang einen veranlaßt, das eine oder andere histo-
rische Buch zu suchen. Sie alle wissen, was Stamp-
fer und Otto Braun, zwei führende Sozialisten, der 
eine Ministerpräsident Preußens, in historischen Be-
trachtungen zur Weimarer Demokratie gesagt haben. 
Meine Damen, meine Herren, lesen Sie nach, wie 
es dort heißt, daß diese Sozialdemokraten bekla-
gen, daß in gewissen Stunden die Führung der Par-
tei der Sozialisten Deutschlands nicht stark genug 
war, sich durchzusetzen gegen die gewerkschaft-
lichen Gesichtspunkte. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen, meine Herren, ich habe die Zitate 
hier. Ich will sie nicht im einzelnen vorlesen, weil 
ich es in Anbetracht der Fülle der Wortmeldungen 
nicht für gut halte, Ihre Zeit so lange in Anspruch 
zu nehmen. 

(Abg. Dr. h. c. Jaksch: Wie war es mit dem 
Zentrum beim Ermächtigungsgesetz?) 

-- Das steht hier jetzt nicht zur Debatte. Das haben 
wir gelegentlich schon erörtert. 

(Widerspruch und Lachen bei der SPD. — 
Abg. Wehner: Wahr ist, was ihm paßt! 
Und dann in Schmalz gebacken! — Heiter

-

keit bei der SPD.) 

— Herr Kollege Wehner, Sie werden es nicht er-
reichen, daß ich meinen Vorsatz aufgebe, bei dieser 
einführenden Debatte hier zur Sache in aller Ruhe 
zu sprechen, ob Sie nun von Schmalzgebackenem 
sprechen oder nicht. Das Allerschlechteste ist es 
nicht, wenn man sich davon Zeit seines Lebens er-
nähren kann, Herr Kollege Wehner. Wir haben auch 
schon schlechtere Zeiten erlebt. 

Aber, meine Damen, meine Herren, ich will doch 
eben noch vorlesen, was Stampfer schreibt: 

Zum Schluß der Regierung Hermann Müller 
haben die Gewerkschaften durch ihr Diktat in 
der Frage der Arbeitslosenunterstützung ent-
scheidend die politische Gesamtentwicklung be-
einflußt. Die Parteiführung sah sich, zwischen 
dem linken Parteiflügel und den Gewerkschaften 
eingeklemmt, jeder Bewegungsfreiheit beraubt. 

Otto Braun schreibt — ich zitiere —: 

Leider versagten in dieser gespannten Situation 
nicht nur die Führung der Fraktion, sondern 
auch die der Parteileitung, die sich viel zu stark 
in Abhängigkeit von der Gewerkschaftsleitung 
fühlte, und dieser ging oft das rechte Verständ-
nis für allgemeinpolitische Notwendigkeiten ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen, meine Herren, das nur zu diesem 
Fall. Es bezieht sich, Herr Wehner, damit wir wis-
sen, worüber wir debattieren, und nicht Popanze 
aufbauen — und wenn Sie Notizen machen, Herr 
Erler —, genau auf diesen Fall. 

Meine Damen, meine Herren, wir haben gesagt, 
daß dies die Stunde des Parlaments ist. Hier ist zu 
entscheiden, und hier wird durch .die Abstimmung 
sichtbar, was gemeint ist. Ich meine, daß wir, die 
CDU/CSU — und ich schließe von mir aus die FDP 
ein; sie wird das sicher selbst auch noch erklären —, 
mit unserer Bereitschaft zu einer gemeinsamen Lö-
sung sehr aufgeschlossen und sehr kompromißbereit 
den Vorschlägen der Opposition entgegengekommen 
sind. Wir haben sehr, sehr ernst genommen, was in 
den zehn Punkten von Karlsruhe stand. Trotzdem 
scheinen wir keine gemeinsame Lösung zu finden. 
Die  Kunst der Kompromisse gehört auch zur parla-
mentarischen Demokratie. Nachdem wir nun 20 Jahre 
das Glück haben, in einem solchen Staat zu leben, 
ist es wohl an der Zeit, zu zeigen, daß dieser 
Deutsche Bundestag auch zu gemeinsamem Handeln 
fähig ist. Wir waren, sind und bleiben dazu bereit. 

Meine Damen, meine Herren, es ist immer gut, 
sich vor Augen zu führen, was gemeinsame Gegner 
— und diese gibt es doch — zu unserer Diskussion 
sagen. Ich nehme an, daß uns allen die Auslassungen 
der SED hierzu bekannt sind. Ich habe eine Aus-
wahl da, ich will sie aber jetzt nicht verlesen. Ich 
meine doch, daß wir alle miteinander nachdenklich 
werden müssen, wenn unsere gemeinsamen Feinde 
uns ein Nein zurufen und uns zu einem Nein er-
muntern in einer Frage, wo im Interesse der Nation 
das Ja geboten ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das geltende Recht enthält keine zureichenden 
Vorschriften für die Stunde der Not. Das ist unter 
uns umstritten. Weil wir nicht in einer gewünschten, 
sondern !in einer wirklichen Welt leben, in einer 
Welt voll Gefahr und Spannung, müssen wir daran 
denken — und dafür Vorsorge treffen —, daß es eine 
Stunde der Not geben könnte, in der es nicht dazu 
kommen darf, daß der Rechtsstaat untergeht. Eben 
deshalb brauchen wir diese Gesetzgebung. 

Wir alle wissen, daß sich der Sinn  der  Bündnisse 
und der militärischen Anstrengungen für uns gewan-
delt hat. Es gilt nicht mehr, im Krieg zu siegen, son-
dern es gilt, den Krieg durch Bereitschaft und Ab-
schreckung zu verhindern. Beides wirkt nur, wenn 
es glaubhaft ist. Glaubhaft ist es nur, wenn Vorbe-
reitung und Zurüstung ausreichend sind und bleiben. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmid.) 
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Hierzu gehören nicht nur Soldaten und Waffen, hier-
zu gehören die Gesinnung der Nation und die Be-
reitschaft der Politiker, durch eine Ordnung des 
Rechts für jede Stunde vorzusorgen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Beim Staat geht es nicht um einen fremden Dritten, 
meine Damen und Herren, sondern um uns alle! Es 
geht auch darum, daß nicht etwa in einer Stunde der 
Spannung der Stärkere und der Reichere sich ver-
sorgen kann, der kleine Mann aber nicht; es geht 
auch um Gerechtigkeit in dieser Stunde; es geht 
darum, daß unsere Soldaten, daß die NATO die Ab-
schreckung durch umfassende Planung glaubhafter 
machen kann; darum, daß unsere Demokratie auch 
dann handlungsfähig bleibt, wenn Feinde der Frei-
heit sie bedrohen und angreifen. Es geht nicht um 
irgendein Abstraktum, genannt Staat, es geht um 
die Menschen, in deren Pflicht wir stehen und die 
einen Anspruch darauf haben, daß ihre gewählten 
Vertreter alles, aber auch alles tun, um auch in 
solchen Stunden Recht und Gerechtigkeit zu erhal-
ten. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Indem wir das tun, stärken wir die Glaubhaftigkeit 
der Abschreckung. 

Meine Damen, meine Herren! Wir sind bereit, 
alles zu tun, was zu eben diesen Zwecken notwendig 
ist. Aus diesem Geiste handeln wir, aus diesem 
Geiste heraus haben wir eine gemeinsame Lösung 
erarbeitet, der wir die Zustimmung geben werden. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat nun 
der Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Kein Volk ist gegen äußere 
Gefahren gefeit, auch das unsre nicht. Dennoch soll-
ten wir die Bürger in unserem Lande und uns selbst 
daran erinnern, daß wir in dieser Stunde völlig frei 
von irgendwelcher Hysterie debattieren und mitein-
ander sprechen können. Gefahren drohen, und trotz-
dem steht der Notstand nicht morgen vor der Tür. 
Wir haben gefährlichere Tage als die jetzigen hin-
ter uns. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Na eben!) 

— Sicher, aber wir haben sie hinter uns und sind mit 
ihnen fertig geworden. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Dennoch müssen wir wissen, daß eine Verschär-
fung der Lage in der Welt mit ihren Auswirkungen 
auf unser Volk leider nicht ausgeschlossen werden 
kann. Gefahren können unsere Freiheit bedrohen, 
Leib und Leben der Einwohner unseres Landes, unser 
Wirtschaftsleben, das ordentliche Funktionieren un-
serer öffentlichen Dienste, die demokratische Ord-
nung schlechthin. Solchen Gefahren vorzubeugen 
ist zunächst einmal Aufgabe der gesamten Politik; 
sie darf sie gar nicht erst eintreten lassen. Aber wir 
haben nicht alle Umstände, die einen solchen Eintritt  

von Gefahren verhindern können, allein in unserer 
Hand. Es bleibt leider wahr: Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt! 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Zur Vorsorge für Notfälle gehören die entspre-
chende Gestaltung des Grundgesetzes, die Gestal-
tung unserer Gesetzgebung und der Vorbereitungen 
der Exekutive. Für sehr viele dieser Vorbereitungen 
sind und waren keine neuen Gesetze nötig. Dazu 
gehören vor allem Geld, Organisation, guter Wille 
und Aufklärung all derer, die man braucht. Das gilt 
weitgehend für den zivilen Bevölkerungsschutz, für 
die Notwendigkeit der Verstärkung der Polizei und 
auch etwa für die Schaffung von Krankenhausbetten 
außerhalb gefährdeter Orte sowie für die Anlegung 
von Vorräten. Manches ist schon vorhanden, vom 
Bundesleistungsgesetz bis hin zu den Wirtschafts-
sicherstellungsgesetzen. Dennoch war es nötig, daß 
auch und gerade auf diesen Gebieten meine Fraktion 
in den letzten zehn Jahren bei jeder Haushalts-
debatte größere Anstrengungen der Bundesregie-
rung gefordert hat, die sogar auf der Grundlage der 
bestehenden Gesetze hätten unternommen werden 
können. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Manches wurde nicht energisch genug angepackt. 
Aber wir leugnen nicht, daß für anderes eine Ab-
rundung und Ergänzung der Gesetzgebung erfor-
derlich ist. 

Unser Volk ist mündig. Deshalb ist es die Auf-
gabe dieses Hohen Hauses, auch derartige Gesetze 
für Notfälle in normalen Zeiten zu beraten, zu be-
schließen und zu verkünden, auch wenn bestimmte 
Abschnitte dieser Gesetze erst nach bestimmten 
Feststellungen über den Eintritt gewisser Notfälle 
in Kraft gesetzt werden können. Dann weiß jeder 
Bürger, was in Krisenzeiten zu tun ist, und um so 
klarer wird ihm auch die Einsicht in die politische 
Aufgabe, es gar nicht erst zu Krisen kommen zu 
lassen, auch wenn er weiß, was in einem Krisenfalle 
seiner harrt. Wir sagen — und ich glaube, darüber 
sind wir uns in diesem Hause einig —: Gesetze 
schaffen doch den Notfall nicht, sondern sie sollen 
helfen, mit ihm fertigzuwerden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Notstandsgegener sind wir alle. Außerdem gibt es 
Gegner von Gesetzen, die der Überwindung von 
Notständen dienen sollen, von denen manche sich 
leider weigern, auch nur Texte zur Kenntnis zu 
nehmen, und manche die Texte in grausamer Weise 
entstellen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Eben!) 

Rechtzeitige Gesetzgebung ist notwendig, damit 
nicht nur die Bürger Bescheid wissen, sondern auch 
die Verwaltung Bescheid weiß und üben kann. 

Deshalb möchte ich hier auch einige Bedenken 
gegen jene Vorstellung anmelden, die allzuviel von 
Gesetzgebungswerken, die man in der Stunde der 
Not braucht, etwa in der Schublade lassen, lediglich 
durch den Gemeinsamen Ausschuß vorbereiten las-
sen und dann erst in letzter Stunde verkünden las- 
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sen wollte. Nein, man kann nicht erst am Tage X 
viele Kilo Papier lesen und sich darauf verlassen, 
daß es dann funktioniert. Deshalb darf man für das 
Notparlament nur so wenig wie möglich aufheben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sagen Sie das da 
hinüber!) 

— Nein, meine Damen und Herren, das haben wir 
allen denen (zur CDU/CSU gewandt) jahrelang 
sagen müssen; ich freue mich, daß Sie das endlich 
eingesehen haben, daß man nicht die Bevölke-
rung — — 

(Beifall bei der SPD. — Lachen bei der 
CDU/CSU.) 

— Na sicher! Bis vor wenigen Wochen haben Sie 
mit dieser Argumentation ein Notverordnungsrecht 
für die Bundesregierung verlangt, 

(Beifall bei der SPD) 

damit am Tage X dann eben der Schwall auf das 
Volk herniederregnen kann. Rechtzeitige solide 
Vorbereitung durch offene Gesetzgebung wird von 
uns durchaus befürwortet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nicht alles ist vorhersehbar. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Wann kriegen 
Sie dann die Kurve zum Nein?) 

— Entschuldigen Sie, Herr Müller-Hermann — Sie 
scheinen offenbar recht schlecht über den wirklichen 
Hergang der interfraktionellen Besprechungen un-
terrichtet worden zu sein; ich würde den Kollegen 
Barzel bitten, Ihnen darüber einmal Aufschluß zu 
geben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Müller- 
Hermann: Aber Sie müssen die Kurve zum 

Nein noch kriegen!) 

Was vorhersehbar ist, das muß offen ordnungsmä -

ßig beraten und verabschiedet werden. Es mag dann 
immer noch aus einsichtigen Gründen ein gewisser 
— aber möglichst kleiner — Rest bleiben. 

In diesem Sinne halten wir einige Vorlagen, 
über die in der nächsten Woche im Detail zu 
sprechen sein wird, für verabschiedungsreif: das 
Schutzbaugesetz, das Selbstschutzgesetz, das Gesetz 
über das Zivilschutzkorps. Dies sind, wie jeder 
weiß, keine bequemen Gesetze; sie fordern Leistun-
gen und Opfer der Betroffenen. Unsere Zustimmung 
zu diesen Gesetzen ist ein Beweis, daß wir es mit 
der Vorsorge für Notfälle ernst nehmen und uns 
unsere Haltung in diesen Fragen von niemandem 
anders vorschreiben lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Allerdings war es notwendig, daß auch bei diesen 
Gesetzen in schwierigen Beratungen unangemes-
sene Vorstellungen der Exekutive korrigiert wur-
den. Über die Einzelheiten wird ja in der zweiten 
und dritten Lesung zu sprechen sein. 

Für einige Gebiete wird eine Änderung des 
Grundgesetzes erforderlich sein. Wir wissen alle, 
daß wir eine Notstandsverfassung haben, und zwar 
eine schlechte. Sie ergibt sich im wesentlichen aus 
dem Deutschland-Vertrag. Die Vorbehaltsrechte der 
Alliierten gehen, da es kein Schiedsgericht gibt, das 
sie auslegt, weiter als der Art. 48 der Weimarer 
Verfassung und befinden sich in fremder Hand. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Eben!) 

— Entschuldigen Sie, dürfen wir denn, nachdem wir 
gefragt worden sind, wie wir zu diesen Fragen in 
eigener Verantwortung stehen, das nicht auch ein-
mal in Ruhe hier ausführen? 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU: Man darf doch wohl einen Zwi

-

schenruf machen! Wir sind noch nicht im 
Notstand!) 

Diese Vorbehaltsrechte erlöschen, wenn innerdeut-
sches Recht die Voraussetzungen für ,die deutschen 
Organe zur Sicherung der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung gegen denkbare Gefahren 
schafft und wenn darüber hinaus auch die Vollmach-
ten zur Überwachung des Post- und Fernmeldever-
kehrs, die der Sicherheit der alliierten Besatzungs-
truppen dienen, in angemessener Weise in deut-
sche Hand übergeführt werden. An diesen klaren 
Texten ändern wortreiche Gutachten nichts, und so 
mancher sonst sehr angesehene Gutachter führt 
mich angesichts der bei ihm zutage tretenden poli-
tischen Naivität zu der Bemerkung — in jener klei-
nen Anekdote —, ob denn der Hund wirklich weiß, 
daß er nicht beißen darf, weil er nach der Ansicht 
eines wissenschaftlichen Gutachters eigentlich nicht 
bissig sei. 

Meine Damen und Herren, wir haben bei den Ver-
tragsdebatten in den Jahren der Auseinandersetzun-
gen um die Verabschiedung der deutsch-alliierten 
Verträge auf diese Problematik hingewiesen: auf 
die alliierten Vorbehaltsrechte, darauf, daß es kein 
Schiedsgericht gibt, darauf, daß allein die Alliierten 
entscheiden, ob und wann sie ihre Sicherheit be-
droht glauben und wie weit sie bei ihren Maßnah-
men gehen wollen. Wir haben auch darauf hinge-
wiesen — das ist für uns nichts Neues —, daß sie 
diese Befugnisse delegieren können. Die schmerz-
liche Telefonaffäre hat ja darüber ausreichend Auf-
schluß gegeben. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Das schlechteste draußen im Lande gelegentlich 
zu hörende Argument ist doch wohl dies, daß man-
che Bürger unseres Landes behaupten, sie hätten 
mehr Vertrauen zu alliierten Offizieren als zum 
deutschen Parlament. 

(Oho-Rufe von der CDU/CSU.) 

Das wäre ein ausgesprochenes Armutszeugnis. —
Rufen Sie hier nicht „Oho!", sondern helfen Sie 
lieber bei dieser dringend notwendigen Aufklärung 
mit. 

(Beifall bei der SPD. Laute Zurufe von der 
CDU/CSU: Sie! Sie!) 
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— Sie brauchen sich gar nicht zu empören. Diejeni-
gen, die diese Aufklärungsarbeit dort, wo es darauf 
ankommt, geleistet haben und weiterhin leisten, 
sind gerade die Angehörigen meiner Fraktion und 
ist der Mann, der hier vor Ihnen steht; das kann 
niemand bestreiten. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Jenes Argument wäre ein Armutszeugnis für unser 
Volk. Wir Deutschen dürfen nicht vor der Verant-
wortung für uns selbst davonlaufen. 

(Zurufe und Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Die Inanspruchnahme des Selbstbestimmungsrechts 
für unser Volk auch im Falle der Not ist eine Selbst-
verständlichkeit. Sonst wäre die Forderung nach 
Selbstbestimmung und freien Wahlen für das ganze 
deutsche Volk unglaubwürdig. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Meine Herren, wenn Sie es nicht wünschen, daß 
in diesem Hause die Haltung der  Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands auch besorgten anderen 
Volksteilen gegenüber klar und unmißverständlich 
zum Ausdruck gebracht wird, dann müssen Sie das 
nur laut sagen. Ich finde, es liegt im Interesse unse-
res Volkes und seiner Freiheit, daß das hier von 
mir ausgesprochen wird. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

— Auch  wenn  Ihnen damit die eine oder andere 
Wahlparole entgeht, so viel Einsicht in die gemein-
samen Notwendigkeiten sollte man haben. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Unser Parlament ist in einer anderen Lage als man-
cher freie Schriftsteller. Wenn Menschen mangels 
getroffener Vorbereitungen in Notfällen umkämen, 
dann würde man Parlament und Regierung ver-
antwortlich machen und nicht jene Autoren, die  all 
dies für überflüssig und schädlich halten und die, 
von niemandem gewählt, auch niemandem verant-
wortlich sind. 

(Beifall bei ,der SPD und bei der CDU/CSU. 
— Zuruf von der CDU/CSU: Das sind doch 

Ihre Nothelfer!) 

Und 'dennoch, meine Damen und Herren, teilweise 
haben wir es angesichts der deutschen Geschichte 
mit verständlichen Gefühlen 2u tun. Eine frühere 
Gewaltherrschaft — das darf man auch nicht über-
sehen — bereitete den Krieg vor und traf gleich-
zeitig einschneidende Maßnahmen gegenüber der 
eigenen Bevölkerung. 

Um so notwendiger ist es, klarzumachen, daß es 
heute um den Schutz gegen Gefahren geht, 'die nicht 
wir heraufbeschwören, sondern in die wir durch 
andere hineingeraten können. Vorsorgegesetze be-
schwören keine Notstände herauf, sondern sollen 
ihnen vorbeugen und sie, falls sie dennoch eintreten, 
überwinden helfen. 

(Abg. Dr. Schäfer: Sehr richtig!) 

Wer eine Feuerwehr organisiert, bereitet keine 
Brände vor, sondern ihre Bekämpfung . 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU/CSU.) 

Dies gilt vor allem für die Maßnahmen des zivilen 
Bevölkerungsschutzes. 

Damit Sie nicht etwa denken, daß dies neue Er-
kenntnisse für die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands sind, rufe ich in Erinnerung, daß wir 
immer zur Mitwirkung an .der Ablösung der alliier-
ten Rechte und an einer Gesetzgebung zur Vorsorge 
gegen Gefahren für Freiheit, Leben und Gesundheit 
bereit gewesen sind und immer bereit bleiben. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sind wir dabei!) 

Auf dem Parteitag in Hannover 1960 haben wir 
ausdrücklich festgestellt: 

Die deutsche Sozialdemokratie bekennt sich 
mit allen anderen demokratischen Kräften dazu, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Unverbindlich! 
— Weitere Zurufe von der Mitte.) 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland und die Frei-
heit ihrer Einwohner gegen alle äußeren und 
inneren Gefahren zu schützen. Sie ist daher 
bereit, die der Freiheit drohenden Gefahren un-
voreingenommen zu erörtern und an denjenigen 
Maßnahmen mitzuwirken, die mit den Grund-
sätzen der Freiheit und des Rechtsstaates ver-
einbar sind. 

Wir haben es damals mit einer Vorlage der Bun-
desregierung zu tun gehabt, die Sie (zur Mitte und 
nach rechts) damals sehr enthusiastisch begrüßt 
haben. Da habe ich ähnliche Zwischenrufe in Er-
innerung, wie sie heute gemacht werden. Wir 
haben zu der damaligen Vorlage festgestellt — ich 
freue mich, daß Sie inzwischen dazugelernt 
haben —, 

(Abg. Rasner: Wer? Wir?) 

daß sie diesen Voraussetzungen nicht gerecht wird, 

(Beifall bei der SPD) 

weil sie — ich rufe in Erinnerung — einer einfachen 
Bundestagmehrheit praktisch das Recht auf Aus-
schaltung der verfassungsmäßigen Organe gegeben 
hätte, unter Verletzung der Gewaltenteilung die 
Bundesregierung zum alleinigen Gesetzgeber ma-
chen wollte und die staatsbürgerlichen Freiheiten in 
unerträglicher Weise eingeschränkt hätte. Daher 
hieß es in unserem Beschluß: 

Soweit zur Abwehr drohender Gefahren und 
zur Ablösung alliierter Vorbehaltsrechte Not-
standsmaßnahmen erforderlich werden, bedür-
fen sie einer breiten Grundlage im Parlament, 
müssen sie vom Parlament kontrolliert werden 
und jederzeit aufgehoben werden können und 
dürfen sie die unabänderlichen Grundsätze der 
Gewaltenteilung und der bundesstaatlichen 
Gliederung der Bundesrepublik Deutschland 
nicht verletzen. Ihr Mißbrauch in inner-
politischen Auseinandersetzungen zwischen Re-
gierung und demokratischer Opposition sowie 
bei Arbeitskämpfen muß eindeutig ausgeschlos-
sen sein. 
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Dies war im Jahre 1960. Damals hatten wir es noch 
mit einer Regierungsvorlage zu tun, für die der da-
malige Innenminister das Stichwort gegeben hatte, 
der Notstand sei die Stunde der Exekutive. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Die von uns damals vor fünf Jahren schon vor-
geschlagenen interfraktionellen Besprechungen 
wurden leider abgelehnt. 

(Zuruf von der SPD: Richtig! Von wem?) 

Erst in zwölfter Stunde hat man sich dazu bereit 
gefunden. In Wahrheit ist der Notstand die Stunde 
der Bewährung aller freiheitlichen Kräfte eines 
Volkes. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es gibt keine Demokratie ohne Demokraten. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Wer glaubt, Sicherheit gegen Gefahren nur auf 
Staatsorgane abschieben zu können — von der Po-
lizei über den Verfassungsschutz bis zur Bundes-
wehr —, der irrt. Selbstbewußte Bürger müssen ge-
meinsam ihren Staat tragen und ihre Freiheit schüt-
zen. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

Deshalb muß man mit diesen Bürgern auch offen 
reden, Gefahren weder verbergen noch verharm-
losen, sondern sie furchtlos ins Auge fassen; dann 
wird man auch mit ihnen fertig. 

(Zuruf von der Mitte: Dann fangt mal an! 
— Heiterkeit in der Mitte.) 

Diese Welt ist nicht so glatt und lieblich, wie es 
eine Propaganda darstellte, der es mehr auf Voll-
machten für die Exekutive ankam als darauf, den 
bequem gewordenen Bürger illusionslos anzuspre-
chen und an seine Mitwirkung zu appellieren. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Aber war

-

um honorieren Sie das nicht?) 

Deshalb, meine Damen und Herren, darf Gesetz-
gebung keine Akzente haben gegen diejenigen, 
ohne deren Mitwirkung die Überwindung von Not-
ständen ausgeschlossen ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Hier handelt es sich einmal um die Presse, um das 
Mitgehen der öffentlichen Meinung, die man bei 
gemeinsamen Gefahren braucht, und hier handelt es 
sich zum zweiten um die Arbeitnehmer und ihre 
Organisationen. Die Probleme sind nicht gegen sie, 
sondern nur mit ihnen zu lösen. Natürlich wissen 
wir, daß Einwände von dort auch über das Ziel hin-
ausschießen, z. B. die Ablehnung der Notwendigkeit 
von Gesetzen überhaupt. 

(Zuruf von der Mitte: Dazu haben Sie lange 
gebraucht!) 

Bundestag und Parteien haben die Pflicht zur eige-
nen Prüfung. Diese Verantwortung kann uns von 
niemandem abgenommen werden, 

(Zuruf von der Mitte: Dann laßt sie euch 
auch nicht abnehmen!) 

weder von noch so wichtigen Gliedern unseres ge-
sellschaftlichen Lebens noch von Stimmen aus Wis-
senschaft, Kirche und Wirtschaft, noch vom Druck 
derer, die rasch vor der Wahl etwas nach Hause 
tragen wollen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wohl aber, meine Damen und Herren, sind wir gut 
beraten, wenn wir die in der öffentlichen Meinung 
bei den Arbeitnehmern und ihren Organisationen 
sichtbar gewordenen berechtigten Sorgen ernst neh-
men und alles tun, um berechtigte Bedenken durch 
die entsprechende Gestaltung unserer Beschlüsse zu 
zerstreuen. 

(Abg. Müller-Hermann: Bestellte Sorgen!) 

— Das ist übrigens eine ganz neue Variante — 
wenn ich das gerade zu dem Kollegen mit seinem 
besonders reizenden Zwischenruf sagen darf —: die 
einen behaupten, daß wir uns unter Fernsteuerung 
begeben hätten, und die anderen behaupten — wie 
durch den Zwischenruf jetzt —, wir hätten uns diese 
Sorgen bestellt, wir steuerten das auch noch. Dann 
müssen Sie sich erst entscheiden, welche Version 
Sie eigentlich für richtig halten. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD. — Zu

-

rufe von der Mitte.) 

— Nein, nein, die beiden Versionen sind gleicher-
maßen Produkte überhitzter Wahlkampfphantasie 
und heben sich gegenseitig auf. 

(Beifall bei der SPD.) 

So haben wir mit  überwältigender Mehrheit auf 
unserem Parteitag in Köln folgendes festgestellt: 

1. Es ist eindeutig klarzumachen, in welchen 
Fällen — — 

(Abg. Dr. Stoltenb erg: Zwangsverpflichtung! 
— Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

— Sie scheinen die Beratung von Grundgesetzergän-
zungen für eine besonders humoristische Sache zu 
halten, ich bewundere  Sie  dabei. 

(Beifall bei .der SPD. — Zuruf von der Mitte: 
Unter dem von Ihnen genannten Aspekt!) 

1. Es ist 'eindeutig klarzumachen, in welchen 
Fällen und unter welchen Umständen von einem 
Notstand gesprochen werden muß, der nur mit 
außerordentlichen Mitteln gemeistert werden 
kann. Dabei ist zwischen innerem Notstand, 
drohendem Verteidigungsfall — gleich Span-
nungszeit — und äußerem Notstand 2u unter-
scheiden. 

2. Es  ist zu gewährleisten, daß in solchen Situa-
tionen nicht eine an ,der Macht befindliche 
Gruppe oder Partei die  Mittel  der Exekutive 
zur Unterdrückung der anderen ausnutzen kann. 

3. Es ist zu sichern, daß Notstandsbefugnisse 
ausschließlich zur Meisterung des Notstandes 
und nicht zur Drosselung der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung, vor allem nicht der 
Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Fern-
sehens und der freien Meinungsäußerung ein-
gesetzt werden können. 
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4. Es ist auszuschließen, daß eine Einschrän-
kung oder Drosselung der  demokratischen 
Grundrechte im gewerkschaftlichen und betrieb-
lichen Bereich unter dem Vorwand des Not-
standes praktiziert werden kann. 

5. Es ist Vorkehrung 711 treffen, daß weder die 
Befugnisse der Länder noch die der gewählten 
Volksvertretungen unter Berufung auf einen 
Notstand erstickt werden können. 

6. Die Funktionsfähigkeit des Bundesverfas-
sungsgerichts muß gewährleistet sein. Jede 
Maßnahme muß vor das Bundesverfassungsge-
richt gebracht werden können. 

7. Die Verantwortlichkeit des Parlaments ist in 
jeder Lage zu erhalten. Die Notstandsregelung 
darf keine Möglichkeit des Ausweichens des 
Parlaments aus seiner Verantwortung schaffen. 

Diesen Beschluß, der für uns die Grundlage für die 
Bemessung jeglicher Vorlagen auf diesem Gebiete 
darstellt, haben wir in  Karlsruhe auf unserem Par-
teitage im November 1964 erneut bekräftigt. Hierzu 
habe ich in meiner damaligen Rede außerdem fol-
gende zehn Punkte aufgeführt: 

1. Eine Gesamtkonzeption muß dem •Schutz 
des einzelnen Menschen bei auftretenden Not-
lagen die gleiche Bedeutung beimessen wie dem 
Schutz des Staates. 

2. Der Regierungsentwurf über den Zustand 
der inneren Gefahr ist überflüssig. Bei 'den 
Weiterberatungen wird von  Art.  91 des Grund-
gesetzes auszugehen sein. Dabei muß klar sein, 
daß Arbeitskämpfe nicht unter eine Notstands-
regelung fallen können. 

3. 'Die Verantwortung in jedem Stand des Ver-
fahrens, bei der  Verkündung bestimmter Not-
fälle und bei der Anwendung bestimmter recht-
licher Regeln muß beim Parlament liegen. Kann 
es  nicht zusammentreten, muß ein Notparlament 
aktionsfähig sein. 

4. Daraus ergibt sich, daß der Regierung kein 
Notverordnungsrecht zuzubilligen ist. Es wird 
immer einen handlungsfähigen Gesetzgeber 
geben, dem ,auch die Opposition angehört. 

5. Anzustreben ist, daß für den Fall der Not 
die 'Regierung sich nicht nur auf eine einfache 
parlamentarische Mehrheit stützt, sondern alle 
demokratischen Kräfte umfaßt. 

6. Eine Mobilmachung ist eine politische und 
keine militärische Entscheidung. Auch hier muß 
infolgedessen das Parlament bzw. das Notparla-
ment bestimmen. 

7. Soweit bestehende Gesetze wie Bundeslei-
stungs- und Wehrpflichtgesetz die Bundesregie-
rung zur Feststellung bestimmter Notwendig-
keiten auf dem Gebiete der Verteidigung er-
mächtigen, muß auch hier Parlament bzw. Not-
parlament eingeschaltet werden. 

8. Um einen Mißbrauch durch einfache Mehrhei

-

ten auszuschalten, dürfen die oben genannten 

Entscheidungen nur mit Zweidrittelmehrheit ge-
fällt werden. 

9. Das Verfassungsgericht muß während eines 
Notstandes jederzeit handlungsfähig sein und 
darf nicht in - seinen Befugnissen beeinträchtigt 
werden. 

10. Es besteht keine Notwendigkeit, den Art. 12 
Abs. 3 des Grundgesetzes zu ändern, nach dem 
eine Heranziehung von Frauen gegen ihren 
Willen zu Dienstleistungen im Verbande der 
Streitkräfte unzulässig ist. 

(Zuruf rechts: Alles 'beschlossen!) 

Meine Damen und Herren, so detailliert hat keine 
andere Partei diskutiert und Stellung genommen. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
Mitte. — Abg. Rasner: Sie haben verges

-

sen: 11. Nein!) 

Es ist schwer verständlich, daß bei dieser klaren 
Haltung die Regierung und ihre Mehrheit in den 
Ausschüssen jahrelang an Positionen festhielten, die 
nicht durchsetzbar waren. Man mußte doch die Re-
alitäten respektieren: das Grundgesetz forderte 
eine Zweidrittelmehrheit; diese gibt es nicht ohne 
die SPD. Die sozialdemokratische Haltung ist klar 
und durch Parteitagsbeschluß abgesteckt. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Wann war 
denn Karlsruhe?) 

— Hannover war 1960, Köln war 1962; seitdem 
haben Sie das alles gewußt. In Karlsruhe wurde es 
1964 lediglich noch einmal bestätigt, damit auch 
diejenigen es endlich wissen, bei denen der Gro-
schen langsamer fällt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Im Juni 1964 wurde diese Haltung zweimal dem 
Bundeskanzler vorgetragen. Wir haben geglaubt, er 
würde sich einschalten. Damals 'bestand der Ein-
druck, daß die Bundesregierung ihren Einfluß aus-
üben würde, daß es kein Notverordnungsrecht ge-
ben sollte, sondern die Gesetzgebung bei einem je-
derzeit funktionsfähig zu machenden Parlament zu 
liegen hätte. Es wurde 'der Gedanke des Notparla-
ments erörtert. Es wurde darauf hingewiesen, daß , 

man zur Vermeidung innenpolitischen Mißbrauchs 
für bestimmte Feststellungen Zweidrittelmehrheiten 
bräuchte und daß die Ablösung der Vorbehalts-
rechte in vollem Umfang gesichert werden müßte 
und daß es daher galt, Klarheit bei den Alliierten 
auch auf dem Gebiet der Post- und Fernmeldeüber-
wachung zu schaffen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Erler (SPD) : Bitte sehr! 

Benda (CDU/CSU) : Herr Kollege Erler, ich würde 
gern wissen, ob Ihre wiederholte Berufung auf 
Parteitagsbeschlüsse seit 1960 bedeutet, daß es gar 
keinen Sinn hat, mit den sozialdemokratischen Kol-
legen in den Ausschüssen zu diskutieren, weil sie 
ja offenbar unverrückbar an, wie Sie wiederholt 
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sagten, seit fünf Jahren ergangene Parteitags-
beschlüsse gebunden sind. Was für einen Sinn haben 
dann eigentlich Beratungen im Parlament und in 
seinen Ausschüssen? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Erler (SPD) : Selbstverständlich haben Beratun-
gen im Parlament und in den Ausschüssen einen 
guten Sinn. Aber es hat, glaube ich, auch einen Sinn, 
davon Kenntnis zu nehmen, daß es, wenn eine Par-
tei seit 1960 ihre Meinung so klar sagt und sich die 
andere Partei lediglich hinter unhaltbaren Regie-
rungsvorlagen verschanzt, vielleicht doch nützlich 
ist, sich mit der Stellungnahme dieses notwendigen 
Partners etwas ernster zu befassen, als es in den 
vergangenen Jahren geschehen ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
weitere Zwischenfrage? 

Dr. Schäfer (SPD) : Herr Kollege Erler, ist es nicht 
so, daß am 13. Januar dieses Jahres erstmals durch 
eine Rede des Herrn Abgeordneter Benda über-
haupt bekanntwurde, welche Haltung die CDU zu 
den Fragen einnimmt? 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Erler (SPD) : Das ist richtig. Früher haben wir es 
lediglich mit Regierungserklärungen zu tun gehabt. 
Aber lassen wir das! Ich möchte mit meinem Faden 
hier fortfahren. 

Leider haben wir seit Juni vergangenen Jahres 
von einem Eingreifen des Kanzlers in dieser für 
unser Volk lebenswichtigen Frage nichts gespürt. 
Ich habe deshalb in Erinnerung an jene Besprechung 
am 26. Januar an ihn geschrieben und die Fraktions-
vorsitzenden gleichfalls verständigt. Am  7. April — 
wir kamen langsam etwas in zeitliche Bedrängnis; 
das lag nicht an uns — erhielt ich eine Antwort des 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, eine des Kanz-
lers erst am 5. Mai — ohne eigene Stellungnahme — 
und zur Frage der alliierten Vorbehaltsrechte erst 
am 14. Juni, also vorgestern. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
hat lange versucht, bestimmte Vorstellungen der 
Exekutive mit dem Hinweis auf angebliche alliierte 
Wünsche durchzudrücken. Endlich wurde angesichts 
unseres Widerstandes der Versuch, unzumutbare 
Lösungen auf einer Reihe von Gebieten durchzu-
setzen, weitgehend modifiziert. Dennoch ist klar, daß 
wir in diesem Bundestag miteinander wissen: der 
Bundestag wird, wann auch immer, einer endgülti-
gen Lösung nur zustimmen, wenn durch verbind-
lichen Notenwechsel das Erlöschen der alliierten 
Vorbehaltsrechte mit einer solchen Gesetzgebung 
geklärt ist. 

Erst Anfang Mai kamen dann jene heute schon 
öfter erwähnten interfraktionellen Gespräche zu-
stande, wie wir sie vor fünf Jahren angeboten hatten 
und sie damals abgelehnt worden sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Es ist erfreulich — ich leugne das gar nicht —, daß 
nun, wenn auch in zwölfter Stunde, einige wichtige 
Fragen zufriedenstellend geklärt wurden, nämlich: 

a) Die Gewaltenteilung bleibt unangetastet. Die 
volle politische Verantwortung des Parlaments in je-
der möglichen Gefahrenlage wird nicht gemindert. 
Äußerstenfalls wird die Verantwortung durch das 
Notparlament, das für Bundesrat und Bundestag han-
delt, wahrgenommen. 

b) Die Wahrung der vollen Handlungsfähigkeit 
des Parlaments macht nach nunmehriger Überzeu-
gung auch der Bundestagsfraktionen der CDU/CSU 
und FDP das von der Bundesregierung so zäh vertei-
digte Notverordnungsrecht überflüssig. 

c) Übereinstimmung konnte mit den anderen Frak-
tionen auch darüber erzielt werden, daß Entschei-
dungen der Bundesregierung zur Herstellung der 
Verteidigungsbereitschaft nur nach vorheriger Billi-
gung zumindest durch das Notparlament möglich 
sein sollen. 

d) Einigung konnte mit den anderen Fraktionen 
auch darüber erzielt werden, daß für den  Fall der 
Not die Regierung sich nicht nur auf eine einfache 
parlamentarische Mehrheit stützen darf, sondern alle 
demokratischen Kräfte umfassen muß. Feststellungs-
entscheidungen können demnach nur so ergehen, daß 
Bundestag oder Notparlament mit Zweidrittelmehr-
heit zu entscheiden haben, mindestens aber die 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder zu-
stimmen muß. 

e) Einigung ist darüber erzielt worden, daß Be-
stand und Handlungsfähigkeit des Bundesverfas-
sungsgerichts gewahrt bleiben. 

f) Einigung ist auch darüber erzielt worden, daß 
es der von der Bundesregierung ursprünglich vorge-
sehenen Sonderregelung für den Fall des inneren 
Notstandes nicht bedarf. Der Artikel 91 des Grund-
gesetzes bleibt weiterhin die Grundlage für die Re-
gelung dieses Problems mit seiner Ergänzung dahin 
gehend, daß die Bundeswehr zur Ergänzung der 
Polizeikräfte herangezogen werden kann. 

g) Einigkeit besteht darüber, daß Arbeitskämpfe 
kein Fall des inneren Notstandes .sind. 

h) Nach übereinstimmender Meinung bleibt es da-
bei, daß Frauen nicht zum Dienst im Verbande der 
Streitkräfte verpflichtet werden können. 

i) Übereinstimmung besteht vor allem darüber, 
daß die Bundesrepublik Deutschland fähig sein muß, 
im Rahmen des Bündnisses die ihr im Falle der Not 
obliegenden Aufgaben schnell und wirksam wahrzu-
nehmen, und daß infolgedessen unser Verfahren so 
organisiert sein muß, daß die erforderlichen Ent

-

schlüsse schnell getroffen werden können. 

Leider ist in der Vorlage des Rechtsausschusses 
nicht diese Übereinstimmung in allen Fällen berück-
sichtigt worden. Darüber wird in der zweiten Le-
sung noch zu sprechen sein. 

Außerdem darf die Funktionsfähigkeit der Länder 
und der Landesregierungen nicht dadurch beschränkt 
werden, daß die Bundesregierung im Notstandsfall 
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andere Personen beauftragen kann, in ihrem Namen 
Weisungsbefugnisse gegenüber den Ländern auszu-
üben. Punkt 5 der Kölner Entschließung ist damit 
nicht erfüllt. Auch darauf wird bei der Einzelbera-
tung zurückzukommen sein. 

Im Verlauf dieser Besprechungen, meine Damen 
und Herren, wurde erkennbar, daß einige untrenn-
bar mit der Ablösung der Vorbehaltsrechte und der 
Ergänzung des Grundgesetzes zusammenhängende 
Probleme in den bisherigen Ausschußberatungen 
nicht ausreichend gefördert worden sind, zum Teil 
nicht einmal beratungsfähige Regierungsvorlagen 
dem Bundestag vorgelegt worden waren. Zur Ab-
lösung der alliierten Vorbehaltsrechte ist außer der 
Regelung einer Notstandsverfassung auch eine 
rechtsstaatliche Regelung der Post- und Fernmelde-
überwachung erforderlich. Obwohl ihr die Pro-
blematik hinreichend bekannt ist, hat es die Bun-
desregierung bis zum letzten Tage der bisherigen 
interfraktionellen Verhandlungen verabsäumt, eine 
vollständige Vorlage ordnungsgemäß im Parlament 
einzubringen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Eine Vorabverabschiedung der Grundgesetzergän-
zung zur Regelung der Notstandsverfassung, also 
eine stufenweise Regelung ohne Regelung der Post-
und Fernmeldeüberwachung, würde nur eine teil-
weise Ablösung der alliierten Vorbehaltsrechte er-
möglichen. Die alliierte Telefon- und Postkontrolle 
würde auch weiterhin bestehen. Es kann nicht hin-
genommen werden, daß man sich bemüht, die alliier-

! ten Vorbehaltsrechte für den theoretischen Fall 
eines in der Zukunft liegenden Notstandes auszuräu-
men, aber bei der jetzt bestehenden Praxis die 
Ausübung dieser Rechte im eigenen Lande fort-
dauern läßt, wie es bei der täglichen Inanspruch-
nahme der alliierten Rechte auf den Gebieten der 
Telefon- und Postkontrolle heute noch der Fall ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Daran ändert die heute vom Innenminister einzu-
bringende Vorlage leider nichts. Er selbst weiß und 
wird es hier hoffentlich auch sagen, daß diese Vor-
lage ein Torso ist. Sie muß gründlich umgestaltet 
werden, um allen berechtigten Ansprüchen zu ge-
nügen und die alliierten Rechte zum Erlöschen zu 
bringen. Dafür reicht bei der Schwierigkeit der 
rechtlichen Probleme, wie es alle Sachkundigen 
wissen, die Zeit in diesem Bundestag nicht mehr 
aus. Mit dieser Materie hat sich die Bundesregie-
rung leider viel zu viel Zeit gelassen, 

(Beifall bei der SPD) 

obwohl sie durch die Telefonaffäre hätte alarmiert 
werden müssen. Sinn und Zweck einer verantwor-
tungsvollen Notstandsgesetzgebung ist doch nach 
übereinstimmender Auffassung aller Fraktionen die 
uneingeschränkte Ablösung aller alliierten Vor-
behaltsrechte. Die SPD hat immer darauf bestanden, 
daß eine Gesamtablösung gesichert sein muß. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Damit ist der Punkt 7 unserer Kölner Entschließung 
nicht erfüllt. 

Meine Damen und Herren, die Sicherung der 
Pressefreiheit im Sinne des Punktes 3 jener Ent-
schließung ist leider immer noch nicht in dem not-
wendigen Umfang gewährleistet. Es ist zwar ge-
lungen, die Vorschläge der Bundesregierung über 
eine Pressezensur zu Fall zu bringen und eine Ein-
schränkung der Pressefreiheit auf die Wiedergabe 
militärischer Nachrichten im Verteidigungsfalle oder 
bei äußerer Gefahr zu erreichen; die seit zwei Jah-
ren ständig vertretene Forderung der SPD, die 
Rechtsstellung der Presse auch für diesen Fall durch 
eine klare gesetzliche Regelung zu fixieren, ist 
jedoch nicht erfüllt. Die Bundesregierung hat bis 
zum letzten Tag der bisherigen interfraktionellen 
Verhandlungen einen von ihr beratenen und be-
schlossenen Entwurf nicht vorgelegt. Nur die Ver-
abschiedung eines ordnungsmäßig beratenen Ge-
setzes kann einem Mißbrauch vorbeugen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Wegen der rechtlichen Problematik muß dann eben 
ein solches Gesetz so beschlossen sein, daß es 
gleichzeitig mit der entsprechenden Grundgesetzer-
gänzung in Kraft tritt. 

Die im Kabinett beschlossene Vorlage entspricht 
den sozial-demokratischen Vorstellungen nicht. Der 
Vorschlag der Verhandlungskommission der SPD-
Bundestagsfraktion, unter diesen Umständen jede 
Einschränkung des Art. 5 GG aus der Verfassungs-
änderung herauszunehmen, wurde von den anderen 
Fraktionen nicht akzeptiert, obwohl damit der Weg 
für eine spätere Lösung dieses Problems eröffnet 
gewesen wäre. 

Einigkeit zwischen den Fraktionen bestand dar-
über, daß im Falle eines äußeren Notstandes Dienst-
leistungen für die Sicherung der Verteidigung auch 
außerhalb der Bundeswehr erforderlich sind. Dabei 
muß aber die zivile Rechtsstellung der Arbeitneh-
ner gesichert werden. Über die rechtliche Sicherung 
dieses Anspruchs konnte keine Einigung erzielt wer-
den. Punkt 4 der Kölner Entschließung ist damit 
nicht erfüllt. Eine völlige Unterwerfung der Gesamt-
bevölkerung unter militärrechtsähnliche Dienstver-
hältnisse — wie es ja auch heute in der Rede des 
Kollegen Barzel durchklang — ist weder notwendig 
noch erträglich. Je freier Menschen wirken können, 
desto höher ist ihre produktive Leistung. Jedes 
Zwangsregime beweist die Richtigkeit dieses Aus-
spruches. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Nach den Bekundungen der Sachverständigen des 
Rechtsausschusses ist in dieser Legislaturperiode die 
ordnungsmäßige Beratung und Beschlußfassung zu 
diesen drei Komplexen nicht mehr möglich. Durch 
die erst Anfang Mai zustande gekommenen inter-
fraktionellen Verhandlungen lassen sich die seit 
Jahren anstehenden Versäumnisse in den wenigen 
verbleibenden Beratungswochen des gegenwärtigen 
Bundestages nicht mehr aufholen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Die Zeit reicht für eine sachgerechte Lösung der 
oben genannten Probleme nicht mehr aus. Die Er- 
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klärung guter Absichten ist kein Ersatz für klare 
Gesetzestexte. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Bei der Bedeutung dieser Frage dürfen wir uns 
über die verständliche lebhafte Anteilnahme der 
Öffentlichkeit nicht wundern. Die Diskussion von 
Lebensfragen sollte von Emotionen frei sein, aber 
auch in Kenntnis der Tatsachen und nicht lediglich 
der überholten Texte geführt werden. Dann muß 
auch Zeit für eine gründliche Befassung mit diesen 
Texten sein. Dabei hat sogar der Bundestag selber 
ein schlechtes Beispiel gegeben, auch wenn Herr 
Kollege Benda dargelegt hat, daß er nicht daran 
schuld ist: erst vorgestern sind dem Hohen Hause 
die 38 Seiten des schriftlichen Berichts des Rechts-
ausschusses vorgelegt worden. Das ist keine ange-
messene Vorbereitung für eine Verfassungsände-
rung. 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
CDU/CSU.) 

— Seit Jahren offenbar nicht; denn viele der Dinge, 
die Ihnen heute hier vorgelegt werden, sind Ihnen 
völlig neu und entstammen sozialdemokratischen 
Vorstellungen, die Sie vor wenigen Wochen noch 
erbittert bekämpft haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Deshalb wird es darauf ankommen, im Lichte der 
Erfahrungen im neuen Bundestag unverzüglich an 
die Arbeit zu gehen. Soweit bereits Übereinstim-
mung besteht, braucht man doch nicht noch einmal 
von vorn anzufangen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Aber die interessierte und sachkundige Öffentlich-
keit muß auch mit den Problemen und den Texten 
vertraut gemacht werden. 

(Erneute Zustimmung bei der SPD.) 

Vielleicht trägt die heutige Debatte und die der 
nächsten Woche dazu bei. Verfassungsrecht darf 
nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden. Seine Be-
deutung und seine Würde gebieten ordnungsgemäße, 
nicht überhastete Beratung im Parlament und in sei-
nen Ausschüssen 

(Zuruf von der CDU/CSU: Seit sechs Jahren!) 

— über völlig andere Texte haben Sie beraten — 
sowie die Teilnahme unseres politisch mündigen 
Volkes 

(Zuruf: Einschließlich DGB!) 

an dieser verfassungspolitisch wichtigen Diskussion 
unter Vorlage der wirklich zu beschließenden Texte 
und nicht der längst überholten Vorlagen. Wenn es 
bei dieser Diskussion gelingt, den DGB von Vor-
lagen zu überzeugen, dann, finde ich, wäre das für 
unsere Demokratie eine gute Sache. Das sollte man 
nicht einfach leichtherzig abtun. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Helfen Sie uns dabei, statt mich hier zu beschimpfen, 
weil ich das in dieser Stunde versuche. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
Mitte.) 

Das können Sie nämlich nicht mit Frontstellung ge-
gen den DGB. Das können Sie nur tun, wenn Sie die 
zugrunde liegenden berechtigten Sorgen von den 
unberechtigten Emotionen scheiden. Dazu braucht 
man ein sachliches Gespräch und nicht eine Wahl-
kampfatmosphäre. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Gesetzgebung muß offen sein, Verfassungs-
gesetzgebung erst recht. Auch nur der Eindruck von 
Dunkelkammer und Hast können kein Vertrauen 
schaffen. Aber gerade dieses Vertrauen in unsere 
freiheitliche Rechtsordnung ist die unentbehrliche 
Grundlage dafür, daß unser Volk sie mit allen seinen 
Kräften auch und gerade in Zeiten der Not zu schüt-
zen gewillt ist. 

Deshalb müssen Einigungsbemühungen, die um 
der Sache willen unter Umständen in kleinerem 
Kreise unternommen werden mußten und weiterhin 
unternommen werden müssen, selbstverständlich in 
das normale Gesetzgebungsverfahren überleiten und 
vor endgültigen Beschlüssen des Parlaments Zeit für 
eine Teilnahme der interessierten Öffentlichkeit an 
der Diskussion etwa vorgesehener Regelungen ein-
räumen. In dieser Legislaturperiode reichte die Zeit 
dafür nicht mehr aus. 

(Abg. Rasner: Jetzt kommt das Nein!) 

Meine Damen und Herren, es tut mir leid, sagen zu 
müssen, daß manche Veröffentlichungen Bericht-
erstattung und Schauerromane verwechseln. Manch-
mal greift das sogar über bis in Argumentationen 
in diesem Hause. Ich bin hier verpflichtet, eine 
Legende zu zerstören; ich tue es recht gern. Manch 
einer kann sich gar nicht vorstellen — offenbar durch 
das schlechte Beispiel in den eigenen Reihen ange-
regt —, daß es eine politische Partei gibt, deren 
leitende Männer nicht das Messer wetzen, um sich 
gegenseitig zu erdolchen, sondern die solidarisch 
eine von ihnen gemeinsam erarbeitete Politik tragen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Entschließung von Saarbrücken vom 29. Mai 
1965 ist von mir mit meinen engsten Mitarbeitern 
ausgearbeitet, Punkt für Punkt von mir durchformu-
liert und den Führungskörperschaften meiner Partei 
von mir vorgetragen und mit Begründung zur An-
nahme empfahlen worden. Sie brauchen also hier 
gar nicht auf irgendwelche inneren Zwistigkeiten 
zu setzen. Zu einem einzigen Punkt gab es zwei 
Gegenstimmen. Das Ganze wurde einstimmig ver-
abschiedet. 

Als Teilnehmer der interfraktionellen Gespräche 
war mir angesichts der schwerwiegenden noch offe-
nen und wegen mangelnder Vorarbeit in so kurzer 
Zeit nicht mehr lösbaren Probleme keine andere 
Haltung möglich. Sie ergibt sich aus der mehrfach 
bekräftigten, von mir mit durchgesetzten Haltung 
meiner Partei und ,aus dem Stande der Beratungen 
in diesem Hause. Wäre es anders — so wie manche 
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von Ihnen es für den Wahlkampf erhoffen —, dann 
würden wir nicht den verabschiedungsreifen Einzel-
gesetzen zustimmen und uns nicht ausdrücklich auch 
jetzt und hier zu der gemeinsamen Aufgabe beken-
nen, im Falle von Not und Gefahr alles für ihre 
Überwindung zu tun, den Menschen zu helfen und 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ge-
gen alle Gefahren zu schützen. Dazu gehört die Not-
wendigkeit, unser Grundgesetz und unsere sonstige 
Gesetzgebung entsprechend zu gestalten. 

Zur Zeit sind den drei ehemaligen Besatzungs-
mächten im Deutschlandvertrag immer noch relativ 
unbeschränkte Vollmachten vorbehalten, deren Ab-
lösung durch deutsches Verfassungsrecht notwen-
dig ist. Eine solche Ablösung liegt auch und gerade 
im Interesse der Arbeitnehmer und ihrer Organi-
sationen, 

(Abg. Rasner: Sehr richtig!) 

die nach jetzigem Recht nicht vor einer Anwendung 
oder gar vor dem Mißbrauch dieser Befugnisse ge-
gen ihre Intersessen geschützt sind. 

(Abg. Rasner: Sehr richtig!) 

Deshalb haben unsere Führungskörperschaften be-
dauert, daß durch die Versäumnisse der Bundesre-
gierung in der Vorlage entscheidender Gesetzesvor-
haben auch in dieser Wahlperiode die Ergänzung 
des Grundgesetzes nicht mehr möglich ist. Das be-
deutet, 'daß infolge dieser Versäumnisse die seit 
1955 zur Disposition des deutschen Gesetzgebers 
stehenden alliierten Vorbehaltsrechte und die damit 
verbundene Einschränkung der deutschen Souve-
ränität erst im 5. Deutschen Bundestag abgelöst 
werden können. 

Die SPD ist weiterhin bereit, in gemeinsamer Ver-
antwortung mit den anderen Fraktionen des Deut-
schen Bundestages an .der rechtlich einwandfreien 
abschließenden Lösung dieser Probleme mitzuwir-
ken. Wir sind uns dabei bewußt, daß es auch nach 
der Wahl einer breiten Mehrheit bedarf, daß auch 
nach der Wahl ein Zusammenwirken der großen 
Parteien erforderlich ist und wir nicht etwa hier 
frei nach unserer Phantasie die Dinge gestalten kön-
nen. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Deshalb wird das zwar ein Thema freier Aussprache 
sein, aber wegen der notwendigen Zusammenarbeit 
sollte diese Aussprache geführt werden frei von 
Wahlkampfhitze. Wer es als Wahlkampfmotto miß-
braucht, stellt sein Parteiinteresse vor das Ganze. 

(Beifall bei der SPD.) 

Abschließend möchte ich Ihnen sagen, daß wir 
der den Anforderungen nicht gerecht werdenden 
Vorlage des Rechtsausschusses angesichts der be-
dauernswerten Lücken unsere Zustimmung nicht 
geben können. 

(Anhaltender Beifall bei der SPD. — 
Abg. Rasner: Am Schluß das Nein! — Wei

-

tere Zurufe von der Mitte: Nein, nein, 
nein! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die heutige Diskussion 
über die Notstandsverfassung sollte auch dazu die-
nen, mit vielen nebulösen Vorstellungen über das 
Notstandsrecht, die in der Öffentlichkeit diskutiert 
werden, aufzuräumen. Zumindest werde ich ver-
suchen, meinen Teil dazu beizutragen, um in man-
chen Bereichen dieser Diskussion Klarheit zu schaf-
fen über das, was in der Praxis mit diesem Gesetz 
geregelt werden soll, und über das, worüber drau-
ßen diskutiert wird. 

Lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen 
sagen, daß wir Freien Demokraten bereit sind, 
unsere Zustimmung zu der jetzt vorliegenden aus-
gearbeiteten Entwurffassung des Rechtsausschusses 
zu geben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir sind der Überzeugung, daß hier ein Höchst-
maß an Freiheit, an Recht und Souveränität für un-
seren Staat durch die Ausschußbeschlüsse erreicht 
worden ist und daß das allein Grundlage der Be-
trachtung, der Zustimmung oder Ablehnung eines 
solchen Gesetzentwurfs für uns sein kann. 

(Erneuter Beifall bei der FDP.) 

In diesem Zusammenhang muß auch gesagt wer-
den, daß durch diesen Gesetzentwurf die Grundlage 
dafür geschaffen wird, daß die militärische und die 
zivile Verteidigung für unser Volk als ein Ganzes 
und untrennbar zu beurteilen sind. 

Vorweg darf ich den Herrn Präsidenten um Ge-
nehmigung dafür bitten, daß ich um der Klarheit 
willen im Laufe meiner Ausführungen einige Zi-
tate verlesen werde. 

Was stand im Regierungsentwurf und was ist 
daraus geworden? Das ist doch die Betrachtung, die 
wir an einem solchen Tage zur Grundlage der Ent-
scheidung machen müssen. Die Überschrift für 
unsere Argumente, die wir in der ersten Lesung 
hier vorgetragen haben, hieß: Die Rechtsstaatlich-
keit muß gewährleistet bleiben. Unter diesem Ge-
sichtspunkt haben unsere Vertreter in den Aus-
schüssen dieses Hauses ihren Einfluß geltend ge-
macht, um dem Gesetz die Kraft und den Inhalt zu 
geben, der nach unserer Auffassung dafür erfor-
derlich ist. So haben wir schon in der ersten Lesung 
Bedenken gegen viele Punkte der Regierungsvor-
lage geäußert. Heute haben wir darüber Rechen-
schaft zu geben, was während der Ausschußbera-
tungen und in den interfraktionellen Gesprächen 
von uns erreicht worden ist. 

Am Beginn einer solchen Betrachtung muß der 
Satz stehen, der ja auch aus dem Bericht des Kol-
legen Benda deutlich geworden ist: Von der Regie-
rungsvorlage ist nicht mehr allzuviel übriggeblie-
ben. So können wir sagen: in unserem Sinne ist 
geklärt und geregelt worden, daß die Verpflichtung 
des Parlaments bestehenbleibt und daß das Parla-
ment in keinem Fall die Gelegenheit haben kann, 
aus der Verantwortung zu fliehen, wie das einmal 
in der deutschen Parlamentsgeschichte sichtbar ge-
worden ist. Die parlamentarische Zuständigkeit die-
ses Hauses bleibt bis zum letzten garantiert, und 
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der Gemeinsame Ausschuß ist als Notparlament die 
letzte Instanz der Rechtsetzung in diesem Hause, 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß eine 
Einigung über die Notwendigkeit der qualifizierten 
Mehrheit erzielt worden ist. Sie wird von uns be-
sonders begrüßt. 

(Beifall bei der FDP.) 

Die Streichung der Bestimmungen über den inne-
ren Notstand hat wesentlich dazu beigetragen, ein 
gutes Verhandlungsklima unter den Fraktionen, vor 
allen Dingen auch in den letzten Wochen bei den 
interfraktionellen Gesprächen, zu erreichen. Das 
Problem der Ermächtigungen an die Exekutive und 
unserer Vorstellungen, die dagegen gesprochen ha-
ben, von der Beratung und Verabschiedung der 
Schubladengesetze ist während der Ausschußbera-
tungen in unserem Sinne gelöst worden. 

Darum müssen wir zu dem Problem der Schub-
ladengesetze hier einige Worte sagen. Herr Kollege 
Erler hat erklärt, eine rechtzeitige Gesetzgebung 
sei erforderlich. Wir sind der Auffassung, daß sich 
daraus in der heutigen zweiten Lesung eigentlich 
die Konsequenz ergeben hätte, daß die sozial-
demokratische Bundestagsfraktion diesem Gesetz-
entwurf zugestimmt hätte, damit die Grundlage für 
die Verabschiedung und Beratung der Schubladen-
gesetze in diesem Hause gelegt werden kann. Da-
durch, daß diese Schubladengesetze nach unserer 
Auffassung in normalen Zeiten und nicht in Krisen-
zeiten beraten werden sollen und die Möglichkeit 

) eröffnen, daß auch auf der kommunalen und auf 
der Landesebene die dann mit der Durchführung 
dieser Schubladengesetze Beauftragten sich früh 
genug und rechtzeitig informieren, ist nach unserer 
Auffassung auch die Mißbrauchsmöglichkeit aus-
geschaltet. 

Die Möglichkeit zur Einschränkung der Grund-
rechte ging uns im Regierungsentwurf zu weit. Wir 
begrüßen daher, daß diese Ideen inzwischen während 
der Ausschußberatungen durch unsere entscheidende 
Mitbeteiligung beerdigt worden sind. Dabei muß 
festgestellt werden, daß das von uns bereits in der 
ersten Lesung geforderte Stoppzeichen in der Frage 
des Rechts zur Delegation der Grundrechtseinschrän-
kung errichtet worden ist. Das sind nur einige Pro-
bleme, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen 
will. Auf die Fragen der Ablösung der alliierten 
Vorbehaltsrechte, der Pressefreiheit, des Notver-
ordnungsrechts und des Streikrechts komme ich noch 
an anderer Stelle zu sprechen. 

In der Diskussion vor allen Dingen außerhalb die-
ses Hauses ist nun eine Argumentation geführt wor-
den, als ob die Verabschiedung des Notstands-
gesetzes bereits der Beginn der Staatskrise wäre, 
als ob mit der Beratung und Verabschiedung dieses 
Gesetzes bereits das Ende der Demokratie in unse-
rem Staate sichtbar geworden wäre. Meine Damen 
und Herren, der Eindruck mancher Diskussionen 
außerhalb dieses Hauses war, wir wollten die Demo-
kratie mit der Sicherung der demokratischen Rechte 
auch für den Notstand abschaffen. Anstatt alle Kräfte 
einzusetzen, um diese demokratischen Rechte zu 
erhalten und zu sichern, ist man in demagogischer 

Weise gegen die Beratung und gegen die Zuständig-
keiten der parlamentarischen Gremien angegangen. 
Nur Demokratien brauchen Notstandsgesetze. Alle 
anderen Staaten, vor allem Diktaturen, haben bereits 
den permanenten Notstand, so daß man in diesen 
Staaten über die hier anstehende Regelung der ge-
setzlichen Probleme natürlich nicht zu sprechen hat. 

(Beifall bei der FDP.) 

So möchte ich zum ersten Zitat kommen, einem 
Zitat des Professors Abendroth in seinem Buch 
„Der totale Notstandsstaat". Er hat hier ausgeführt: 

Das zentrale Problem der beabsichtigten Not-
standsregelung ist, daß durch sie in unserem 
politischen System die gleichen transformato-
rischen Möglichkeiten, die gleichen Möglich-
keiten der totalen Zerstörung der politischen 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit geschaf-
fen werden. 

Meine Damen und Herren, das ist für mich eine 
völlig unbegreifliche Behauptung, die durch keinen 
Diskussionsbeitrag, ganz gleich von welchem Kol-
legen, bei der Beratung des Notstandsgesetzes hier 
in diesem Hause bisher begründet werden kann. 

So wundert man sich denn auch nicht, wenn man 
die politische und die geistige Verwandschaft des 
Herrn Professors Abendroth und des Herrn Otto 
Brenner kennt, daß Herr Brenner in seinem 
„Spiegel"-Gespräch — im „Spiegel" vom 9. Juni 
veröffentlicht — sagte, man solle nicht in einer Zeit, 
in der wir erst versuchen, die Demokratie zu festi-
gen und auszubauen, durch Notstandsgesetze helfen, 
dieses Fundament der Demokratie zu zerstören. 
Meine Damen und Herren, mit einer solchen Auffas-
sung wird das Vertrauen in das Parlament und in 
die parlamentarische Demokratie in einer Form in 
Mißkredit gebracht, die man nicht widerspruchslos 
hinnehmen kann. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir wollen eben auch in Notzeiten demokratische 
Zustände garantieren; deshalb unser Bemühen um 
eine gerechte und demokratische Regelung in dieser 
Frage. 

Selbst Professor Ridder von der Bonner Uni-
versität, der in seinem Buch „Notstandsrecht und 
Demokratie" mehrfach mit sehr heftigen kritischen 
Bemerkungen Einwände gegen die Beratung der 
Notstandsgesetzgebung erhoben hat — zum Teil 
sind diese Einwände auch sehr unsachlich —, kommt 
in der Schlußbemerkung dieses Buches immerhin zur 
Einsicht, indem er ausführt: 

Im Prinzip müssen wir uns darüber klar sein, 
daß man Freiheit nicht dadurch garantieren und 
vermehren kann, daß man sie verdünnt; vor-
übergehend kann es zwar in der Tat notwendig 
sein, den Raum der Freiheit einzuschränken. 

Hier geht es einfach darum, meine Damen und Her-
ren, für eine begrenzte Zeit Einschränkungen hinzu-
nehmen, um durch diese rechtlichen Einschränkun-
gen die Freiheit auf die Dauer zu sichern. 

(Beifall bei der FDP.) 
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Das ist ein Kernproblem der ganzen Auseinander-
setzung in der Beratung um dieses Gesetz. 

Nun taucht natürlich die Frage auf: Wer sichert 
die Freiheit und den Rechtsstaat, wo liegen die Zu-
ständigkeit und die Verantwortung des Parlaments, 
und wenn das Parlament versagt, was geschieht 
dann? 

Meine Damen und Herren, würden wir dem fol-
gen, was Herr Kollege Erler vorhin in einer Fülle 
von Punkten dargetan hat, könnte man eigentlich 
zu dem Ergebnis kommen, der Deutsche Bundestag 
habe versagt, zumindest alle Fraktionen außer der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Aber ich 
glaube nicht, daß man die Dinge so betrachten kann, 
daß man erklärt: Wir Sozialdemokraten haben be-
reits 1960, 1962 und 1964 gesagt, was wir wollten; 
wir haben damals zehn oder wer weiß wie viele 
Punkte aufgeführt, und wenn ihr diese Punkte nicht 
erfüllt habt, dann seid ihr schuld daran, daß diese 
Gesetzgebung nicht zustande kommen kann. Meine 
Damen und Herren, eine solch einseitige parteipoli-
tische Begründung kann man doch hier im Ernst 
einfach nicht vortragen! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Gerade die Beratungen der Ausschüsse dieses Hau-
ses und ihr Ergebnis haben gezeigt, daß die Grund-
rechte und die Rechtsstaatlichkeit durch die Be-
schlüsse der CDU/CSU- und der FDP-Fraktion ga-
rantiert bleiben. Gerade wir Freien Demokraten füh-
len uns hier angesprochen; über unsere von der 
ersten Lesung bis zum heutigen Tage klare Haltung, 
Herr Erler, hat zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner 
Sachfrage der Notstandsberatung in diesem Hause 
ein Zweifel bestanden. Es war stets klar, wie wir 
Freien Demokraten uns verhalten würden, auch 
wenn wir die Dinge manchmal nicht so lautstark 
draußen verkündet haben, wie es Herr Kollege 
Schmitt-Vockenhausen laut „Frankfurter Rund-
schau" getan hat, als er nach einem dieser interfrak-
tionellen Gespräche sagte: „Heute nacht haben wir 
eine Schlacht für Freiheit und Recht geschlagen!" 

(Abg. Benda: Heute nacht? — Heiterkeit.) 

Wenn wir diese Auseinandersetzungen etwas weni-
ger mit großen Worten als vielmehr in der Sache 
mehr zur Diskussion bereit geführt hätten, wären 
sie vielleicht nicht so früh abgebrochen worden. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

— Bitte schön, Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Wollen Sie da-
mit sagen, daß wir ,in der Sache nicht bereit waren, 
in allen Fragen immer wieder zu verhandeln? 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, 
von Ihnen sind in der Sache während der Verhand-
lungen immer wieder neue Sachen auf den Tisch 
gelegt worden, die  bis  zum Tage vor der  letzten 
Verhandlung als Sachdiskussion kaum sichtbar ge-
wesen sind. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Matthöfer: 
Woher wollen Sie  das wissen? Sie waren ja 

gar nicht im Ausschuß!) 

— Herr Kollege Matthöfer, ich denke hier weniger 
an den Ausschuß als an die linterfraktionellen Ge-
spräche, die  'wir zum Schluß geführt haben. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Wissen Sie, der Zuruf ist so, daß ich lieber nicht 
darauf eingehen möchte, — in Ihrem eigenen Inter-
esse. 

(Beifall bei der  FDP. — Lachen bei der SPD.) 

Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich 
auch ein kritisches Wort über die Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesregierung sagen. Was geschah seit 
der Einbringung der Gesetze, um die Bevölkerung, 
wie das in anderen Ländern — ich denke an die 
Schweiz, die Vereinigten Staaten von Amerika und 
Schweden — geschehen ist, über die Rechte und 
Pflichten aufzuklären, die durch die Notstandsgesetz-
gebung auf den einzelnen zukommen? 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP): Bitte schön. 

Schmitt -Vockenhausen (SPD) : Herr Kollege, 
würden  Sie  mir zustimmen, daß gerade durch die 
berühmte Aktentaschen-Geschichte in der Bevölke-
rung in dieser Frage sehr viel Porzellan zerschlagen 
worden Ist? 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, 
ich beschäftige mich gerade mit dieser Frage, und 
über die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsarbeit 
der 'Bundesregierung werde ich ja jetzt einiges 
sagen, auch darüber, daß sie leider nicht erfolgt Ist. 

Es muß in aller Offenheit festgestellt werden, daß 
das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung 'in dieser Frage trotz des großen zur Verfügung 
stehenden Apparats völlig versagt hat. So verständ-
lich es ist, daß die Regierung nicht mit vollem Her-
zen hinter dem stand, was die Parlamentsausschüsse 
aus den Regierungsvorlagen machten, so bleibt 
trotzdem die Verpflichtung der Aufklärung für die 
Bundesregierung auch in 'dieser Frage. 

(Beifall bei der FDP.) 

Völlig unsinnig ist es in diesem Zusammenhang, 
wenn die Bundesregierung Probleme, die in aller 
Offenheit behandelt werden  müssen, mit dem Ge-
heimstempel versieht, damit die erforderliche Dis-
kussion hindert und (dadurch einen Teil der Schuld 
trägt, daß nebulöse Vorstellungen in die Ausschuß

-

beschlüsse hineingeheimnißt werden, die durch 
nichts begründet sind. 

(Abg. Matthöfer: Und wer trägt die Regie

-

rung?) 

— Aber Herr Kollege Matthöfer, das sollte doch in 
diesem Hause kein Geheimnis sein! 

(Heiterkeit und Beifall bei der  SPD.)  

Wir Freien Demokraten nehmen uns auch in einer 
Koalition das Recht,  der Regierung, die wir mit 
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tragen, kritische Bemerkungen zu sagen, wenn es 
an der Zeit ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Und, Herr Kollege Matthöfer, lassen Sie mich sehr 
deutlich sagen, daß unser Koalitionspartner in Bonn 
uns dann nicht so behandelt hat,  daß wir, wenn wir 
eine Zustimmung zu einer Entscheidung nicht gege-
ben haben, aus der Koalition hinauskomplimentiert 
worden sind wie in Hannover. 

(Zurufe und Gegenrufe.) 

In einer Vielzahl von Podiumsgesprächen haben 
sich leider nur wenige Abgeordnete aller Fraktionen 
den mehr oder minder heißen Diskussionen gestellt, 
um den auf diesem Wege erreichbaren Gesprächs-
teilnehmern die Absichten des Parlaments klarzuma-
chen. Die Zahl der so Angesprochenen war gering. 
Die Wirkung war sehr unterschiedlich. Ich sehe eine 
ganze Reihe von Kollegen hier in diesem Hause, die 
an solchen Podiumsdiskussionen an Universitäten 
oder anderen Einrichtungen mitgewirkt haben. 

Meine Damen und Herren, ein sehr ernstes Wort 
ist zu sagen zu einem Beispiel, das wir am 23. Mai 
im ersten Programm des Deutschen Fernsehens er-
lebt haben. Dort wurde in einer dreiviertelstündigen 
Sendung die Bevölkerung der Bundesrepublik dar-
über aufgeklärt, welche Maßnahmen, Notwendigkei-
ten, Einschränkungen und sonstige Möglichkeiten 
auf jeden einzelnen zukommen würden, wenn das 
Zivildienstgesetz verabschiedet würde. Die Spre-
cherin gab dann zum Schluß der Sendung bekannt, 
daß die Verabschiedung dieses Zivildienstgesetzes 
im Deutschen Bundestag in den nächsten Wochen be-
vorstehe. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz, 
über das hier in einer dreiviertelstündigen Sendung 
des Deutschen Fernsehens die unwahrscheinlichsten 
Dinge dargestellt wurden, ist bis zum heutigen Tage 
in keinem Ausschuß des Bundestages auch nur eine 
Minute beraten worden. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Ich meine auch, es wäre besser gewesen, wenn sich 
das Bundesinnenministerium nicht, wie das in der 
Sendung zum Ausdruck kam, geweigert hätte, eine 
Erklärung oder eine Stellungnahme zu diesem Ge-
setz abzugeben, sondern wenn es denjenigen, die 
diese Sendung machten, gesagt hätte, daß das Gesetz 
nicht mehr zur Diskussion steht. 

(Beifall bei der FDP und des Abg. Schmitt- 
Vockenhausen.) 

Auch das hätte zu einer vernünftigen Aufklärungs-
arbeit der Bundesregierung gehört. 

Lassen Sie mich nun etwas zu der Demagogie sa-
gen, mit der die Gegner dieses Gesetzes in  der Öf-
fentlichkeit gearbeitet haben. Die Gegner der Not-
standsgesetzgebung waren viel weniger pingelig in 
der Wahl ihrer Mittel, die Parlamentarier und die 
Fraktionen anzugreifen. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Dabei muß festgestellt werden, daß in vielen Fällen 
mangelnde Sachkenntnis durch Lautstärke ersetzt 
worden ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Als Beispiel dafür darf ich einiges vortragen. 

Vor mir liegt ein Flugblatt als Einladung zu einer 
Großkundgebung zu dem Thema „Notstand — Staats-
streich von oben", die am 21. Mai 1965 in Marburg 
stattfand. Referenten waren der wissenschaftliche 
Assistent der Universität Darmstadt, Herr Seifert, 
Heinrich Otjem vom Hauptvorstand der IG-Chemie 
und der SPD-Landtagsabgeordnete Pless. Einladende 
waren die Gewerkschaft ÖTV, die DGB-Jugend, der 
DGB-Frauenausschuß, die Gewerkschaft der Eisen-
bahner Deutschlands und eine Reihe von studenti-
schen Hochschulgruppen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Darunter auch 
Ihre!) 

— Unter anderem auch der Liberale Studentenbund, 
Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, von dem wir 
Freien Demokraten uns — im Gegensatz zu den So-
zialdemokraten — getrennt und mit dem wir die Zu-
sammenarbeit vor vierzehn Tagen eingestellt haben, 
weil an der Spitze einer großen Anzahl von Hoch-
schulgruppen des Liberalen Studentenbundes — so 
liberal ist er — sozialdemokratische Parteimitglieder 
standen. 

(Heiterkeit.) 

Aber, Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, um den 
Katalog zu vervollständigen, nachdem Sie schon 
eine Gruppe genannt haben, darf ich sagen, daß zu 
den Einladern selbstverständlich auch der Sozial-
demokratische Hochschulbund, der Sozialistische 
Studentenbund und andere Ihnen nahestehende 
Gruppen gehörten. Aber das entscheidende ist ja, 
was in einem solchen Flugblatt steht, mit dem man 
zu einer derartigen Veranstaltung einlädt. Da heißt 
es expressis verbis: 

Notstand — das bedeutet: Sie dürfen nicht mehr 
sagen, was Sie meinen. Ihre Zeitung wird zen-
siert. Sie dürfen ausländische und bestimmte 
deutsche Sender nicht mehr abhören. Der Lehr-
stoff wird Schulen und Universitäten diktiert. 
Ihr Auto wird beschlagnahmt. Sie bekommen 
wieder Lebensmittelkarten. Streik 'wird bestraft. 
Sie werden der uneingeschränkten Kommando-
gewalt des Arbeitgebers unterstellt. Der Staat 
wird Ihnen vorschreiben, welchem Verein Sie 
angehören und an welchen Versammlungen Sie 
teilnehmen müssen. Wahlen werden abge-
schafft. 

Meine Damen und Herren, wer so argumentiert, 
auch wenn er Parlamentarier der Sozialdemokrati-
schen Partei ist, verliert jede Glaubwürdigkeit, daß 
es ihm um die Demokratie gehe. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Erler: So hat 
jeder seinen Kohut! — Heiterkeit. — Abg. 
Zoglmann: Da haben Sie aber viele Ko

-

hüte! — Erneute Heiterkeit.) 

— Lassen Sie es mich noch 'deutlicher sagen, Herr 
Erler: Diese Demagogie ist die Sprache des Dr. 
Goebbels. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Frau Kleinert: 
Verbessern Sie sich lieber! — Abg. Ritzel: 

Den haben Sie nicht gekannt!) 
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— Herr Kollege Ritzel, ich weiß nicht, ob wir beide 
uns jetzt darüber unterhalten sollten. 

(Abg. Mattick: Sie haben es ja getan!) 

Man kann, wenn man Herrn Sebastian  Haffner 
im „Stern" folgt, auch noch eine andere Argumen-
tation heraushören. Er erklärte in seinem Artikel 
vom 6. Juni:  

Die Professoren und die Gewerkschaften mögen 
sich heiser protestieren, dafür haben unsere 
neuen von Papens und Schleichers nur noch ein 
sattes Lächeln. Das Parlament, die Länder, 
selbst die Partei- und Fraktionsmitglieder sind 
verstummt, sie haben abgedankt. Die Presse ist 
mit der Königin von England beschäftigt. Eine 
kleine Handvoll Männer ... entscheiden nach 
rein partei- und personalpolitischen Gesichts-
punkten unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
so ganz nebenbei das Schicksal Deutschlands. 
Der Bundesbürger ist wieder ein reines Objekt 
geworden, mit dem man verfahren wird, wie 
Börsenmakler mit einem Aktienpaket verfah-
ren. Wer ihn morgen regieren wird — und 
zwar schrankenlos ... regieren wird —, hängt 
nicht mehr von ihm ab, sondern von Konspi-
rationen und Intrigen eines winzigen Klüngels, 
in die er keinen Einblick und auf die er keinen 
Einfluß hat. Es ist wieder 1932. 

Das, meine Damen und Herren, ist eine andere 
Stimme in der Auseinandersetzung, um die es uns 
geht. Man kann nur sagen, Sebastian Haffner hat 
keine Ahnung von der Sache, um die es geht, keine 
Ahnung von der Vielzahl der Beratungen in diesem 
Hause, in meiner Fraktion und in meinem Arbeits-
kreis. Ich darf ihm an dieser Stelle sehr deutlich 
sagen: Bei uns ist niemand verstummt. Wir haben 
unsere freiheitlichen Vorstellungen ins Gesetz ge-
bracht und unsere Konzeption während der Aus-
schußberatungen durchsetzen können. 

(Beifall bei der FDP.) 

Oder ich darf zwei Professoren zitieren, die eben-
falls während einer Veranstaltung von Bonner Stu-
dentengruppen hier vor wenigen Tagen auftraten. 
Professor Maihof er von der Universität Saar-
brücken sagte, der Feind der freiheitlichen Demo-
kratie stehe heute weder links noch rechts, sondern 
in der Mitte; es seien jene halben Demokraten und 
halben Autokraten, von denen man in einer Krise 
nicht erwarten könne, daß sie die Errungenschaften 
unserer freiheitlichen Demokratie entschlossen ver-
teidigen würden. 

Meine Damen und Herren, wir würden uns 
freuen, wenn es wirklich um den Bestand dieser 
Demokratie geht, Herrn Professor Maihofer in 
Deutschland und auf unserer Seite zu sehen. 

(Abg. Bauer (Wasserburg) : Sehr richtig!) 

Ich meine, wir werden im Notstand unsere Verant-
wortung für unser Volk tragen. 

Herr Professor Ridder  erklärte: 

Ich gehe auch zu solchen Veranstaltungen, ein

-

fach weil man keine Befürworter der Not

-

standsgesetze als Partner zu Diskussionen mehr 
bekommt. 

Derselbe Professor Ridder hat am 18. Februar mit 
den Kollegen Schmitt-Vockenhausen, Dr. Even und 
mir vor den Studenten der Universität Bonn diese 
Diskussion geführt. Der Leiter dieser Diskussion 
mußte zum Schluß der Veranstaltung feststellen, es 
sei für ihn überraschend, mit wie wenig Sachkennt-
nis die Professoren in diese Diskussion eingestie-
gen seien. 

(Zustimmung des Abg. Mattick. — Zurufe.) 

In einer solchen Situation ist es nach meiner Mei-
nung wichtig, diejenigen, die aus politischen, ge-
fühlsbetonten oder welchen Gründen auch immer 
gegen jede Art von Notstandsgesetzgebung sind, 
und das auseinanderzuhalten, was hier an politi-
scher Verantwortung für diesen Staat von den Män-
nern und Frauen in diesem Parlament getan wird. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Insoweit haben wir es begrüßt, daß sich — insofern 
folge ich Herrn Erler — vielleicht etwas spät — 
aber nicht zu spät, Herr Kollege Erler! — die Frak-
tionen zu interfraktionellen Gesprächen zusammen-
gefunden haben. Um vier Dinge ging es zum Schluß 
noch, die von meinen beiden Vorrednern behandelt 
worden sind. 

Lassen Sie mich als ersten dieser vier Punkte das 
Problem der Ablösung der alliierten Vorbehalts-
rechte vortragen. Um die Ablösung der alliierten 
Vorbehaltsrechte hat es manche heiße Diskussion 
gegeben, wobei die Frage eine Rolle spielte, ob, wie 
die SPD es verlangte, alle Vorbehaltsrechte auf ein-
mal — auch die der Post- und Telefonkontrolle — 
abgelöst werden können und unter welchen Voraus-
setzungen dies erreichbar ist. Die SPD hat in ihrer 
Erklärung vom 29. Mai dazu Stellung genommen. 
Aber ganz im Gegensatz zu dieser Stellungnahme 
steht hier wiederum die Erklärung des Vorsitzenden 
der IG Metall, Otto Brenner. Otto Brenner erklärt 
in dem „Spiegel"-Gespräch: „Durch die alliierten 
Vorbehaltsrechte wäre auch in Fällen äußerer Gefahr 
ausreichender Schutz vorhanden." Ich komme — im 
Gegensatz zu Herrn Erler — zu der Folgerung aus 
diesem Satz, daß durch diese Äußerung klar wird, 
daß der Vorsitzende der IG Metall im Notstand die 
Kommandogewalt lieber den alliierten Generalen 
überläßt, als das demokratisch gewählte Parlament 
tätig bleiben zu lassen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Auch die Rechtsauffassung, die von Professor 
Ridder in der „Frankfurter Rundschau" vorgetragen 
wird — für den äußeren Notstand seien die alliier-
ten Vorbehaltsrechte durch die bundesdeutsche 
Wehrverfassung bereits abgelöst —, gewinnt durch 
mehrmalige Wiederholung nichts an Wahrheits-
gehalt; sie geht einfach an den Tatsachen vorbei. 

Meine Damen und Herren, die Gegner der Not-
standsgesetze werden wahrscheinlich froh sein dar-
über, — —

(Abg. Schmitt-Vockenhausen meldet sich 
zu einer Zwischenfrage.) 
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— Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, ich habe 
Ihnen Gelegenheit gegeben, einige Zwischenfragen 
zu stellen. Ich glaube, es ist, um den Ablauf der 
Sitzung zu beschleunigen, besser, wenn wir jetzt 
unsere Meinung vortragen. Sie haben selbstver-
ständlich Gelegenheit, im Verlauf der weiteren Dis-
kussion ihre Auffassung vorzutragen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Ich wollte 
Ihnen nur in der Sache Ridder entgegnen!) 

Die Gegner der Notstandsgesetze werden mit 
Sicherheit den Beschluß der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion dieser Legislaturperiode, dieser 
Regelung nicht mehr zuzustimmen, begrüßen. Ich bin 
aber der Meinung, daß eine Situation eingetreten 
ist, die uns auf unbestimmte Zeit die alliierten Vor-
behaltsrechte beläßt. Die Alternative, die draußen 
vielfach völlig falsch dargestellt wird, lautet ja nicht 
„Notstandsrecht oder Rechtsstaat", sondern die 
Alternative lautet: Notstandsrecht in der Form der 
Durchführung der Alliierten oder Notstandsrecht so, 
wie wir es uns in einer freiheitlichen Demokratie 
vorstellen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

„Wir waren immer bereit, unseren Anteil zur Ab-
lösung der alliierten Vorbehaltsrechte zu leisten," 
hat Herr Erler vorhin gesagt. Aber, Herr Erler, so 
ganz bis in die letzte Konsequenz stimmt das doch 
nicht. Die stufenweise Ablösung der alliierten Vor-
behaltsrechte — der allgemeinen Vorbehaltsrechte—
wäre möglich gewesen, wenn wir heute dieser Vor-
lage unsere Zustimmung gäben. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Darüber gibt es keinen Zweifel. Sie haben immer 
„alles oder nichts" verlangt. Mit einer solchen For-
derung wird man in der politischen Auseinander-
setzung bei einer so schwierigen Materie leider 
manchmal nicht zum Zuge kommen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir Freien Demokraten halten 20 Jahre nach 
Kriegsende die Ablösung der alliierten Vorbehalts-
rechte und die Einführung einer deutschen Gesetz-
gebung auch für den Fall des Notstands für nicht 
mehr länger aufschiebbar. Wenn eine Zustimmung 
der Alliierten für die Ablösung aller Vorbehalts-
rechte nicht erreichbar ist, so liegt es in unserem 
Interesse, auf jeden Fall eine demokratische und 
rechtsstaatliche Notstandsverfassung für diejenigen 
Bereiche zu schaffen, für die die Alliierten zustim-
men. Keinesfalls sind wir Freien Demokraten bereit, 
für die Ablösung von Vorbehaltsrechten Grund-
sätze unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung 
zu opfern. Aber wenn es darum geht, so viel wie 
möglich Gesetzgebungszuständigkeit auch für den 
Fall des Notstands in unsere Hände zurückzugewin-
nen, darf es keine Politik des „Alles oder nichts" 
geben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Lassen Sie mich nun zur Frage der Pressefreiheit 
kommen. In der Frage der Pressefreiheit haben wir 
Freien Demokraten von jeher die Auffassung ver-
treten, daß die Pressefreiheit auch nicht im Zeit-

raum des äußeren Notstands eingeschränkt werden 
darf. Die einzige Einschränkungsmöglichkeit, die wir 
akzeptieren und die auch in dem nunmehr vor-
liegenden Entwurf vorhanden ist, bezieht sich auf 
die Übermittlung von Nachrichten über militärische 
Truppenbewegungen im äußeren Notstand. Einer 
solchen Regelung stimmt auch der Deutsche Presse-
rat zu. Wir werden keiner Regelung unsere Zustim-
mung geben, in der die Pressefreiheit über diese 
Ausnahmebestimmung hinaus eingeschränkt wird 
oder aber eine Einschränkung für die Spannungszeit 
vorgesehen ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Insoweit sind wir der Auffassung, daß die Argu-
mentation der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion, die der Kollege Erler gegen diese im Ge-
setzentwurf nunmehr vorgesehene Regelung vor-
getragen hat, nicht stichhaltig ist; denn durch diese 
Verfassungsbestimmung ist der Mißbrauch, den er 
vorhin darzustellen versuchte, einfach unmöglich ge-
worden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Zum Notverordnungsrecht haben wir bereits in 
der ersten Lesung keinen Zweifel daran gelassen, 
daß der Erlaß von Notverordnungen nur die organi-
satorischen Voraussetzungen für die Durchführung 
der Gesetze zu schaffen hat; wir waren nicht bereit, 
Gesetze durch Notverordnungen zu ersetzen. So 
habe ich bereits in der ersten Lesung den Bundes-
innenminister, als er den Erlaß von Notverordnun-
gen zur •Conditio sine qua non erklärte, darauf hin-
gewiesen, daß er die Unabdingbarkeit dieser For-
derung einer ernsthaften Überprüfung unterziehen 
sollte. Wir begrüßen es daher, daß der Fraktions-
vorsitzende der CDU auch auf unseren Wunsch die 
Erklärung abgegeben hat, daß das Notverordnungs-
recht nicht mehr Bestandteil der neuen Regelung 
sein wird. 

Die Frage des Streikrechts war das dritte Problem, 
das in  der Auseinandersetzung hier bis zum Schluß, 
bis in die interfraktionellen Besprechungen hinein, 
eine große Rolle gespielt hat. Zu dieser Frage haben 
wir zu sagen: wir sind davon überzeugt, daß ein gro-
ßer Teil der Arbeitnehmer für unsere bereits in der 
ersten Lesung dargetane Auffassung Verständnis 
hat, daß für die  Dauer  des äußeren Notstandes, d. h. 
für die Dauer  des  Krieges, der  militärischen Ausein-
andersetzung, das Streikrecht ruhen sollte. Wir wol-
len das Streikrecht nicht abschaffen. Wir halten es 
aber nicht für vertretbar, das 'Streikrecht auch noch 
für eine Zeit zu statuieren, in der besondere Ver-
pflichtungen für jeden einzelnen in unserem Volk 
denkbar sind und Wirklichkeit werden. Wir müssen 
bei einer gesetzlichen Regelung dieses Problems 
auch berücksichtigen, daß wir nicht nur die augen-
blickliche wirtschafts- und sozialpolitische und poli-
tische Situation in der Bundesrepublik zu beurteilen 
haben; wir müssen vielmehr auch an mögliche Kri-
senzeiten denken. 

Nun ist heute morgen und auch in der Presse der 
letzten Tage immer wieder die Frage aufgeklungen, 
ob das Nein der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion mit einem Druck von außen, mit einem 
Druck, den der Gewerkschaftsbund auf die SPD- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 190. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1965 	9551 

Dorn 
Fraktion ausgeübt hat, in Übereinstimmung zu sehen 
sei. Ohne Zweifel ist in den letzten Wochen und 
Monaten durch die Gewerkschaftskreise ein erheb-
licher Druck auf die Vorstellungen der SPD ausge-
übt worden. Wenn man daran denkt, daß rund 160 
Abgeordnete der SPD-Fraktion gewerkschaftlich 
organisiert sind, kann man sich vorstellen, daß hier 
auch die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
vor einer schwierigen Entscheidung stand. Dabei 
darf aber nicht übersehen werden, daß auch die SPD-
Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet und 
an Aufträge des DGB nicht gebunden sind. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, eine 
Reihe von Stellungnahmen außerparlamentarischer 
Kreise bekanntzugeben. Der DGB hat am 3. Juni 
dieses Jahres an .die Abgeordneten dieses Hauses 
geschrieben: 

Der DGB und die in ,ihm zusammengeschlosse-
nen Industriegewerkschaften lehnen jede ge-
setzliche Regelung des Notstandes eindeutig ab. 
Aus der Sorge um die freiheitliche demokra-
tische Substanz unserer staatlichen Ordnung 
und zum Schutz unserer Demokratie wurde die-
ser Beschluß gefaßt. 

Wer das so schreibt, hat  entweder das, was  jetzt 
beschlossen werden soll, nicht gelesen, oder er ist 
nicht in der Lage r  es richtig zu interpretieren. 

Der Gewerkschaftliche Arbeitskreis an der Münch-
ner Universität hat an den DGB appelliert, er sollte 
zu Warnstreiks gegen die Notstandsgesetzgebung 
aufrufen. Für den Fall, daß die SPD den Gesetzen in 
der vom DGB abgelehnten Form zustimme, sollte 
der DGB zur Wahlenthaltung aufrufen und schärfste 
Kampfmaßnahmen ergreifen. Gewerkschaftlich orga-
nisierte Bundestagsabgeordnete, die, so heißt es 
weiter, für die Notstandsgesetze, gleich welcher 
Form, stimmten, verstießen gegen die Beschlüsse 
der Gewerkschaftstage und verhielten sich damit 
gewerkschaftsfeindlich. Natürlich wird am Schluß 
einer solchen Feststellung ganz zwangsläufig 
der Ausschluß aus der Gewerkschaft stehen. Das 
sagen diejenigen, die auf der anderen Seite immer 
für die freie Meinungsäußerung, auch im Notstand, 
eintreten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Aber Herr Brenner hat, nachdem die SPD ihr Nein 
sichtbar machte, erklärt: Nachdem jetzt eine neue 
Situation eingetreten ist, glaube ich, daß eine zen-
trale Großaktion nicht mehr notwendig ist. Damit 
ist also sehr deutlich der innere Zusammenhang 
spürbar. Herr Brenner sagt dann im nächsten Absatz 
gleich weiter: „Wenn wieder Gefahr im Verzuge ist, 
werden wir uns erneut mit der Frage beschäftigen 
müssen. Aber" — das ist auch nicht ganz uninter-
essant — „warten wir erst einmal ab, wie der 
nächste Bundestag aussehen wird!" 

Lassen Sie mich in diesem Bereich ein letztes Zitat 
bringen. Der SPD-Stadtverordnete Paul Arnold, 
gleichzeitig DGB-Vorsitzender von Wuppertal, er-
klärte in der Delegiertenversammlung seines Ver-
bandes am 12. Juni: 

Dem Notstandsgesetz, so wie es Höcherl vorge-
legt hat, wird der DGB niemals zustimmen. Und 

man muß wissen, daß ein Notstandsgesetz ohne 
die Zustimmung des DGB nie zustande kommen 
wird. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Meine Damen und Herren, angesichts solch klarer 
Äußerungen — von Vorsitzenden des DGB bis zu 
Kreisvorsitzenden — darf man sich nicht wundern, 
daß in der Öffentlichkeit nunmehr der Anschein von 
einem Druck auf die SPD erweckt worden ist. 

Die Frage ist also: Was will die sozialdemokrati-
sche Bundestagsfraktion mit ihrem Nein bezwecken? 
Herr Erler sagt, sie wolle nach der Bundestagswahl 
— selbstverständlich unabhängig von Einflüssen der 
Gewerkschaften und anderer außerparlamentari-
scher Gruppen — ihre Entscheidung treffen. 

Es taucht natürlich auch die Frage auf, die in 
„Christ und Welt" vom 4. Juni und im „Kölner 
Stadtanzeiger" vom 31. Mai anklang und die nicht 
ganz ohne Interesse ist. „Christ und Welt" schreibt: 

Die SPD spielt ihren Gegnern das Argument 
in die Hand, daß eine diesem Druck gegenüber 
nachgiebige SPD sich erst recht, sollte sie im 
Besitz der Regierungsverantwortung sein, Ein-
flüssen extremer Gewerkschaftskreise beugen 
würde. 

Der „Kölner Stadtanzeiger" schreibt: 

Es liegt der Verdacht nahe: Brandt und die Sei-
nen sagen nur deshalb nein, um nach dem Wahl-
tag ihr Ja teuer zu verkaufen. Das wäre bei-
spielsweise eine hübsche Mitgift für eine große 
Koalition.  

(Zuruf von der SPD: Sie haben wohl Angst 
davor?) 

— Ich darf gleich die Antwort darauf geben: Wir 
Freien Demokraten, meine Damen und Herren, den-
ken nicht daran, uns in der Beurteilung der Not-
wendigkeiten unseres politischen Handels durch 
Opportunitätsüberlegungen beeinflussen zu lassen. 

(Beifall bei der FDP. — Lachen bei der 
SPD. — Abg. Wehner: Sehr gut gesagt!) 

— Wir, Herr Kollege Wehner, haben das in diesem 
Haus mehrfach unter Beweis gestellt. 

(Anhaltendes Lachen bei der SPD.) 

Als nämlich Sie, Herr Kollege Wehner, zu dem Zeit-
punkt, wo die fünf FDP-Minister aus dem Kabinett 
ausschieden, um auf diese Weise den Rücktritt des 
Herrn Strauß zu erzwingen, hatten Sie mit den 
Christlichen Demokraten über die Bildung einer 
schwarzroten Koalition verhandelt. 

(Beifall bei der FDP.) 

Sie haben es gerade nötig, über Opportunitätsüber-
legungen in diesem Hause zu reden! 

(Abg. Wehner: Reden Sie nicht von Sachen, 
die Sie nur halb wissen!) 

— Aber Herr Kollege Wehner, es gibt außer Ihnen 
auch noch einige Leute in diesem Hause, die etwas 
wissen. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. 

(Abg. Wehner: Sicher, aber in dieser Sache 
wissen Sie nur halb Bescheid!) 
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Lassen Sie mich zum Schluß kommen. 

(Abg. Wehner: Das ist gut!) 

Ich kann verstehen, daß Ihnen das unangenehm ist, 
Herr Kollege Wehner, 

(Abg. Wehner: Es  ist immer gut, wenn 
einer zum Schluß kommt!) 

und die Nervosität des Kollegen Erler war ja deut-
lich spürbar, als er heute nach so langem Anlauf das 
Nein begründen mußte. Es ist ihm eigentlich auch 
sehr wenig überzeugend gelungen. 

(Zuruf von der SPD: Jedenfalls sehr sach

-

lich!) 

Wo immer die Freiheit bedroht ist, hat der poli-
tische Liberalismus eine kämpferische Aufgabe. 

(Lachen bei der SPD.) 

Diese Aufgabe, meine Damen und Herren von der 
sozialdemokratischen Fraktion, haben wir auch und 
gerade bei der Beratung dieses Gesetzes wahrge-
nommen. Sonst würde das Gesetz nicht so aussehen, 
wie es uns jetzt annehmbar erscheint. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir lassen uns in der Verteidigung von Recht und 
Freiheit in diesem Hause und außerhalb des Hauses 
von niemandem übertreffen. 

(Abg. Wehner: Vor allen Dingen außer

-

halb! — Beifall bei der FDP. und bei Ab

-

geordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister ,des Innern. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Kollege Erler, wer Ihre Rede heute gehört hat, mußte 
auf langen Strecken der Meinung sein, Sie hätten sich 
eines Besseren besonnen. Solche herben Worte, wie 
Sie sie für die alliierten Vorbehalte, für diesen 
„Rechtsmakel" gefunden haben, sind selbst aus an-
deren Bezirken nicht gekommen. Dasselbe gilt, wenn 
ich Ihnen vielleicht ein Zitat des „Vorwärts" in Er-
innerung rufen darf, 

(Abg. Wehner: Wagen Sie auch Zitate?) 

vom 2. 6. 1.965, ganz frisch und neu. Herr Wehner, 
es heißt da: 

Zur Zeit haben wir die schlechteste Notstands-
verfassung, die denkbar schlechteste, nämlich 
die für den entsprechenden Notfall im Deutsch-
landvertrag verankerten unbeschränkten Not-
standsvollmachten, die sich die ehemaligen Be-
satzungsmächte vorbehalten haben und die einer 
Diktaturbefugnis gleichkommen. Diese Befug-
nisse müssen durch deutsches Verfassungsrecht 
abgelöst und zum Erlöschen gebracht werden. 

Das steht im „Vorwärts", und dem Sinne nach, Herr 
Erler, haben Sie heute genau dasselbe wiederholt, 
und jeder mußte erwarten, daß Sie zu einer anderen 

Entscheidung kommen würden. Kurz vor Schluß kam 
dann das berühmte Nein. 

(Zuruf von der SPD: Ganz überraschend!) 
Ich gebe Ihnen auch zu, Herr Kollege Erler, daß Sie 
seit Jahr und Tag große Anstrengungen gemacht ha-
ben, Anstrengungen bei den Gewerkschaften, ob-
wohl es bei der Notstandsfrage keineswegs nur eine 
Gewerkschaftsfrage gibt, sondern ich bin der Mei-
nung: Das ist eine Frage des ganzen Volkes, das 
ist eine Frage der 20 Millionen nichtorganisierten 
Arbeitnehmer, das ist eine Frage aller Stände. Ich 
halte es nicht für angemessen und nicht dem Gegen-
stand entsprechend, das zu einer Frage der Gewerk-
schaft und des Parlaments zu machen. Sie haben 
große Anstrengungen gemacht, und ich bin sogar 
überzeugt, daß eine ganze Reihe von Ihnen — ich 
glaube, das auch belegen zu können — eine andere 
Entscheidung gewollt haben. Sie haben es nur nicht 
geschafft, und es sind Spekulationen darüber mög-
lich, aus welchen Gründen Sie es nicht geschafft ha-
ben.  Ich erwarte von Ihnen nicht ein Geständnis, daß 
Sie ferngesteuert und daß Sie eben des Widerstan-
des vor allem extremer Gewerkschaftskreise — es 
sind ja gar nicht alle, die sich diesem Vorhaben ent-
gegenstellten — nicht Herr geworden sind. Das wer-
den Sie nie zugeben. Es hätte auch sein können, daß 
eine ganze Reihe von Fraktionsangehörigen Ihnen 
auf diesem Wege nicht gefolgt wären. Das hätte auch 
sein können. 

(Abg. Wehner: Spekulieren Sie, machen Sie 
ruhig weiter, das ist so schön: Minister für 
Spekulationen, der Spekulatiusminister! — 

Heiterkeit.) 

— Herr Wehner, es ist Ihnen unangenehm. 

(Abg. Wehner: Natürlich, daß wir statt 
eines Innenministers einen Spekulatius

-

minister haben, ist unangenehm!) 

— Nein, Herr Wehner, es ist unangenehm, daß Sie 
genau zu diesem Zeitpunkt vor aller Öffentlichkeit 
zugeben müssen, daß Sie nicht frei sind, daß Sie 
nicht unabhängig sind, daß Sie einen Klotz am Bein 
haben und daß Sie nicht so entscheiden können, wie 
Sie vielleicht wollten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, dabei stehe ich nicht 
an, Ihnen zuzugeben und zu bestätigen, daß Sie im 
Verlaufe der Verhandlungen entscheidende Beiträge 
geleistet haben, daß Sie mit großem Ernst an die 
Sache herangegangen sind. Aber Sie sind eben nicht 
stark genug, um so etwas durchzuführen. Und Sie 
wollen an die Regierung, meine Damen und Herren! 

(Abg. Wehner: Kleiner Schäker!) 

Aber wer an die Regierung will, muß auch in der 
Lage sein, unpopuläre, aber notwendige Maßnah-
men durchzuführen, und dazu sind Sie nicht in der 
Lage. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
darf ich doch noch etwas auf die Bemerkungen ein-
gehen, die Sie, Herr Kollege Erler, vorgetragen 
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haben. Ich glaube, es ist notwendig, Fakten zu 
berichtigen, weil auch der oratorische Glanz die 
Dinge nicht kompensieren kann, wenn sie faktisch 
nicht ganz in Ordnung sind. Ich darf einige Bemer

-

kungen herausgreifen. Sie haben eingangs davon 
gesprochen, daß niemand vor äußeren Gefahren ge-
schützt ist — das ist richtig —, daß diese äußere 
Gefahr aber nicht unmittelbar bevorsteht. Wer 
weiß das? Niemand weiß das! Wir sind so ver- 
strickt in ein großes Weltgeschehen, und alle Ereig-
nisse, die sich irgendwo in einem Zipfel der Welt 
abspielen, sind ebenfalls Gegenstand unseres eige-
nen Schicksals. Wir können also nicht sagen „heute 
oder morgen", sondern wir sind vor keiner Über-
raschung sicher, vor allem nicht in diesem Bereich. 

Aber Sie haben eines vergessen: Sie haben ver-
gessen, daß es auch innere Notstände geben kann. 
Sie müssen durchaus nicht den Charakter haben, 
der in der Weimarer Republik — bei ihrer Entste-
hung und ihrem Ende — sichtbar geworden ist; sie 
können einen ganz anderen Charakter haben. Und 
auch dafür muß Vorsorge getroffen werden. 

Ich gebe Ihnen recht, daß zur Vorsorge und zum 
Vorbeugen keineswegs immer nur Gesetze notwen-
dig sind. Die Gesetze sind ein spezielles Instrument 
für solche Dinge, aber nicht für alle. Andere sind 
mit bestehenden Gesetzen in Angriff genommen 
worden, andere sind pragmatisch und faktisch gelöst 
worden. 

Ich muß in diesem Zusammenhang darauf hin-
weisen, daß bei den Vorbereitungen, die schon bis 
auf das Jahr 1955 zurückgehen, nicht nur Gesetz-
entwürfe, sondern viele andere Maßnahmen, nicht 
zuletzt auch militärische Übungen und Planspiele 
eine Rolle gespielt haben, um praktisch zu zeigen, 
in welchem Rechtsmangel wir uns befinden und wie 
er ausgeglichen werden muß. 

Nun haben Sie im Rahmen Ihrer Ausführungen 
wieder die berühmte Telefonaffäre angesprochen. 
Herr Kollege Erler, ich muß Sie dringend bitten, 
daß Sie im Interesse der Wahrheit von dem Ergeb-
nis Kenntnis nehmen, daß die hochnotpeinliche 
Untersuchung ergeben hat: daß kein einziger Miß-
brauch festgestellt worden ist. Ich verwahre mich 
dagegen, daß fortgesetzt mit allgemeinen Formulie-
rungen, die nun in ihrer Form verdachtweise aus

-

deutungsfähig gemacht werden sollen, Behauptun-
gen aufgestellt werden, die einem Ergebnis wider-
sprechen, dem Sie selber zugestimmt haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie haben darauf hingewiesen, Herr Kollege Erler, 
daß in einigen Zuschriften in der Presse — auch 
ich habe sie gelesen —, davon die Rede war, daß 
es unter uns — ich möchte einmal sagen — Bürger 
gibt, die in die alliierten Vorbehaltsrechte ein grö-
ßeres Vertrauen setzen. Ein solcher politischer 
Masochismus, meine Damen und Herren, scheint 
für mich überhaupt völlig indiskutabel. 

Was die Frage der Wahlparolen betrifft, Herr 
Kollege Erler: Unser gesamtes Verhalten, unsere 
gesamten Leistungen vom ersten bis zum letzten 
Tage dieser Legislaturperiode bis hinein in die Ver-
gangenheit — ich denke an die vielen Irrfahrten,  

die Sie bis zum Godesberger Programm und bis 
zum 30. Juni 1960 gemacht haben —, all das unter-
liegt der Beurteilung des Wählers und seinen poli-
tischen Konsequenzen, — auch dieser Fall. Wohin 
kämen wir denn, wenn wir auch diesen Fall aus 
dem Wahlkampf und aus dem Wahlgespräch her-
ausnehmen wollten?! 

(Abg. Erler: Aha, aha!) 

— Das ist Ihnen peinlich, ich verstehe das schon, 
aber das sind Vorgänge. Wir werden das schon 
in einer ordentlichen, korrekten und den Tatsachen 
entsprechenden Weise — — 

(Abg. Mattick: Das können Sie doch gar 
nicht!) 

— Das kann ich sehr wohl Herr Mattick, aber es ist 
Ihnen peinlich — das verstehe ich —, weil Sie eine 
Schwäche gezeigt haben. 

(Abg. Erler: Minister für Wahlkrampf!) 

Das wird heute vom Volk nicht verstanden und 
wird auch hoffentlich vom Volk abgelehnt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Wann begründen Sie eigentlich Ihre Vor

-

lagen, die Sie heute einbringen sollen? 
Abg. Erler: Tun Sie doch lieber Ihre Ar

-

beit! — Beifall bei der SPD.) 

— Ich komme auf diese Vorlagen zu sprechen. 

(Abg. Erler: Außerhalb Ihres Ressorts! 
Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Nein, nein, auch hier zitieren Sie falsch, Herr 
Wehner. 

(Lachen und Zurufe von der SPD. — Abg. 
Wehner: Ursprünglicher Text fortentwik

-

kelt!) 

Fortentwickeln ist eine bedeutende schöpferische 
Leistung. 

Aber nun zur Sache! Sie haben davon gesprochen 
— und das ist richtig —, daß psychologische Hypo-
theken bestehen, die auch damals bei dem Vertei-
digungsbeitrag, bei der Einführung der Bundeswehr 
und ihrer rechtlichen Ordnung eine Rolle gespielt 
haben, psychologische Hypotheken aus der Zeit von 
1933 bis 1945. Aber es geht nicht an, hier die Zeit 
von 1918/19 bis 1933 zu übersehen. Damals war es 
so, meine Damen und Herren, daß die Demokratie, 
die ein besseres Schicksal verdient hätte, im Stich 
gelassen worden ist. 

(Abg. Haase (Kassel) : Fragen Sie mal 
Herrn Wehner, wie man das macht! — Zu

-

ruf von der SPD: Ritter von Lex! — Abg. 
Mattick: Das hat uns noch gefehlt! — Wei

-

tere Zurufe von der SPD.) 

— Ja, sie ist im Stich gelassen worden. Ich darf viel-
leicht einige Beispiele aus dem Jahre 1930 heraus-
greifen, etwa den Sturz des Kabinetts Müller und 
all das, was sich angesichts der Lage daran anschlie-
ßen mußte. Das ist einer der Vorgänge; der Kollege 
Barzel hat andere Beispiele — klassische Zitate 
Ihrer Leute, Ihrer damals führenden Leute aus in- 
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timster Kenntnis und bitterster Erfahrung — hier 
auf den Tisch gelegt. 

(Abg. Mattick: Harzburger Front!) 

Es muß unser gemeinsamer Entschluß sein, daraus 
zu lernen, und unser Grundgesetz hat daraus auch 
ganz entscheidende Konsequenzen gezogen. 

(Zuruf von der SPD: Ihre Partei hat doch 
gegen das Grundgesetz gestimmt!) 

— Wollen Sie hier eine Sippenhaft einführen? 

(Heiterkeit und Beifall in der Mitte. — 
Lachen bei der SPD.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
Grundgesetz hat sehr bemerkswerte Konsequenzen 
aus den bitteren Erfahrungen der Weimarer Zeit 
gezogen. Es hat u. a. in Art. 18, der viel zu wenig 
zitiert wird, bestimmt, daß Grundgesetze verwirkt 
werden können, wenn damit ein Mißbrauch getrie-
ben wird oder der Kampf gegen die demokratische 
Grundordnung geführt wird. Durch ein Gerichts-
urteil können jemandem diese Grundgesetze abge-
sprochen werden. So weit, meine Damen und Herren, 
geht das Grundgesetz. 

(Abg. Jahn: Es heißt „Grundrechte", Herr 
Minister! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Grundrechte, jawohl! 

Nun kommt ein interessantes Kapitel aus der Rede 
des Herrn Kollegen Erler. Er geht bis zum Parteitag 
von Hannover zurück. Ungefähr vom „hohen Olymp" 
der Sperrminorität herab werden nun Sätze verkün-
det, die jetzt in drei oder vier Ausgaben vorliegen. 

(Abg. Erler: Das stimmt ja nun nicht!) 

Wenn man die Hannoversche Ausgabe, die Kölner 
Ausgabe, die Karlsruher Ausgabe und dann die Aus-
gabe von Saarbrücken miteinander vergleicht, stellt 
man fest, daß immer etwas mehr dazugelegt ist. Es 
werden immer wieder Gründe und neue Einwendun-
gen nachgeschoben, so daß man allein nach diesem 
Studium schon sagen muß: vielleicht war der Ernst, 
den Sie gelegentlich an den Tag gelegt haben, doch 
nicht so ernst gemeint. Das Ergebnis spricht eigent-
lich dafür, wenn man das rückschauend betrachtet. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Dorn hat Ihnen schon einwandfrei 
nachgewiesen, daß allen Ihren Forderungen — so-
weit sie sich unmittelbar auf die Verfassungsergän-
zung beziehen — entsprochen worden ist. Ich darf 
sagen: Es gibt keinen einzigen Fall, in dem eine 
Frage wirklich offengeblieben wäre. Im übrigen darf 
ich Ihnen folgendes sagen. Herr Kollege Erler, wir 
haben uns in vier Gipfelgesprächen oder Spitzen-
gesprächen von  je  drei bis vier Stunden zusammen-
gesetzt und Zweifelsfragen besprochen, geklärt und 
materiell vereinbart. Herr Kollege Erler, was halten 
Sie davon, wenn ich sage: Viermal setzt man sich zu-
sammen in der Absicht und — wenn Worte über-
haupt einen Sinn haben — mit dem Zweck, zu einer 
Einigung zu kommen? Diese viermaligen Sitzungen 
haben in einem sehr guten Klima stattgefunden und 
haben in schwierigsten Fragen, vor allem durch die 
Vermittlungsleistungen des Kollegen Barzel, Eini-

gungen herbeigeführt, die für die Regierung ganz 
und gar nicht so einfach waren, die aber immerhin 
am Schluß ein Klima erzeugt haben, daß jeder von 
uns sagen mußte: Wir haben diese. große Arbeit in 
einer Gemeinschaftslösung erledigen können. Ich 
war der Meinung, Herr Kollege Wehner, daß Ihre 
Rede vom 30. Juni 1960 von Bestand wäre und 
diese Frage zu den Themen gehörte, die man natio-
nal und gemeinsam hier erledigen könnte. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Aber ich habe mich getäuscht. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt-
Vockenhausen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Nein, Herr 
Kollege Schmitt-Vockenhausen, ich bitte Sie, noch 
etwas zu warten. .Sie haben in der weiteren Dis-
kussion Gelegenheit, sich zu äußern. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Sie wissen, 
daß die  Sitzung um 14 Uhr zu Ende ist, und 
gestatten deswegen keine Zwischenfrage!) 

— Nein, nein, lassen Sie mich bloß diesen Gedan-
kengang noch zu Ende führen. 

Wer sich in  dieser Besetzung und bei diesem 
Klima und bei einer beschlossenen Geheimhaltung 
— die nur einmal nicht korrekt befolgt worden ist — 
an  diesen Tisch setzt, der muß das, wenn Worte 
einen 'Sinn haben sollen, in der Absicht tun, hier zu 
einem Ergebnis 211 kommen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Damals wußten Sie schon, wie die Lage beim Presse-
recht, wie die Lage 'beim Arbeitsrecht war. Sie wuß-
ten, wie die Lage beim Eingriff nach Art.  10 des 
Grundgesetzes war. Nichts 'war Ihnen unbekannt. 
Alles kannten Sie ganz genau. Sie konnten, als Sie 
das erste Gespräch 'bis zum letzten führten, nicht 
sagen, Ihnen sei die Beratungslage, Ihnen sei das 
Entwicklungsstadium der jeweiligen Vorlagen unbe-
kannt. Sie wußten das ganz genau. 

(Abg. Erler: Aber wir haben doch noch ver

-

handelt! Das war noch gar nicht dran!) 

Sie haben sogar noch verlangt, daß Sie die Einbrin-
gungsrede zur Änderung des 'Grundgesetzes — 
Art.  10 — von mir bekommen. Ich habe sie Ihnen 
auf den Tisch gelegt. 

(Abg. Erler: Die von allen Fraktionen abge

-

lehnt worden ist!) 

Alles haben Sie gelesen und gesehen, und heute 
kommen Sie daher und sagen, wir seien im Ver-
zug. Sie waren zu schwach, um ja zu sagen. Das 
ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage, Herr Minister? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Bitte! 
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Schmitt -Vockenhausen (SPD) : Herr Minister, 
wie erklären Sie es sich dann, daß Sie in den Be-
sprechungen den Verhandlungspartnern gesagt ha-
ben, in der Frage des Gesetzes über die Presse-
kommission sei eine völlige Klärung erzielt, und 
daß dann immer am nächsten Tag in der Zeitung 
stand, es sei immer noch keine Klärung erfolgt? Wie 
erklären Sie sich, daß das Gesetz bis zum Abschluß 
trotz mehrmaliger Zusagen nicht vorlag, und wie 
erklären Sie sich, daß alle 'Fraktionen in den Be-
sprechungen die von Ihnen vorgelegte Einbringungs-
rede zum Gesetzentwurf zu Art. 10 als unzureichend 
abgelehnt haben und daß die Wünsche des Kollegen 
Dr. Barzel zur Einbringungsrede bis heute von  Ihnen 
den Fraktionen nicht schriftlich zugeleitet worden 
sind, Wünsche, die er Ihnen ausdrücklich mitgege-
ben hatte? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Schmitt-Vockenhausen, darauf können Sie eine 
Antwort haben. Die entscheidende Regelung für die 
Presse befindet sich in Art. 115 d in der vom Aus-
schuß beschlossenen Fassung. 

(Zurufe von der Mitte: Sehr wahr! Das ist 
der Punkt!) 

Dort finden Sie nämlich eine beispielhafte, die libe-
ralste Lösung im ganzen westlichen Rechtsbereich. 
Dort steht, daß nur für die Dauer des Zustandes der 
äußeren Gefahr und bei Spannungszuständen die 
Berichterstattung mit Zustimmung des Parlaments 
eingeschränkt werden darf, und das ist so wenig, 
daß auch der Presserat, der wirklich sehr peinlich 
seine Rechte wahrzunehmen weiß, mit einer solchen 
Lösung einverstanden ist. Seine Einwendungen ge-
hen auf Nebensächlichkeiten, die hier keine Rolle 
spielen. 

Ich habe Ihnen die Einbringungsrede vorgelegt. 
Wo gibt es so etwas, daß ich bei einem seit einem 
Jahr eingebrachten Gesetz, das noch. gewisser Er-
gänzungen bedarf, über die ein Jahr lang im eng-
sten, im vertrautesten Kreise verhandelt worden ist, 
noch die Einbringungsrede gebe, Sie sie kritisieren 
und ich Ihnen dazu sage: Jawohl, ich werde auch 
dieser Kritik noch entgegenkommen, nur damit ein 
Ergebnis erzielt wird!? Sagen Sie mir mal ein Bei-
spiel dafür! Wenn ich Sie daran messe, wie Sie Ihre 
Sperrminorität ausnützen und uns bis zum letzten 
gezwungen haben, so muß ich sagen: Wenn Sie hier 
einmal die Regierung stellen und sich so verhalten, 
— da hätten wir schöne Dinge zu erwarten! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

— Herr Kollege Erler! 

Erler (SDP) : Herr Minister, wo gibt es statt einer 
von einem Kabinett beschlossenen Regierungsvor-
lage einen Ersatz in Form eines Geheimbriefes als 
Grundlage für die Gesetzgebungsarbeit eines Par-
laments? 

(Beifall bei der SPD.) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Erler, Sie kennen den Gegenstand ganz genau. 
Ein Jahr lang ist im vertrautesten Kreise — wie es  

oft in diesem Hause notwendig ist und auch in die-
sem Fall aus Ihnen ganz genau bekannten Gründen 
notwendig war — darüber verhandelt worden. Nie-
mand weiß so genau Bescheid wie Sie. Sie können 
sich deshalb nicht darauf berufen. Sie wissen ganz 
genau, daß es nicht in unserem Belieben steht, ge-
wisse Dinge offenzulegen, weil wir selbst nicht das 
Verfügungsrecht darüber haben. 

(Abg. Erler: Aber Gesetze müssen vom gan

-

zen Bundestag beschlossen werden! Das 
kann ich doch nicht allein tun!) 

— Herr Kollege Erler, machen Sie doch keine Sachen! 

(Lebhafte Zurufe. — Abg. Jahn meldet sich 
zu einer Zwischenfrage.) 

— Ich bin jetzt nicht mehr bereit, Zwischenfragen 
anzunehmen. Ich will zunächst in der Darstellung 
fortfahren. 

(Abg. Erler: Es ist Zeit, daß der Minister 
seine Vorlage einbringt nach den Verein

-

barungen! — Abg. Schmitt-Vockenhausen: 
Er soll seine Vorlage begründen!) 

—Meine Vorlage habe ich vor zweieinhalb Jahren 
begründet. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Die Vorlage 
zu Art. 10!) 

— Die wird ja nachher begründet. Herr Schmitt-
Vockenhausen, Sie müssen sich an die Tagesordnung 
halten. Ich bin jetzt dabei, einen Diskussionsbeitrag 
zu dem zu leisten, was Herr Kollege Erler gesagt 
hat. 

(Abg. Erler: Vereinbart war, daß der Mini

-

ster die Begründung im Rahmen dieser 
Tagesordnung gibt!) 

— Nein, es ist vereinbart, daß zunächst die Dis-
kussion abläuft und daß dann erst die Einbringungs-
rede kommt. Die werden Sie noch zu hören be-
kommen. 

(Abg. Wehner: Die Suppe nach den Erd
-

beeren! — Heiterkeit bei der SPD.) 

— Ich bitte, nicht den Präsidenten zu kritisieren. Er 
hat das verfügt. 

(Abg. Wehner: Verstecken Sie sich doch 
nicht hinter dem Präsidenten!) 

— Er hat das verfügt. Wollen Sie den Präsidenten 
kritisieren? 

(Abg. Wehner: Warum sind Sie so böse?) 

— Ich bin ja gar nicht böse. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei 
der SPD.) 

Herr Kollege Wehner, ich will Ihnen auch sagen, 
warum ich nicht böse bin. Ich bin nämlich der Mei-
nung, daß Sie einer derjenigen gewesen wären, die 
mit uns gestimmt hätten. Aber Sie haben es auch 
nicht geschafft. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Abg. Weh

-

ner: Danke für Ihr Beileid!) 
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Deswegen kann ich Ihnen gar nicht böse sein. Sie 
sind gar nicht der starke Mann, als der Sie gelegent-
lich hingestellt werden. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, ich darf fortfahren mit 
einigen Bemerkungen. Was die Frage des inneren 
Notstands betrifft, so ist es richtig, daß Sie und auch 
die FDP vom ersten Tage an unsere Vorschläge nicht 
anerkannt haben. Ich bestehe nicht auf der oder der 
technischen Lösung. Ich bestehe darauf, daß für die 
für uns leider viel größeren Möglichkeiten und Ge-
fahren des inneren Notstands eine Lösung gefunden 
wird. In welcher Form das geschieht, ist für mich 
gar nicht entscheidend. Entscheidend ist nur das Er-
gebnis und ob eine ausreichende Vorsorge getroffen 
wird. 

Was die Frage des Arbeitskampfes betrifft, so 
handelt es sich dabei um eine Problematik, deren 
Gewicht und Bedeutung gar nicht überschätzt wer-
den kann. 

(Abg. Jahn: „Alete-Milch" !) 

Jetzt rufe ich Sie auf: Nennen Sie mir in der ganzen 
westlichen Rechtsordnung eine Lösung, nach der 
ausdrücklich, expressis verbis, der Arbeitskampf um 
wirtschaftliche und soziale Ansprüche und Forderun-
gen tatbestandsmäßig nicht Gegenstand eines inne-
ren Notstandes sein darf! Nennen Sie mir eine 
Lösung im westlichen Bereich, nach der das Koali-
tionsrecht mit seinem ganzen Inhalt, entwickelt aus 
der Geschichte, von jeder Einschränkbarkeit frei-
gestellt ist! Meine lieben Freunde und meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das ist eine Lösung, 
die in ihrer Liberalität überhaupt nicht überboten 
werden kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich nenne die Frage der Ausrufungsmajoritäten. 
Hier ist ebenfalls eine Lösung erzielt worden, die 
ganz Ihren Wünschen entspricht. Das Notparlament 
ist ein Instrument, das wir selbst in der Regierungs-
vorlage eingeführt haben. Es ist in einer Art und 
Weise ausgestaltet worden, die ich bei der Einbrin-
gung nicht absehen konnte. Wenn sichtbar gewor-
den wäre, daß das Parlament bereit wäre, in einer 
Besetzung von 17 Personen, und zwar in prominen-
tester Besetzung, durchgehend, jahraus jahrein sich 
an diesem Platze zu versammeln und hier zur Ver-
fügung zu stehen, dann hätte ich vielleicht auch eine 
ganz andere Lösung vorgeschlagen. Aber mit einer 
so weitgehenden Bereitschaft konnte damals nicht 
gerechnet werden. Auch Sie haben nicht damit ge-
rechnet. Ich bin froh, daß es auf diese Weise not-
wendig und möglich ist, die Verantwortung auf 
breitere Schultern zu legen, weil niemand die Ab-
sicht haben kann und so süchtig sein wird, in Gefahr 
und Not, die Verantwortung allein zu tragen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Minister, sind 
Sie bereit, eine Zwischenfrage zuzulassen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ja. 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Abgeord-
neter Jahn! 

Jahn (SPD) : Herr Minister, wollen Sie leugnen, 
daß diese Vereinbarung über die ständige Präsenz 
des Notparlaments schon vor Monaten im Rechts-
ausschuß ausdrücklich erörtert und verabredet wor-
den ist? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich bestreite 
das ja gar nicht! Ich sage: Bei der Einbringung war 
nicht sichtbar, daß das Parlament zu einer solchen 
Bereitschaft mit solchen Einzelheiten eine Offerte 
gemacht hätte. 

Vizepräsident Schoettle: Zu einer weiteren 
Zwischenfrage Herr Abgeordneter Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Minister, wie wollen Sie dann 
erklären, daß Sie bis in die interfraktionellen Ver-
handlungen hinein an der nach Ihren Worten unab-
dingbaren Forderung eines Notverordnungsrechts 
der Bundesregierung festgehalten haben? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Lassen Sie 
mich zu diesem Notverordnungsrecht etwas sagen! 
— Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
erste Entwurf aus dem Jahre 1959 oder 1960 meines 
Vorgängers Schröder hat das Notverordnungsrecht 
ebenso enthalten wie der spätere Entwurf. Ich bitte 
Sie aber, davon auszugehen, daß hier ein Ab-
lösungsprozeß vor sich gehen mußte bei einer 
Materie, die an Hand der technischen Entwicklung 
fortzuschreiben ist und bei der wir mit ständig 
neuen Gefahren zu rechnen haben. Hier geht es 
darum, die Regierung in die Lage zu versetzen, den 
Anforderungen gerecht zu werden, die man in einer 
solchen Zeit unter Umständen an sie stellt. Das ist 
nicht der Versuch, für die Regierung Gesetzgebungs-
befugnisse ohne Kontrolle des Parlaments zu ver-
langen, sondern der Versuch, eine Lösung der Span-
nung zwischen der parlamentarischen Kontrolle auf 
der einen und der sachlichen, unverzüglichen Hand-
lungsnotwendigkeit auf der anderen Seite zu finden. 
Vor dieser Spannung, meine Damen und Herren, 
stehen alle demokratischen Völker. Vielleicht darf 
ich mich auf das schwedische Beispiel aus dem Jahre 
1964 beziehen, auf das Sie sich bei anderer Gelegen-
heit berufen haben. Viele andere Völker haben ein 
solches Notverordnungsrecht, doch nicht aus Über-
mut oder deswegen, weil sie schlechte Demokraten 
wären, sondern weil sie aus dieser Spannung heraus 
keine andere Lösung und kein anderes Instrumen-
tarium gefunden haben. 

Etwas anderes darf ich Ihnen noch ins Gedächtnis 
zurückrufen! Als wir die ersten Spitzengespräche 
führten, erhielt ich vom Kollegen Barzel das Wort, 
und ich habe mit folgendem Satz begonnen: „Meine 
Herren, ich bin bereit, bei der Vorlage, die bis dahin 
vom Rechtsausschuß beschlossen worden war, an-
zuerkennen, daß Sie das Notverordnungsrecht und 
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alle diese Möglichkeiten haben sollen, weil ich das 
Vertrauen zu Ihnen habe." 

(Abg. Barzel: Sehr wahr!) 

Aber Ihre ganze Art, wie Sie mit uns bis zuletzt 
verhandelt haben, zeigte nichts anderes als ein 
Mißtrauen, das wir uns in diesen 16 Jahren ge-
meinsamer Arbeit, wie ich glaube, nicht verdient 
haben! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Im übrigen war es ja nicht ein Notverordnungs-
recht ohne rechtliche Garantien; es war ein Not-
verordnungsrecht mit parlamentarischer Kontrolle. 
Es steht in allen Vorlagen, daß das Parlament in der 
großen wie in seiner kleinen Besetzung jede solche 
Verordnung aufheben, abändern oder zeitlich be-
grenzen kann. Als weitere Kautele ist in den Entwür-
fen z. B. enthalten, daß solche Verordnungen auto-
matisch außer Kraft treten und daß sie zudem unter 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Auf-
wand und Mittel stehen. Außerdem ist den Ver-
fassungsgerichten die Nachprüfung auch bei äußerer 
Gefahr ermöglicht. 

Meine Damen und Herren, im Jahre 1959 gab es 
bereits Gespräche zwischen der Bundesregierung 
und den Innenministern und Innensenatoren der 
Länder bzw. Stadtstaaten. Dabei wurden die ersten 
Referentenentwürfe besprochen. Schon bei dieser 
Gelegenheit hatten wir gesagt, diese viel engere 
Fassung wäre nicht praktikabel und ließe sich nicht 
durchführen. Wenn man die heutigen Gefahren ins 
Auge faßt, die beinahe ein Inferno beinhalten, dann 
ist es nicht möglich, einer solchen Gefahr mit einem 
so unhandlichen Instrument zu begegnen. 

So lagen die Dinge damals, vom Praktiker aus 
gesehen. Angesichts der Notwendigkeit des Schutzes 
unserer Bevölkerung haben wir Schritt für Schritt 
eine gemeinsame Lösung gesucht und alle Fragen 
gelöst, die wir in dem eigentlichen Gesetz zur 
Debatte gestellt haben. Das können Sie nicht bestrei-
ten. 

Nun kommen Sie, meine Damen und Herren, und 
sagen: Ja, aber eine ganze Reihe von anderen un-
abdingbaren Forderungen sind offen geblieben, und 
die machen es uns nicht möglich, heute zuzustimmen. 
— Das hätten Sie damals bei Beginn der Spitzen-
gespräche längst wissen können. Sie haben es auch 
gewußt; Sie wollten, wie ich glaube, etwas ganz 
anderes. Ein schlimmer Verdacht steigt in mir auf: 
daß Sie die Dinge über den 19. September hinweg-
ziehen wollten. Vielleicht hat sogar der Kollege 
Dorn recht. Das sind keine Grundlagen für eine 
Koalition; das will ich Ihnen hier in aller Offenheit 
sagen! 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs

-

parteien. — Zuruf von der SPD: Haben Sie 
denn noch was zu sagen?) 

— Herr Kollege, ich will angesichts Ihrer Berliner 
Schwierigkeiten nicht so aus mir herausgehen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort von 
der „nachgeholten Aschermittwochsrede" ist 
ja noch geschmeichelt gegenüber dem, was 

Sie hier bisher geboten haben!) 

— Lassen Sie sich nur Zeit; Sie werden noch einiges 
zu hören kriegen! 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Leider nur bis 
zwei Uhr!) 

Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, ich darf 
Ihnen folgendes sagen. Sie waren es ebenfalls — 
aber vor allem der Kollege Erler —, der die Frage 
aufgeworfen hat, daß alle Vorbehaltsrechte gleich-
zeitig und gemeinsam gelöscht werden müßten. Wer 
wünschte das nicht! Aber mit Ihrer Verhandlungs-
methode — kaum ist ein Einwand vorgebracht, fliegt 
schon ein zweiter hinterher —, mit Ihrer Verhand-
lungsmethode, vielleicht den Alliierten sagen zu 
müssen: „Das ist die bisherige Auffassung der Oppo-
sition; es ist möglich, daß sich morgen das Bild wie-
der ganz anders anschaut; seid ihr bereit, auf Grund 
von solchen" ich möchte einmal sagen: „Unregel-
mäßigkeiten", oder ich möchte — — 

(Abg. Wehner: Reden Sie so mit den Alliier-
ten? — Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

— Wir haben mit den Alliierten sehr eingehende 
Verhandlungen geführt, 

(Abg. Wehner: Ich wollte nur sichergehen!) 

und wir haben ihnen vorgetragen, ob auf Grund 
unserer Vorlage eine Ablösung möglich ist, weil wir 
genauso wie Sie diesen Makel beseitigen und auf 
diesem sehr bedeutsamen und entscheidenden 
Rechtsgebiet Herr im eigenen Hause werden wollen. 
Und wir haben Aussichten, aber keine Sicherheiten. 
Die kann es doch erst geben, wenn es einen be-
schlossenen Text gibt. Und wie wollen wir einen 
beschlossenen Text erreichen? Wenn Sie nicht mit-
stimmen oder fortgesetzt Abänderungen vorschlagen, 
ist das nicht möglich. 

(Abg. Schmitt Vockenhausen: In acht Tagen 
ist zweite Lesung!) 

Auch in der ersten Lesung sind doch Tatsachen vor-
getragen worden. Das waren ja ,die Vorwände, und 
die müssen hier behandelt werden. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: In acht Tagen 
ist zweite Lesung!) 

Und nun stand die stufenweise Ablösung zur De-
batte, auch in den Spitzengesprächen; und damals 
haben Sie es nicht ausgeschlossen, daß Sie eine 
stufenweise Ablösung, die der Sache nach einfach 
nicht anders zu machen ist, unter Umständen ins 
Auge fassen. Ich will Ihnen etwas sagen: Wenn es 
nach mir ginge, wenn ich einen Zentimeter oder 
ein ganz kurzes Stückchen dieses fremden Rechts 
ablösen und durch deutsches Recht ersetzen könnte, 
würde ich das sofort und unmittelbar und wieder-
holt machen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage, Herr Minister? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Sie wissen 
ganz genau, daß auch aus technischen und sachlichen 
Gründen, selbst wenn das Gesetz zu Art. 10, das 
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eine Grundgesetzänderung und ein einfaches Gesetz 
enthält, vorliegt, es — obwohl da schon wesent-
liche Einschränkungen und wesentliche Vorsichts-
maßnahmen getroffen sind — aus sachlichen Grün-
den noch eine gewisse Zeit wird dauern müssen, um 
rein technisch einen solchen Vollzug herbeizuführen 
und die Ablösung 2u erreichen. Sie kennen genau 
die Lage. Aber wenn Sie alles verlangen und sagen: 
„Alle Vorbehaltsrechte, ganz gleich, wie sie heißen, 
müssen gleichzeitig erlöschen", dann muß ich daraus 
den Schluß ziehen, daß es Ihnen gar nicht ernst ist, 
sondern daß es nur ein Vorwand ist, ein Einwand 
mehr verbaler Art. 

(Abg. Erler: Ja, Sie sind zu spät aufge

-

standen!) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage, Herr Minister? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich habe 
vor einem Jahr diesen Gesetzentwurf vorgelegt, und 
im Oktober 1964 ist er nach der Behandlung im 
Bundesrat dem Parlament zugeleitet worden. Sie 
sind vorher in Kenntnis gesetzt worden. Darf ich 
Ihnen vielleicht sagen, wie es bei der Beratung die-
ses Gesetzes war? Vierzehn Tage oder drei Wochen 
nach der Amtsübernahme habe ich mit den Ge-
sprächen über .die Notstandsregelung begonnen, und 
die ersten, die ins Gespräch gezogen wurden, waren 
die  Gewerkschaften und waren Sie und waren noch-
mals Sie. Ich habe Vorwürfe aus der eigenen Frak-
tion bekommen, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

daß ich Sie in diesen Verhandlungen und Beratun-
gen bevorzuge. Sie haben jeden Entwurf bekommen, 
und .Sie sind bis zum heutigen Tage über alles infor-
miert worden; eine Information, wie sie in diesem 
Umfange überhaupt noch niemals stattgefunden hat. 
Das können Sie nicht bestreiten. 

(Abg. Rasner: Trau, schau, wem!) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage, Herr Minister? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Bitte! 

Jahn (SPD) : Herr Minister, würden Sie die Lie-
benswürdigkeit haben, dem Hause darzutun, welche 
Ursachen eigentlich dafür verantwortlich sind, daß 
eine vollständige Ablösung der Vorbehaltsrechte 
nicht möglich ist, und was die Bundesregierung 
eigentlich seit über einem Jahr daran gehindert hat, 
eine vollständige Vorlage zu Art. 10 des Grundge-
setzes vorzulegen. 

(Abg. Erler: Durch das Kabinett beschlie

-

ßen zu lassen!) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Sie wissen 
ganz genau, daß ider Entwurf des Gesetzes zu Art. 10 
dem Hause vorliegt. Daß er einer Ergänzung bedarf, 
habe ich ja schon vorgetragen. Sie kennen das alles  

ganz genau. Sie fragen Dinge, die Sie kennen, aus 
provokativer Absicht heraus. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU. — Gegen

-

rufe von der SPD. — Abg. Jahn: Wer hat 
Sie gehindert, Herr Minister?) 

— Ich habe Ihnen schon erklärt, daß es nicht in 
unserem Belieben ist, gewisse Dinge öffentlich mit-
zuteilen, daß wir Geheimhaltung sehr ernst nehmen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Halten Sie vielleicht nicht viel von Geheimhal-
tung? Ich habe eine sehr strenge Ansicht von Ge-
heimhaltung. 

(Lachen und Zurufe von der SPD. — Ge

-

genrufe von der CDU/CSU.) 

Der zweite Einwand, den Sie gebracht haben, 
Herr Erler, ging dahin, die Pressefrage sei nicht ge-
klärt. Ich habe vor zwei Jahren eine Kommission 
aus Presseleuten, Vertretern des Presserates, aus 
Hochschullehrern und aus den beteiligten Häusern 
eingesetzt, diese Kommission hat zu einer sehr 
schwierigen Materie in einer sehr fleißigen Arbeit 
einen Entwurf erarbeitet, der sich an ausländische 
Vorbilder anlehnt und der in der ersten Fassung 
liberaler war als z. B. der der klassischen Demo-
kratie, der Schweiz. Daraufhin gab es weitere Ver-
handlungen mit dem Presserat, der Einwendungen 
machte. Wir haben alle diese Einwendungen berück-
sichtigt, und Ihnen ist noch vor der Verabschiedung 
und dann nach der Verabschiedung im Kabinett die 
letzte Fassung zugeleitet worden. Im Rechtsaus-
schuß wurde dann zu Art. 5 das vereinbart und be-
schlossen, was alle Gefahren abdeckt und jede nur 
mögliche und denkbare Garantie ausspricht. Ich 
darf Ihnen hier noch sagen, daß es auch in Ihrem 
Kreise Leute gibt, denen das viel zu wenig ist, weil 
sie sagen: bei der äußeren Gefahr in der heutigen 
Darstellung und Ausprägung ist das alles nicht aus-
reichend, sondern es müssen noch ganz andere Maß-
nahmen ergriffen werden. Wir haben uns auf dieses 
Minimalprogramm geeinigt, das der Pressefreiheit 
in der Stunde der äußeren Gefahr einen Platz ein-
räumt wie in keiner anderen Rechtsordnung des 
ganzen westlichen Bereichs — nicht einmal in der 
hessischen Verfassung. In der hessischen Verfas-
sung ist vorgesehen, daß die Pressefreiheit in der 
Stunde der Not ganz beseitigt werden darf. 

(Hört! Hört! und Heiterkeit bei den Re

-

gierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Minister, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herr Abgeord-
neten Sanger?  

Höcherl, Bundesminister des Innern: Bitte! 

Sänger (SPD) : Herr Minister, sind Sie bereit, 
dem Hause zu bestätigen, daß der Deutsche Presse-
rat zunächst sechs Entwürfe von Ihnen, die Sie nach 
und nach abfassen ließen, abgelehnt hat, weil er 
nicht zustimmen konnte, und daß er zu dem sieb-
ten Entwurf, der angeblich als Kabinettsbeschluß 
vorliegen soll, diesem Hause aber nicht bekannt ist, 
ebenfalls nein gesagt hat? 
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Höcherl, Bundesminister des Innern: Dazu darf 
ich Ihnen das sagen, was der Herr Kollege Schäfer 
bei diesen Gesprächen gesagt hat: Wir machen 
die Gesetze und nicht der Presserat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Minister, ge-
statten Sie eine Frage des Herrn Abgeordneten 
Schmitt-Vockenhausen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Bitte! 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Minister, ist 
es richtig, daß heute zur zweiten Lesung dieses Ge-
setzes, nachdem Ihr Haus zweieinhalb Jahre Vorbe-
reitungen getroffen hat, dem Bundestag und dem 
Bundesrat noch kein beratungsfähiger Entwurf amt-
lich zugegangen ist? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Das Kabi-
nett hat den Entwurf verabschiedet und damit in den 
Gesetzgebungsgang geleitet. Sie kennen ihn ganz 
genau. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß 
aus den Gipfelgesprächen noch auf einen Umstand 
hinweisen, der von großer Bedeutung ist. Wir haben 
bei allen diesen Einwendungen, die jetzt vorgetra-
gen worden sind, weil sie angeblich noch nicht ab-
schließend geregelt seien — und zwar, wie man 
ganz genau weiß, nach dem Prinzip: das Bessere ist 
immer des Guten Feind gewesen —, immer erklärt: 
Wir sind bereit, kabinettsreife, verabschiedete Vor-
lagen auf den Tisch zu legen, um ein politisches En-
gagement auszusprechen, und wir sind bereit, dafür 
einzutreten, daß aus diesen Vorlagen, soweit sie 
zeitlich nicht mehr bearbeitet werden können, um 
das Engagement noch zu verstärken und zu verhär-
ten, interfraktionelle Vorlagen gemacht werden, aus 
denen keiner wieder austreten kann. Das alles 
wurde erklärt, so daß Sie auch dort, wo Sie sich ein-
gebildet haben, unter allen Umständen darauf be-
stehen zu müssen, das eine oder andere noch gere-
gelt zu sehen, Sicherheiten bekommen hätten, die 
über alles Maß in einer Vorwahlzeit hinausgegan-
gen wären. Das können Sie nicht bestreiten. 

(Abg. Erler: Herr Minister, nach der Argu

-

mentation von heute wird mir ein Wort von 
Ihnen nie eine Sicherheit sein! — Lebhafter 

Beifall bei der SPD.) 

— Herr Kollege Erler, ich muß diese Art und einen 
solchen Vorwurf ganz energisch zurückweisen. 

(Bravo! bei der CDU/CSU.) 

Sie können ihn auch gar nicht begründen, Sie kön-
nen mir kein einziges Wort nachweisen, das nicht 
den Tatsachen entspricht. 

(Lachen bei der SPD.) 

— Stehen Sie auf und tun Sie es! 

Erler (SPD) : Herr Minister, ist es wahr oder ist 
es nicht wahr, daß Sie laufend bei den Verhand

-

lungen betont haben, Sie seien sich mit dem 
Presserat einig, und wir dann erst am nächsten 
Tage erfahren haben: es ist nicht wahr? Als einziges 
Beispiel nur für Ihre Wahrheitsliebe! 

(Beifall bei der SPD.) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Erler, ich habe dazu folgendes zu erklären: Wir 
haben jede Vorlage mit dem Presserat abgesprochen. 
Dann kamen Einwendungen. Dann haben wir die 
Einwendungen berücksichtigt, und dann sind genau-
so wie bei Ihnen Gründe nachgeschoben worden. 
Deswegen war es nicht möglich, das festzustellen. 

(Abg. Erler: Aber Sie haben behauptet, Sie 
seien einig und es stimmte nicht!) 

— Wenn mir jemand schreibt, er habe nur die und 
die Einwendungen, und ich berücksichtige sie, dann 
kann ich doch davon ausgehen, daß jetzt ein Einver-
ständnis vorliegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dann, meine Damen und Herren, — — 

(Abg. Eschmann: Lügt wie der Strauß! — 
Unruhe. — Zurufe von der CDU/CSU.) 

Dann haben Sie — — 

(Anhaltende Unruhe. — Zurufe von der 
CDU/CSU: Pfui! — Unerhört! — Schmeißt 
doch den 'raus! — Das sind Methoden! — 

Weitere Zurufe von CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Einen Moment, einen 
Moment! 

(Anhaltende Unruhe.) 

Herr Abgeordneter Eschmann, ich rufe Sie zur Ord-
nung. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Erler 
hat davon gesprochen, daß dieses Gesetz in der Dun-
kelkammer und in Hast habe verabschiedet werden 
sollen, und das gehe nicht. Ich darf Sie darauf hin-
weisen, daß bei Beginn der Beratungen im Jahre 
1963 von allen Fraktionen übereinstimmend gefor-
dert wurde, daß hinter verschlossenen Türen ver-
handelt wird. Es war gerade der Kollege Schäfer, 
der das sehr deutlich und nachdrücklich unter Hin-
weis auf die Praxis des Vermittlungsausschusses bei 
einer so schwierigen Materie zum Ausdruck gebracht 
hat. Ich meine, daß es nicht nur gemeinsames Anlie-
gen war, die Verhandlungen bei dieser schwierigen 
Materie nach einer solchen Methode zu führen, son-
dern daß uns diese Methode auch dazu gebracht hat, 
in fast allen Fragen eine Einigung zu erzielen, die 
heute durchaus eine Abstimmung möglich machen 
würde. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage, Herr Minister? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Jawohl. 
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Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Abgeord-
neter Benda! 

Benda (CDU/CSU) : Herr Minister, sind Sie, um 
hier einer Legendenbildung vorzubeugen, bereit, 
mir zu bestätigen, daß den Mitgliedern der Verhand-
lungskommission aller Fraktionen einschließlich der 
Fraktion der SPD ein Schreiben des Deutschen 
Presserates vom 19. Mai 1965 vorgelegen hat, dem 
als Anlage der genaue und exakte Wortlaut erstens 
der Vorschläge des Bundesinnenministeriums zum 
Entwurf des Gesetzes über die Pressekommission 
nach dem damaligen und dem neuesten Stand, zwei-
tens in einer Gegenüberstellung wörtlich die ent-
sprechenden Vorschläge des Deutschen Presserates 
beigefügt waren, so daß die Mitglieder der Ver-
handlungskommission spätestens am Tage des Ein-
gangs dieses Briefes, nämlich am 20. Mai dieses 
Jahres, genau und wortwörtlich sowohl über Ihre 
Vorstellungen als auch über die Vorstellungen des 
Deutschen Presserates unterrichtet waren und der-
jenige, der an den Verhandlungen beteiligt war und 
behauptet, daß er nicht unterrichtet gewesen sei oder 
daß Sie die Unwahrheit gesagt hätten, selbst etwas 
sagt, was objektiv unrichtig ist? 

(Hört! Hört! und Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Benda, ich muß das bestätigen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Es wäre eine gute Gelegenheit für den Kollegen 
Erler, sich zu entschuldigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Unruhe bei 
der SPD.) 

Erler (SPD) : Herr Minister, obwohl es geschäfts-
ordnungsmäßig nur zulässig ist, Fragen zu stellen, 
möchte ich klar sagen, der Kollege Benda hat von 
einem ganz anderen Sachverhalt gesprochen. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU.) 

Sie haben mehrfach behauptet, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist Dialektik!) 

Sie seien sich mit dem Presserat einig, und das ist 
nicht wahr gewesen. Das ist alles. Da habe ich nichts 
zurückzunehmen. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Hier haben 
Sie ein Beispiel der Einigung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann 
wurde davon gesprochen, daß die Beratung in großer 
Hast vor sich gegangen sei. Die Vorlage war hier in 
diesem Hause, und die Einbringung — — 

(Abg. Büttner: Wie war das mit dem Presse

-

rat, Herr Minister?) 

— Hier ist ein Beispiel der Einigung vorgetragen 
worden. Ich habe Ihnen schon erklärt, daß jeweils 

neue Gründe nachgeschoben wurden, so daß immer 
wieder ein neuer Dissens aufgetreten ist, nicht ein 
alter, sondern ein neuer! Ich darf das hier wieder-
holen. 

(Abg. Sänger meldet sich zu einer Zwischen

-

frage.) 

— Herr Kollege Sanger,  ich bin nicht bereit, jetzt 
weitere Fragen zu beantworten. 

(Unruhe bei der SPD.) 
Nein. 

Es kann aber auch nicht von einer Hast die Rede 
sein. In 138 Sitzungen wurde beraten, — ein Vor-
gang, der in diesem Bundestag noch kaum einer 
Gesetzesmaterie zuteil geworden ist. 

Wir müssen aber noch eine andere Seite sehen. 
Wer hat bei der Entwicklung der letzten Wochen 
einen so unerhörten Beifall gezeigt? Gehen Sie in 
den Bereich des Ostens. Dort wurde mit einem Bei-
fallstaumel diese Uneinigkeit begrüßt. Die ganze 
Welt schaut auf uns, ob wir in der Lage sind, solche 
Fragen in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. 
Was soll die Welt davon denken — bei einer so 
liberalen Verfassung in einem solchen Bereich —, 
was soll die Welt von uns denken, wenn wir uns 
nicht einmal dazu verstehen können. Was Sie 
noch darüber hinaus wollen, ist mir ganz unbegreif-
lich. Ich kann nur mein Bedauern darüber zum Aus-
druck bringen, daß es nicht möglich war, diese 
Arbeit nach den unendlichen Mühen, die alle Be-
teiligten auf diese Materie verwendet haben, zu 
einem Ergebnis zu führen, damit wir endlich von 
der Last des alliierten Vorbehaltes befreit werden. 
Das ist ein Bedauern, dem sich nicht nur die Mehr-
heit des Hohen Hauses anschließt. Vielmehr sind, 
wie eine Zählung ergeben hat, 68 % unseres Volkes 
der Meinung, daß wir endlich Herr im eigenen 
Hause werden sollten, daß wir keinen Tag mehr 
zögern dürften. Und wenn gezögert wird, wer trägt 
die Verantwortung? — Nur Sie allein. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar
-

teien. — Auf der Zuschauertribüne ertönt 
eine Trillerpfeife. — Unruhe. — Abg. Dr. 
Wuermeling: Die Hilfstruppen der SPD! 
— Bewegung bei der SPD. — Gegenruf des 
Abg. Wehner: Wollen Sie das zurückneh

-

men? — Abg. Schmitt-Vockenhausen [zur 
Mitte gehend] : Wollen Sie das zurückneh

-

men? — Weitere Zurufe von der SPD. — 
Abg. Wehner: Sie Strolch! — Fortgesetzte 
lebhafte Zurufe von links: Wollen Sie das 
zurücknehmen! — Stehen Sie auf! — Neh

-

men Sie das zurück! Große Unruhe. — 
Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Schoettle: Ich bitte Sie, sich auf 
die Plätze zu begeben. 

(Anhaltende große Unruhe in der Mitte 
und links. — Glocke des Präsidenten.) 

— Ich bitte Sie, sich auf die Plätze zu begeben. 

(Wiederholtes Glockenzeichen des Präsi

-

denten.) 
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 — Meine Damen und Herren, ein letzes Mal bitte 
ich Sie, sich auf die Plätze zu begeben, sonst werde 
ich die Sitzung unterbrechen. 

(Anhaltende große Unruhe. — Fortgesetzte 
lebhafte Zurufe von der SPD. — Ver

-

einzelte Gegenrufe von der Mitte. — Abg. 
Erler: Seid doch still! — Glocke des Prä

-

sidenten.) 

— Ich bitte Sie, mir Gelegenheit zu geben, die 
Angelegenheit mit dem Kollegen Wuermeling in 
Ordnung zu bringen. — Ich glaube, Herr Kollege 
Wuermeling, das war eine etwas taktlose Bemer-
kung. 

(Zuruf von der SPD: Aber mehr! — Gegen

-

rufe von der CDU/CSU. — Abg. Büttner: 
Er soll das zurücknehmen! — Abg. Kühn 

[Hildesheim] meldet sich zum Wort.) 

— Ich habe keinen Grund, Ihnen das Wort zu ertei-
len, Herr Kollege. 

Aber ich bitte, denjenigen, der auf der Tribüne 
gepfiffen hat, aus dem Saal entfernen zu lassen, und 
zwar sofort! 

(Zurufe: Ist schon geschehen! — Abg. Frau 
Döhring [zur Mitte gewandt] : Das muß er 

zurücknehmen!) 

Ich denke, Herr Dr. Wuermeling hätte Gelegen-
heit, sich zu entschuldigen. Das muß ich als Prä-
sident sagen. 

(Beifall und Zustimmung bei der SPD. — 
Zuruf von der CDU/CSU: Vielleicht nimmt 

Wehner auch den „Strolch" zurück!) 

Aber wir wollen die Verhandlungen fortsetzen. — 

Herr  Dr. Wuermeling, wollen Sie das Wort? — 
Bitte. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bin bereit, meinen 
Zwischenruf von eben dahin eindeutig zu erläutern, 
daß ich gemeint habe: die ungerufenen Hilfstrup-
pen der SPD. Damit kann sich die SPD nicht verletzt 
fühlen, sondern das ist der Hinweis auf das, was 
in der Debatte auch schon gesagt worden ist. 

(Abg. Wehner: Diese Erklärung richtet Sie 
selbst, Herr Dr. Wuermeling! — Abg. 
Schmitt-Vockenhausen: Sehr richtig! — 
Abg. Dr. Roesch: Das war einmal Minister! 
— Abg. Haase [Kassel] : Wie ist es mit 

dem „Strolch", Herr Wehner?) 

Vizepräsident Schoettle: Ich schlage vor, die 
Sache auf sich beruhen zu lassen. 

Das Wort hat der Herr Bundeskanzler. 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundeskanzler: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Die zweite Le-
sung der Notstandsverfassung stellt eine bedeut-
same Stunde dar, bedeutsam für den Deutschen 
Bundestag, weil er außerordentlich wichtige Ent-
scheidungen zu treffen hat, bedeutsam für unser 
Verfassungsleben, weil unser Grundgesetz um  

einen wesentlichen Teil ergänzt werden soll, be-
deutsam schließlich für unser ganzes Volk, weil 
diese Entwürfe jeden Bürger unseres Staates an-
gehen. Ich kann es mir daher nicht versagen, in die-
ser Debatte das Wort zu nehmen. 

Es erscheint mir unerläßlich, vor diesem Hohen 
Hause und damit vor aller Öffentlichkeit die grund-
legenden Überlegungen der Bundesregierung zu 
diesem Gesetzgebungswerk vorzutragen. Voranstel-
len möchte ich folgende Feststellung: Das Ihnen zur 
Beschlußfassung vorliegende Gesetzgebungswerk 
soll uns in den Stand setzen, Vorkehrungen für die 
Stunde der Gefahr zu treffen. Es ist also die uns 
aufgegebene Sorge, für unsere Mitmenschen und 
für unsere staatliche Existenz, die uns veranlaßt 
hat, Ihnen dieses Gesetzgebungswerk vorzulegen. 

Die Bundesregierung strebt nicht nach einem Zu-
wachs an Macht. Sie will allein ihrer Verantwor-
tung gerecht werden. Dabei wissen wir nur zu gut 
um den Ernst der Materie. Eine Notstandsgesetzge-
bung ist im Hinblick auf die Sicherung der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung unverzichtbar. 
Die Bundesregierung hat daher die Entwürfe so ge-
faßt, daß einerseits der Wesensgehalt unserer ver-
fassungsmäßigen Ordnung nicht angetastet wird, 
auf der anderen Seite aber die notwendigen Maß-
nahmen zur Abwehr der Gefahren getroffen werden 
können und schließlich eine unverzügliche Rück-
führung in das normale Verfassungsleben gewähr-
leistet ist. 

Deshalb dürfen wir erwarten, daß dieses unser 
Bestreben und unser ehrlicher Wille respektiert 
werden Es darf nicht so weitergehen, daß die Befür-
worter der Notstandsgesetzgebung als undemokra-
tisch, machtlüstern, ja sogar diktaturverdächtig hin-
gestellt werden 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und allein die Gegner der Notstandsverfassung sich 
als wahre Demokraten und Hüter des Rechtsstaates 
präsentieren möchten. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Es kommt einer politischen Fälschung gleich, diese 
Bundesregierung und die Regierungsparteien in  sol-
cher Weise zu verdächtigen. Unter ;ihrer Verant-
wortung ist doch die Demokratie in Deutschland 
wieder aufgebaut worden, unter ihrer Verantwor-
tung sind doch die Menschenrechte wieder herge-
stellt worden, unter ihrer Verantwortung ist doch 
ein Höchstmaß .an innerer und äußerer Sicherheit 
dieses jungen Staates begründet worden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Stellen wir uns auch die Frage, wem die Verhin-
derung eines Notstandsrechts in der Bundesrepublik 
nützt. Lassen Sie es mich in aller Offenheit sagen: 
ich sehe mit Bedauern und Sorge, daß demokratische 
Kräfte unseres Staates — gewiß ohne ihren Willen 
— äußerlich in einer Phalanx mit den Propagan-
disten in Pankow  and Moskau zu stehen scheinen 
und damit den mehr oder weniger gut getarnten 
kommunistischen Stimmungsmachern in der Bundes-
republik indirekt Vorschub leisten können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Die Bundesregierung muß, wie jede verantwor-

tungsbewußte Regierung, jederzeit mit einer Ver-
schlechterung der allgemeinen weltpolitischen Lage 
rechnen, auch wenn zur Zeit, wie ich meine, keine 
Gründe zu aktueller Besorgnis gegeben sind. Wir 
alle aber wissen, wie vielfältige Gefahren uns um-
geben und wie schnell krisenhafte Situationen ent-
stehen können. Die politischen Ereignisse um unsere 
Hauptstadt Berlin, in Kuba, in Südostasien sind da-
für ernste Beispiele. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Für die Bundesregierung erkläre ich vor diesem 
Hohen Haus, daß wir mit allen Völkern in Frieden 
und gutnachbarlichen Beziehungen leben wollen. 
Dem Frieden und der Verständigung in der Welt 
zu dienen, ist für uns höchstes Gebot. Wir gehören 
nach unserer Geschichte und Kultur zur freien Welt. 
Wir haben diese Zugehörigkeit in freier Entschei-
dung bestätigt. Es ist unser geschichtlicher Auftrag, 
alles zu tun, um die uns gegebene Freiheit zu be-
wahren. 

Niemand aber kann ernstlich bestreiten, daß 
gerade die Bundesrepublik Deutschland besonders 
exponiert und damit auch besonders gefährdet ist. 
Wir liegen unmittelbar am Eisernen Vorhang und 
an der Peripherie des westlichen Bündnissystems. 
Auf deutschem Boden stehen sich Streitkräfte der 
beiden großen Führungsmächte unmittelbar gegen-
über. Die Demarkationslinie zur sowjetischen Besat-
zungszone und die Grenze zur Tschechoslowakei er-
strecken sich über viele hundert Kilometer. Der 
Raum der Bundesrepublik ist schmal und lang. Es 
fehlt die Tiefe des Raums. Unser dicht besiedeltes 
Land mit seinen großenindustriellen Ballungsgebie-
ten und seinen empfindlichen Verkehrslinien liegt 
ohne natürlichen Schutz einem möglichen Angreifer 
offen. Wir müssen also angesichts .der modernen 
Waffenentwicklung damit rechnen, daß unser gan-
zes Land unmittelbar gefährdet sein könnte. 

Wir werden gewiß niemals angreifen, sondern uns 
gemeinsam mit unseren Verbündeten immer nur ge-
gen einen Angriff verteidigen. Das Gesetz des Han-
delns liegt also bei dem möglichen Angreifer. Diese 
unsere defensive Verteidigungspolitik aber macht 
es um so mehr erforderlich, immer und zu jeder Zeit 
wachsam und zum Schutz der Freiheit bereit zu sein. 

Gleichrangig neben der militärischen steht die 
zivile Verteidigung. Sie soll unsere Bürger vor den 
Auswirkungen eines möglichen Konflikts so weit 
wie nur möglich schützen. Außerdem hat sie die nicht 
minder wichtige Aufgabe, die Regierungs- und 
Staatsgewalt auf allen Ebenen funktionsfähig zu er-
halten sowie der kämpfenden Truppe die Opera-
tionsfreiheit zu sichern. 

Die zivile Verteidigung stellt die notwendige 
Ergänzung der militärischen dar. Ohne entspre-
chende Maßnahmen auf dem Gebiet der zivilen Ver-
teidigung verlieren der Verteidigungswille unseres 
Volkes und die militärische Abschreckung, die uns 
bisher Frieden und Freiheit gewährleistet hat, ihre 
Glaubwürdigkeit. 

Dies alles gilt aber nicht allein für den Fall 
äußerer Gefahren, sondern auch für innere Unruhen. 

Die Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen, 
basieren nicht allein auf militärischen Konflikten. 
Wir müssen immerhin damit rechnen, daß die Kom-
munisten entsprechend ihrer Taktik versuchen wer-
den, zu einem ihnen geeignet erscheinenden Zeit-
punkt massive innere Unruhen anzuzetteln. 

(Zuruf von der SPD: Die Rechtsradikalen!) 

Manche Leute meinen zwar, der Kommunismus 
sei harmloser geworden und verliere seinen revo-
lutionären Charakter. Das wäre ein gefährlicher 
Irrtum. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Gerade unser gespaltenes Land muß gegen diese 
Gefahren gerüstet sein und bleiben. 

Die allgemeine Unsicherheit der Weltlage, die be-
sondere Gefährdung der Bundesrepublik von außen 
und innen und schließlich die Möglichkeit von Natur-
katastrophen erfordern Vorkehrungsmaßnahmen. 
Diese bedürfen, weil wir in einem Rechtsstaat leben 
und diesen bewahren wollen, einer gesetzlichen 
Grundlage. Deshalb ist eine Ergänzung des Grund-
gesetzes unerläßlich. Sie stellt neben der Wehrver-
fassung des Jahres 1956 den für die Sicherheit 
unseres Staates und den Schutz unserer Bürger not-
wendigen Abschluß in der Verfassungsgesetzgebung 
dar. Das Grundgesetz enthält bisher keine aus-
reichenden Vorschriften, um ernste Gefahren, die 
der staalichen Existenz und unserer freiheitlichen 
Ordnung drohen könnten, wirksam zu begegnen. 
Die Ergänzung des Grundgesetzes ist nicht nur zur 
Ausfüllung dieser Lücke notwendig. Wir brauchen 
sie auch, um die alliierten Vorbehaltsrechte gemäß 
Art. 5 Abs. 2 des Deutschlandvertrages ablösen zu 
können. 

Ihnen ist bekannt, meine Damen und Herren, daß 
sich die westlichen Alliierten bei Inkrafttreten des 
Deutschlandvertrags und der Bündnisverträge die 
Rechte vorbehalten haben, die zur Abwehr schwerer 
Gefahren erforderlich sind. Die vorliegende Ergän-
zung des Grundgesetzes bedeutet einen wesentlichen 
Schritt zur Ablösung dieser Rechte. Auch aus die-
sem Grunde sollte der Entwurf verabschiedet wer-
den. Ich meine in betonter Weise, daß sich der 
Deutsche Bundestag diesem bedeutsamen Schritt zur 
Ablösung von Besatzungsrecht gar nicht entziehen 
kann und darf, damit nicht in Krisenzeiten die deut-
sche Souveränität in schwerwiegender und unwür-
diger Weise wieder eingeschränkt wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die von der Bundesregierung vorgelegten Ent-
würfe haben in Ausschußberatungen zum Teil nicht 
unwesentliche Änderungen erfahren. Die Bundes-
regierung hat gleichwohl die Entscheidung dieses 
Hohen Hauses respektiert. Gerade deshalb aber 
glaube ich, daß nunmehr Grundlagen erarbeitet 
worden sind, die die Zustimmung des ganzen Hauses 
verdienen. 

Vorstand und Parteirat der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands haben vor etwa zwei Wochen 
— überraschend, wie ich sagen muß — beschlossen, 
daß die Bundestagsfraktion der SPD der Ergänzung 
des Grundgesetzes nicht zustimmen soll. Ich be-
daure diesen Beschluß deshalb, weil die interfrak- 
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tionellen Besprechungen auf Grund der von mir 
dankbar anerkannten Initiative meines Kollegen 
Dr. Barzel die Möglichkeit einer Kompromißlösung 
in unmittelbar greifbare Nähe gerückt hatten. Mit 
diesem Beschluß der SPD ist eine langjährige und 
mühevolle Arbeit der Regierung und auch hier im 
Parlament auf absehbare Zeit zunichte gemacht wor-
den. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Ein Jahr lang 
haben Sie gar nichts gemacht! — Zuruf des 

Abg. Wehner.) 

Das Nein der SPD, das angesichts der weitgehenden 
Zugeständnisse in den interfraktionellen Bespre-
chungen um so unverständlicher ist, verhindert 
einen entscheidenden Abbau alliierter Vorbehalts-
rechte und damit den entscheidenden Schritt zur 
Herstellung unserer vollen Souveränität. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf des Abg. Wehner.) 

Für diese Ablehnung hat die SPD keinen plausiblen 
Grund vorgetragen. Ihre Argumente entbehren 
einer zwingenden Rechtfertigung. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Damit bleiben die Frage nach dem Grund Ihres 
Neins und der Verdacht bestehen, daß außerparla-
mentarische Einflußnahmen über Einsicht und Not-
wendigkeit gesiegt haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf von der SPD.) 

Zehntausend und noch mehr Worte von Rechtferti-
gungen und Entschuldigungen und Ausreden ma-
chen Ihr Nein nicht glaubwürdiger. 

(Abg. Erler: Hätten Sie seit dem letzten 
Jahr etwas gelernt! — Zuruf des Abg. 

Schmitt-Vockenhausen.) 

Jedermann im Lande kennt die wahren Hinter-
gründe Ihrer Haltung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Erler: Ein Jahr hat der Kanzler geschlafen, 
und jetzt redet er große Töne! — Abg. 
Mattick: Wie lange regieren Sie schon? 

Und heute fällt Ihnen das ein!?) 

Die sozialdemokratische Opposition verhindert, wie 
ich hier feststelle, die so dringend notwendige recht-
zeitige Vorsorge für den Notfall. Ich richte an sie 
die Frage, wie und ob sie diese schwere Verant-
wortung zu tragen gewillt ist. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmitt-Vockenhausen. 

(Abg. Benda begibt sich zum Rednerpult. — 
Abg. Wehner: Wir haben hier keine Propa

-

gandaschau! — Abg. Rasner: Wer bestimmt 
denn das, Herr Wehner? Sie doch nicht! — 

Weiterer Zuruf des Abg. Wehner.) 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das letzte Wort des 

Herrn Bundeskanzlers lautete: Es ist hier Begebe

-

nenfalls nicht genug an Vorsorge für die Not ge-
schehen. Da erhebt sich die Frage: Was hat denn 
diese Bundesregierung getan? 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, Sie haben 1955 ein In-
standsetzungsprogramm beispielsweise von Schutz-
bauten begonnen. Davon sind nach zehn Jahren 
erst fünf richtig fertig. Wenn Sie so weitermachen, 
brauchen Sie noch 2400 Jahre bis zum Jahre 4365, 
ehe Sie mit der Wiederherstellung der alten Schutz-
bunker fertig werden. 

(Beifall und Lachen bei der SPD.— Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Ich weiß, meine Damen und Herren, daß Ihnen das 
unangenehm ist, weil Sie hier nicht über diese Tat-
sachen reden wollen. Wir haben ein unzureichendes 
Warn- und Alarmsystem. Von den 1296 Meßstellen 
ist bis heute noch keine einzige fertig. 

(Anhaltende Unruhe in der Mitte.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich weiter 
sagen: Der Herr Bundesminister hat heute eine 
wortreiche Aschermittwochrede nachgeholt, weil er 
uns hier verheimlichen und die Öffentlichkeit dar-
über im unklaren lassen wollte, daß er die Haupt-
verantwortung dafür trägt, daß die Verabschiedung 
der Notstandsgesetzgebung noch nicht möglich ist. 

(Beifall bei der SPD. — Lachen und Wider

-

spruch bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Wer 
trägt die Verantwortung dafür, 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sie, Sie, Sie!  — 
Der  DGB! — Zunehmende Unruhe.) 

daß der Bundesinnenminister in zweieinhalb Jahren 
diesem Parlament das Gesetz über die Presse-
kommissionen nicht zugeleitet hat? 

(Abg. Rasner: Alles Vorwände!) 

Wer trägt die Verantwortung dafür, daß das Ge-
setz zu Art. 10 bis heute dem Hohen Hause nicht 
vorliegt 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie!) 

und erst heute in erster Lesung behandelt werden 
kann? 

Wer trägt die Verantwortung dafür, daß der Herr 
Bundeskanzler, obwohl wir ihn im Juni des ver-
gangenen Jahres gebeten hatten, in ständige Ge-
spräche mit uns einzutreten, um die offenen Fragen 
der Notstandsgesetzgebung zu klären, diese Ge-
spräche nicht weitergeführt hat? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ihre Argumente 
sind schlecht!) 

Meine Damen und Herren, wer trägt die Verant-
wortung dafür, 

(Zurufe von der Mitte: Sie, Sie, Sie!) 

daß der Herr Bundeskanzler, am 19. Januar 1965 
auf die Probleme angeschrieben, im Mai überhaupt 
erst auf die Sache zurückgekommen ist? 

(Zurufe von der Mitte.) 
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Meine Damen und Herren, wer trägt die Verant-

wortung dafür, 

(Zurufe von der Mitte: Sie, Sie, Sie!) 

— Sie, Sie! — 
(Lachen in der Mitte) 

daß der bisher eingelagerte Medikamentenvorrat nur 
für etwa drei Wochen für 200 000 Schwerverletzte 
reicht, und der Herr Minister weiß doch genau, was 
die NATO von ihm verlangt und was er bisher 
nicht erfüllt hat. 

Ich könnte diese Liste noch ausweiten und auf 
die Hilfskrankenhäuser zu sprechen kommen. Nur 
Modellfälle sind bisher in Arbeit. Obwohl der Be-
darf an Krankenbetten mindestens bei 250 000 liegt, 
sind wohl noch nicht einmal 2500 bisher fertig. 

(Zuruf von der Mitte: Lauter!) 

Meine Damen und Herren, das ist das ganze Er-
gebnis, das Sie für die deutsche Zivilbevölkerung 
erzielt haben. Und dann, meine Damen und Herren, 
wollen Sie hier mit großen Reden und Allgemein-
plätzen diese Tatsachen verniedlichen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich ein weiteres Zahlenbeispiel brin- 

gen! 
(Abg. Haase [Kassel] : Und zum dritten!) 

Im Jahre 1962 haben Sie 786 Millionen DM für den 
zivilen Bevölkerungsschutz vorgesehen, im Jahre 
1963 772 Millionen DM, im Jahre 1964 754 Millio-
nen DM, und im Jahre 1965 waren es noch 562 Mil-
lionen DM. Von in vier Jahren bewilligten Beträ-
gen haben Sie fast eine Milliarde nicht ausgegeben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sie haben das Schutzbaugesetz, das 1959 kommen 
sollte, nicht vorgelegt. Sie haben die Lebensmittel-
bevorratung noch nicht durchgeführt. Sie haben 
eine Aktion „Eichhörnchen" verlangt, und dabei ha-
ben Sie bis heute noch keine amtliche Konzeption 
für die Bevorratung. Ich beweise Ihnen das in der 
zweiten Lesung. Sie haben den Warndienst nicht 
genügend aufgebaut, Sie haben den Luftschutzhilfs-
dienst vernachlässigt, Sie haben die gesamten Vor-
bereitungen auf wichtigen Gebieten der Vorsorge 
für die deutsche Bevölkerung vernachlässigt, so daß 
man nur sagen kann: Das ist sträflich, meine Da-
men und Herren! 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Schutz des Staates heißt ja nicht Schutz einer ab-
strakten Sache, sondern Schutz der Menschen, Herr 
Dr. Barzel. Da stimmen wir überein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das ist das Entscheidende, und dieser Schutz der 
Menschen, diese Hilfe für die Menschen war für uns 
das Wichtigste. 

(Zuruf des Abg. Bauer [Wasserburg].) 

— Herr Kollege Bauer, ich würde Ihnen empfehlen, 
einmal die Kollegen Wagner und Kempfler zu fra-
gen, die hinter Ihnen sitzen, und ich meine: Wenn 
in dieser Legislaturperiode vier bzw. fünf wesent

-

liche Gesetze für den zivilen Bevölkerungsschutz 
verabschiedet werden können, dann kann ich mit 
gutem Recht sagen, daß das mit ein entscheidendes 
Verdienst der SPD ist. Da beißen auch Sie, Herr 
Bauer, keinen Faden ab. 

(Heiterkeit.) 

Wir haben diese fünf Gesetze verabschiedet, 
nachdem es diese Regierung in all den Jahren nicht 
fertiggebracht hatte, jene Vorsorge für die Men-
schen in unserem Lande für Notfälle wirklich sicher-
zustellen. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Na, na!) 

Sie haben sogar mit Aufklärungsschriften — Herr 
Müller-Hermann — wie mit jener des Jahres 1961 
viel guten Willen für den zivilen Bevölkerungs-
schutz in unserem Lande kaputtgemacht, statt auf-
bauend zu wirken. 

(Zustimmung bei der SPD. — Zurufe von 
der Mitte.) 

Wir haben uns in diesen vier Jahren redlich be-
müht, und in der zweiten Lesung, in der nächsten 
Woche, werden wir Ihnen an Hand der einzelnen 
Gesetze exakt nachweisen, was für Vorlagen Sie 
vorgelegt haben und was der Bundestag tun mußte, 
um aus diesen Vorlagen verabschiedungsfähige Ge-
setze zu machen. Hier sind doch von der Regierung 
Vorschläge mit Größenordnungen in die Welt ge-
setzt worden, von denen selbst die Regierung wußte, 
daß sie so nicht verwirklicht werden konnten. Das 
alles mußte in Ordnung gebracht werden; das alles 
mußte in diesen vier Jahren wirklich auf eine 
Grundlage gestellt werden. Und dann stellen sich 
der Bundeskanzler und der Innenminister hin und 
reden von fehlender Vorsorge für die Menschen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Sie haben das nicht gemacht. Sie wollen sich 
heute rausreden für das, was Sie in 16 Jahren ver-
säumt haben. 

(Beifall bei der SPD. — Lachen und Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, daran ändert auch eine 
in dieser Legislaturperiode verabschiedete Grund-
gesetzänderung nichts. Die eigentlichen Fehler und 
Versäumnisse liegen bei der Regierung, die in 
16 Jahren nicht genug für den Aufbau des zivilen 
Bevölkerungsschutzes getan hat. Darüber wollen 
Sie heute hinwegreden. Wir werden Ihnen das 
nächste Woche in der zweiten Lesung an Hand 
jener Gesetze deutlich machen und es der deutschen 
Öffentlichkeit erklären. 

Das wollte ich Ihnen zum Abschluß noch sagen. 

(Beifall bei der SPD. — Lebhafte Zurufe 
von der Mitte.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, ich darf Ihnen mitteilen, daß Herr Minister 
Dr. Filbinger und Senator Schmidt angesichts der 
vorgeschrittenen Zeit auf das Wort verzichtet ha-
ben. 
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Vizepräsident Schoettle 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter, bei dem 
ich mich dafür entschuldige, daß ich sein Recht, je-
derzeit das Wort zu ergreifen, mißachtet habe. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Präsident, darf ich Sie 
— nachdem Sie das eben gesagt haben, wofür ich 
Ihnen dankbar bin — bitten, meine Wortmeldung 
nicht so aufzufassen, daß ich jetzt als Berichterstat-
ter sprechen möchte. Ich kann mich dann etwas 
freier bewegen. 

(Abg. Wehner: Die Entschuldigung konnte 
er sich also sparen! — Abg. Erler: Zur Ge-
schäftsordnung! Wir hatten vereinbart: 
14 Uhr ist Schluß. Herr Kollege Rasner hat 
gewünscht, daß der Bundeskanzler bis 
14 Uhr spricht. Den Gefallen hat er ihm 
nicht getan. Gilt denn der Schluß nur, wenn 
der Bundeskanzler spricht, oder auch, wenn 
die Opposition mal in diesem Hause 
spricht? — Lachen und Zurufe von den Re-
gierungsparteien. — Abg. Rasner: Der Be-
richterstatter hatte sich vor dem Kollegen 
Schmitt-Vockenhausen zu Wort gemeldet, 
und der Herr Präsident hat sich dafür ent-
schuldigt, daß dieser das Wort nicht be-
kommen hat. Es ist nur fair, wenn es jetzt 
der Kollege Benda bekommt. Aber Fair-
ness-Grundsätze gelten wohl im Augen-
blick nicht, Herr Kollege Erler! — Abg. 
Erler: Er tut doch nur so, als sei er Bericht

-

erstatter.  Er redet doch zur Sache; das hat 
er ja eben gesagt!) 

Vizepräsident Schoettle: Einen Moment, Herr 
Kollege Benda. Ich habe auch noch etwas zu sagen. 
Es sind Vereinbarungen getroffen worden. Aber, 
meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob die 
Vereinbarungen eingehalten worden sind. Ich hatte 
den Eindruck, daß sie an manchen Stellen lädiert 
worden sind. Deshalb bin ich nicht in der Lage, jetzt 
dem Herrn Kollegen Benda das Wort nicht zu er-
teilen, ob er nun als Berichterstatter oder als Ab-
geordneter spricht. Das ist nun einmal der Gang der 
Debatte. 

(Abg. Wehner: Dann geht die Debatte 
weiter! — Abg. Erler: Dann reden auch wir 

weiter!) 

— Wenn Sie das wollen, dann kann ich das nicht 
ändern. 

Bitte, Herr Abgeordneter Benda! 

Benda (CDU/CSU) : Nachdem ich nunmehr die 
Möglichkeit habe, meine Ausführungen zu machen, 
darf ich folgendes sagen. In der Diskussion um die 
Ausführungen des Herrn Bundesinnenministers hat 
auf Grund einer Äußerung des Herrn Kollegen 
Erler die Behauptung eine Rolle gespielt — und 
daraus haben Herr Kollege Erler und seine politi-
schen Freunde in diesem Hause bestimmte Folge-
rungen gezogen —, daß der Herr Bundesinnen-
minister oder das Bundesinnenministerium den 
Rechtsausschuß über den Stand der Verhandlungen 
mit dem Deutschen Presserat falsch unterrichtet  

habe. Ich stelle dazu folgendes fest, und es ist mir 
jetzt, Herr Kollege Erler, vollkommen gleichgültig, 
ob Sie das als Ausführung des Berichterstatters oder 
als eine Äußerung des Abgeordneten Benda werten; 
in beiden Fällen ist es jedenfalls die Wahrheit, und 
sie ergibt sich aus den Protokollen, die ich jetzt 
verlesen will. 

Die Frage des Standes der Verhandlungen mit 
dem Deutschen Presserat  hat zweimal 'in den Bera-
tungen des Rechtsausschusses eine Rolle gespielt, 
und zwar erstens in der 62. Sitzung ,des Rechtsaus-
schusses  am  10. Oktober 1963. Bei dieser Gelegen-
heit hat Herr Ministerialdirigent Dr. Kölble vom 
Bundesinnenministerium berichtet — ich zitiere aus 
dem Protokoll des Rechtsausschusses —, 

bisher hätten mehrere Besprechungen über den 
Entwurf eines Gesetzes über die Selbstkontrolle 
der Presse staubgefunden, die letzte im Septem-
ber. Die Verhandlungen seien noch im Gange. 
Hinsichtlich der Grundkonzeption zeichne sich 
eine gewisse Einigung zwischen den Vertretern 
der Presse und den Vertretern der Regierung 
ab. Er sei allerdings noch nicht legitimiert, 
nähere Mitteilungen über den Entwurf zu ma-
chen, weil sich die Verhandlungspartner ihre 
endgültige Entscheidung vorbehalten hätten. 

Ich glaube nicht, daß jemand, sei es ein Mitglied 
des Rechtsausschusses oder jemand außerhalb des 
Ausschusses, behaupten kann, daß diese Ausführun-
gen den damaligen Stand der Sache nicht zutreffend 
wiedergeben. 

Dann hat in der 111. Sitzung des Rechtsausschus-
ses am 14. Januar dieses Jahres der Herr Ministe-
rialdirektor Hagelberg vom Bundesinnenministe-
rium, ,der die Verhandlungen mit den Herren des 
Presserats, Herrn Dr. Fabian und Herrn Dr. Lüpsen, 
geführt hat, mitgeteilt — wiederum nach dem amt-
lichen Protokoll des Rechtsausschusses —: 

er habe als Leiter der Kulturabteilung des 
Innenministeriums den Auftrag gehabt, . . . den 
in Rede stehenden Gesetzentwurf auszuarbei-
ten. Die Verhandlungen seien sehr schwierig 
gewesen, worauf auch die von Abg. Dr. Schäfer 
beanstandete Verzögerung zurückzuführen sei. 

Herr Ministerialdirektor Hagelberg hat damals 
berichtet, daß die Kommission des Presserats eine 
Unterkommission aufgestellt habe, und dann im 
einzelnen die in der Unterkommission geführten 
Diskussionen, die Meinungen und Streitpunkte unter 
Angabe der Paragraphen des Gesetzes, unter An-
gabe der beiderseitigen damals voneinander abwei-
chenden Auffassungen präzise und korrekt wieder-
gegeben. Ich könnte Ihnen die fünf Seiten des Proto-
kolls, die diesen Punkt betreffen, im einzelnen vor-
lesen. 

Nach diesem Stand der Dinge kann man davon 
ausgehen, daß der Rechtsausschuß durch die zustän-
digen Herren des Bundesinnenministeriums vollauf 
wahrheitsgemäß und zutreffend unterrichtet wor-
den ist und daß der hier erhobene Vorwurf nicht 
aufrechterhalten werden kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD) : In den interfraktionellen Besprechun-
gen der Fraktionsspitzen hat der Herr Bundesinnen-
minister dargelegt, daß er sich nunmehr mit dem 
Presserat über diesen jüngsten Entwurf — es gab ja 
wohl mehrere — einig sei. Am nächsten Tage habe 
ich leider in der Presse lesen müssen: Dem war nicht 
so. Mit dieser Mitteilung begnüge ich mich. 

(Abg. Benda: Ich habe Ihnen das vorhin 
vorgelesen. Da sagten Sie, es sei etwas an

-

deres! Jetzt ist es doch wieder dieser Ent

-

wurf!) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Bundesinnenminister! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Erler, es sind mehrere Entwürfe gemacht wor-
den, die zeitlich ziemlich kurz aufeinander folgten, 
und zwar wurden die Veränderungen jeweils dann 
vorgenommen, wenn vom Presserat eine Äußerung 
kam. Wir haben darauf Rücksicht genommen, z. B. 
auf einen wesentlichen Einwand, dem des Bundes

-

pressebeauftragten mit seinen Befugnissen, der un-
ter Umständen einen gewissen Fremdkörper im ver-
waltungsrechtlichen Aufbau dargestellt hätte. Ich 
habe diesem Einwand stattgegeben und diese In-
stitution beseitigt. Daraufhin mußte ich annehmen, 
daß damit das Einverständnis hergestellt worden 
sei. Bei der nächsten Äußerung, die offenbar auf 
eine Rücksprache mit einem größeren Kreis im Rah-

men des Presserats zurückzuführen ist, wurden wei-
tere Einwendungen erhoben. Auch sie wurden wie-
der bereinigt, und wieder konnte von mir angenom-
men werden: jetzt ist die Einigung erzielt. Daher 
kam der Eindruck, den Sie haben. 

Ich glaube nicht, daß angesichts dieses Sachver-
halts jemand das Recht hat, von einer vorsätzlich 
falschen Unterrichtung zu sprechen. Wir hätten das 
auch nicht nötig, auch wenn die Debatte schärfer 
geworden ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Kolle-
gen Schmitt-Vockenhausen noch sagen: die Antwort 
auf Ihre Ausführungen wird am nächsten Dienstag 
oder Mittwoch erfolgen, wenn auch nicht mit der 
gleichen Lautstärke, so doch sehr eingehend und 
sehr gründlich. 

(Heiterkeit und Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, damit ist die allgemeine Aussprache ge-
schlossen. 

(Zurufe von der SPD: Nein! — Vertagt!) 

— Sie ist unterbrochen; schön, ich lasse mich auch 
darauf ein. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. 

Ich berufe die nächste Sitzung ein auf Mittwoch, 
den 23. Juni 1965, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.09 Uhr.) 



Deutscher Bundestag - 4. Wahlperiode - 190. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1965 	9567 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Dr. Achenbach * 18. 6. 
Dr. Aigner* 18. 6. 
Frau Albertz 10. 7. 
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Frau Dr. Elsner * 18. 6. 
Faller * 18. 6. 
Figgen 24. 6. 
Flämig 23. 6. 
Dr. Dr. h. c. Friedensburg * 18. 6. 
Dr. Furler * 18. 6. 
Gehring 20. 6. 
Glombig 16. 6. 
Günther 16. 6. 
Frhr. zu Guttenberg 16. 6. 
Hahn (Bielefeld) * 18. 6. 
Frau Dr. Heuser 16. 6. 
Frau Dr. Hubert 16. 6. 
Illerhaus 18. 6. 
Kalbitzer 16. 6. 
Frau Kettig 18. 6. 
Klinker * 18. 6. 
Knobloch 25. 6. 
Könen (Düsseldorf) 20. 6. 
Frau Korspeter 20. 6. 
Dr. Kreyssig * 18. 6. 
Kriedemann * 18. 6. 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 16. 6. 
Kulawig * 18. 6. 
Kurtz 16. 6. 
Leber 20. 6. 
Lenz (Bremerhaven) 30. 6. 
Lenz (Brühl)* 18.6. 
Dr. Lohmar 28. 6. 
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Lücker (München) * 18. 6. 
Maier (Mannheim) 30. 6. 
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Merten * 18. 6. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. Möller 16. 6. 
Dr. Müller-Hermann * 18. 6. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Neumann (Allensbach) 16. 6. 
Dr. Philipp * 18. 6. 
Pöhler 19. 6. 
Frau Dr. Probst * 18. 6. 
Rademacher * 18. 6. 
Richarts * 18. 6. 
Rohde * 18. 6. 
Seibert 18. 6. 
Seifriz * 18. 6. 
Seuffert * 18. 6. 
Dr. Seume 16. 6. 
Dr. Sinn 16. 6. 
Schneider (Hamburg) 16. 6. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 16. 6. 
Dr. Starke * 18. 6. 
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Frau Strobel * 18. 6. 
Urban 16. 6. 
Weigl 22. 6. 
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Dr. Willeke 20. 6. 
Zühlke 30. 6. 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 16. Juni 
1965 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (Drucksache IV/3525, Frage XII/8) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß zwischen der 
Antwort von Staatssekretär Dr. Seiermann zur Frage der Ein-
schränkung .des Sonntagsfahrverbotes für den Güterkraftverkehr 
und etwaiger Ausnahmegenehmigungen in der Fragestunde vom 
21. Januar 1965 und der dieser Tage durch Rundschreiben den 
Ländern zugestellten Bitte, für bestimmte Zeiten in der Haupt-
reisezeit keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, ein klarer 
Widerspruch besteht, der umgehend im Interesse der Betroffenen 
aufgeklärt werden sollte? 

In der Fragestunde am 21. Januar 1965 hat auf 
Ihre Zusatzfrage Herr Staatssekretär Dr. Seiermann 
erklärt, es werde nicht davon die Rede sein, daß 
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot während der 
Hauptreisezeit überhaupt unterbleiben sollen. Es 
ist auch jetzt nicht davon die Rede, daß Ausnahmen 
vom Sonntagsfahrverbot während der ganzen 
Hauptreisezeit nicht erteilt werden dürfen. Mit 
Schnellbrief vom 27. April 1965 wurden die Länder 
lediglich gebeten, für Sonntag, den 25. Juli 1965, 
das Sonntagsfahrverbot strikt durchzuführen. Diese 
Maßnahme ist erforderlich, weil trotz meiner stän-
digen Bemühungen um stärkere Staffelung der 
Ferien auch in diesem Jahr die Sommerferien in 
mehreren großen Bundesländern fast zur gleichen 
Zeit beginnen, und zwar in Bayern, Nordrhein-West-
falen und Saarland am 21. Juli und in Baden-Würt-
temberg am 26. Juli. Gleichzeitig wurden die Spit- 

* Für die Teilnahme an einer Tagung des Europäischen 
Parlaments 
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zenverbände der Wirtschaft und des Verkehrs von 
dieser Maßnahme unterrichtet. Die betroffenen Fir-
men wurden dadurch fast drei Monate vorher in die 
Lage versetzt, entsprechende Dispositionen (z. B. 
Verwendung leichter Lkw ohne Anhänger) zu tref-
fen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Bargatzky vom 16. Juni 1965 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dröscher (Drucksache IV/3525, Fragen XIV/1, 2 
und 3) : 

Wie groß ist die Zahl der in der Bundesrepublik lebenden 
Diabetiker? 

Gibt es angesichts der wachsenden Zahl der an Diabetes Er-
krankten zentrale Forschungsstellen, die in Zusammenarbeit mit 
entsprechenden ausländischen Instituten an der Eindämmung 
dieser Krankheit arbeiten? 

Wird der infolge der wachsenden Krankenzahlen sich immer 
mehr ausweitende Markt an diätetischen Lebensmitteln überwacht 
und angesichts des Monopolcharakters gewisser für Diabetiker 
lebensnotwendiger Grundnahrungsmittel (z. B. Sionon) dafür ge-
sorgt, daß keine ungerechtfertigten Gewinne aus Geschäften mit 
dieser Krankheit gemacht werden? 

1. Der Diabetes unterliegt nicht der gesetzlichen 
Meldepflicht. Die Zahl der Zuckerkranken kann 
daher nur geschätzt werden, zumal viele Men-
schen zuckerkrank sind, ohne es zu wissen. Vor 
1939 wurde die Diabeteshäufigkeit auf 0,2 bis 
0,3 % der Bevölkerung geschätzt. Heute muß an-
genommen werden, daß etwa 1,5 bis 2 % zucker

-

krank sind. Dem liegt die Zahl von etwa 400 000 
bekannten und von ebenso vielen bisher uner-
kannt gebliebenen Diabetikern zugrunde. 

2. Die Diabetesforschung ist in der Bundesrepublik 
nicht zentralisiert, sondern seit langem an viele 
Stellen verteilt. Es ist jedoch geplant, an der 
Medizinischen Akademie in Düsseldorf ein Spe-
zialinstitut für Diabetesforschung zu errichten. 
Es hat sich ein „Verein zur Förderung der Er-
forschung der Zuckerkrankheit" gebildet, der 
seine Tätigkeit noch in diesem Jahr aufnehmen 
wird. Bis zur Errichtung des geplanten Instituts 
wird der Verein vorläufig an der Medizinischen 
Klinik der Medizinischen Akademie in Düssel-
dorf arbeiten. 

3. Der Verkehr mit diätetischen Lebensmitteln wird 
ebenso wie der mit sonstigen Lebensmitteln von 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung laufend 
überprüft. Dies geschieht unter Aufsicht der ober-
sten Gesundheits- und Veterinärbehörden der 
Länder. 

Von einem Monopolcharakter gewisser diäteti-
scher Lebensmittel ist der Bundesregierung nichts 
bekannt. Die Verordnung über diätetische Le-
bensmittel vom 20. Juni 1963 läßt es durchaus 
zu, genügend gleichartige oder gleichwirkende 
diätetische Lebensmittel verschiedener Hersteller 
nebeneinander zur Auswahl in den Verkehr zu 
bringen. So ermöglicht die Verordnung z. B. den 
Wettbewerb zwischen 4 verschiedenen zugelas-
senen Zuckeraustauschstoffen. Die Bezeichnung 
„Sionon" ist nur der Markenname für einen 
Zuckeraustauschstoff, der unter der chemischen 
Bezeichnung „Sorbit" allgemein zugelassen ist. 
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